
 vDOSSIE
R

Arm
ut in

 

Luxem
burg

   # 1  2 0 2 6  |  D A S  M A G A Z I N  D E S  O G B L

Kollektivverträge, Mindestlohn, …

Der neue Arbeitsminister
steht auf dem Prüfstand!



	

 

  © 2022 - 8633 

                               1 / 1

	 Leitartikel	  P 3

	 Snapshot	  P 4-5

	 Panorama	  P 6-7

	 Auf den Punkt gebracht	  P 8-9

	 Fokus 	  P 10-23

	→ Ein Neuanfang für den Sozialdialog in Luxemburg?
	→ Rentenreform: Eine gescheiterte Reform, die dringend überarbeitet 
werden muss!

	→ Lohntransparenz: Was sich für Arbeitnehmer in Luxemburg wirklich 
ändern wird

	→ KI am Arbeitsplatz: Die Kommission muss nun verbindliche Regeln 
vorschlagen

	→ Die Geschicht der Freizeit

	 �Nachrichten von der Basis	  P 24-37
	 Kollektivverträge, Sozialpläne und die Spannungen in den Betrieben

	 Großregion 	  P 39-41

	→ Familienzulagen für Kinder von Grenzgängern Luxemburg erneut 
vom Europäischen Gerichtshof zurechtgewiesen

	→ Französische Grenzgänger Opfer einer steuerlichen und sozialen 
Schikane

	→ Deutsche Grenzgänger knüpfen politische Kontakte für eine bessere 
Interessenvertretung

	 Ansichten 	 P 42-46

	→ Die Immigriertenabteilung setzt sich dafür ein, den Bedürfnissen 
der brasilianische Gemeinschaft gerecht zu werden

	→ Portugal setzt die Zahlung von 294 Renten in Luxemburg aus
	→ Die schlechte Pensionsreform bringt dennoch eine gute Nachricht 
für Arbeitnehmer mit Behinderung

	 Zoom auf die Lokalsektionen	 P 48-50

	 Verschiedenes	 P 52-60

	→ INCA-CGIL: „Ein nahezu einzigartiges System zur Unterstützung 
von Arbeitnehmern“

	→ Die Heuschreckenplage namens CP: Anmerkungen zur 
„Convenance personnelle“

	→ Im Gedenken an Marie-Thérèse Sannipoli

#
1

 2
0

2
6

 |
 D

A
S

 M
A

G
A

Z
IN

 D
E

S
 O

G
B

L

–Das Magazin des OGBL

Herausgeber 
OGBL „Onofhängege 

Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg”

Verantwortlich für die Redaktion
Nora Back

60, bd. J.F. Kennedy 
B.P. 149 / L-4002 Esch/Alzette 

Tel.: 54 05 45-1 / Fax: 54 16 20 
Internet: www.ogbl.lu 

Email: ogbl@ogbl.lu

Verantwortlicher Herausgeber 
für Belgien 

Adrien Nuijten 
17, rue de l’Ecole / B-6666 Wibrin

Druck
Editpress 

Februar 2026

Die Redaktion behält sich 
Kürzungen der Beiträge vor. Die 

gezeichneten Artikel stellen 
nicht unbedingt die Meinung der 

Redaktion dar.



1210

–N°4 2025–LEITARTIKEL

Olivier Landini
Verantwortlicher der 
Kommunikationsabteilung

Neues Jahr. Neuer Arbeitsminister. Die 
Frage ist nun, ob auch der Sozialdialog 
einen Neuanfang erleben kann! Auf jeden 
Fall wäre dies dringend notwendig, insbe-
sondere nach zwei Jahren, die von einem 
massiven Sozialkonflikt im Land geprägt 
waren, verursacht durch die Politik und die 
Vorgehensweise der Regierung Frieden, 
zumindest bis jetzt. Wir wollen uns nicht 
weiter über dieses Thema auslassen. Die 
Geschichte ist bekannt. 

Die Herausforderungen sind jedoch nach 
wie vor vorhanden. Und die Zeit drängt nun. 
Angefangen bei den Kollektivverträgen und 
dem gesetzlichen Mindestlohn, ohne dabei 
die Arbeitszeitorganisation zu vergessen, 
um nur einige zu nennen. Die Gewerk-
schaften haben sich bereits mehrfach mit 
dem neuen Arbeitsminister getroffen. Die 
Stimmung hat sich geändert. Das ist eine 
gute Nachricht. Aber nun warten wir auf die 
ersten Taten des Ministers. Und wie wir auf 
der Titelseite schreiben: Er steht auf dem 
Prüfstand. 

Im Dezember haben wir ebenfalls bekannt-
gegeben, dass die Regierung ihren Plan zur 
Bekämpfung der Armut vorgestellt hat. Ein 
Plan, der leider weit hinter dem zurück-
bleibt, was die Situation erfordern würde, 
wie Sie in unserem Dossier zum Thema 
Armut in Luxemburg nachlesen können. 
Wir zeichnen darin ein Bild vom Ausmaß 
des Phänomens und schlagen gleichzeitig 
eine Reihe von Maßnahmen vor, die kon-
kret zur Bekämpfung der Armut beitragen 
würden und die im Katalog der 106 von 
der Regierung vorgestellten Maßnahmen 
schmerzlich vermisst werden. 

Außerdem finden Sie in dieser neuen Aus-
gabe von Aktuell wie gewohnt all das, was 
in den letzten Wochen die soziale Aktuali-
tät des Landes geprägt hat, die aktuellen 
Konflikte in den Unternehmen, die Ver-
handlungsergebnisse des OGBL in den 
verschiedenen Wirtschaftszweigen und 
natürlich auch die aktuellen Nachrichten 
aus den anderen Strukturen des OGBL. 

Viel Spaß beim Lesen.

Und weiter geht‘s...    

Ein Neuanfang für

den Sozialdialog in Luxemburg?

Rentenreform: Eine gescheiterte Reform,

die dringend überarbeitet werden muss!
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Dienstag, 3. Februar 2026, in der Maison du Peuple in Esch/Alzette. Der Nationalvorstand des OGBL hält 
seine erste Sitzung des Jahres ab. Auf dem Programm stehen: Analyse der politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Lage des Landes; Weiterverfolgung der wichtigsten laufenden Dossiers; Berichte über die 
Lage in den Unternehmen und Vorbereitungen für den diesjährigen Statutenkongress. 
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Neujahrsempfang der 
Arbeitnehmerkammer 
Die Arbeitnehmerkammer (CSL) veranstaltete am 14. Januar ihren traditionellen Neu-
jahrsempfang im Cercle Cité in Luxemburg, an dem fast 450 Gäste aus Politik, Institu-
tionen und Gewerkschaften teilnahmen. Dies bot die Gelegenheit, eine klare Jahres-
bilanz 2025 zu ziehen und die großen Herausforderungen der Zukunft zu skizzieren.  

In ihrer Rede kam die Präsidentin der Arbeitnehmerkammer, Nora Back, auf das Jahr 
2025 zurück, das von tiefgreifenden sozialen und politischen Schwierigkeiten geprägt 
war. Sie erinnerte daran, dass die Rechte der Arbeitnehmer und Rentner sowie das 
luxemburgische Sozialmodell unter Druck geraten waren, was eine beispiellose Mobi-
lisierung erforderlich machte, insbesondere die Demonstration vom 28. Juni letzten 
Jahres, an der mehr als 25.000 Menschen teilnahmen. 

Die Präsidentin betonte, dass zwar einige Rückzieher der Regierung erreicht worden 
seien, insbesondere in Bezug auf Kollektivverträge, aber dennoch zahlreiche Ent-
scheidungen weiterhin die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer beein-
trächtigten: Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, eine als unzureichend und sozial 
ungerecht empfundene Rentenreform oder das Fehlen struktureller Lösungen ange-
sichts steigender und Lebenshaltungs- und Wohnkosten. 

Nora Back hob auch die wichtigen politischen Entscheidungen hervor, vor denen 
Luxemburg steht: die Finanzierung des Rentensystems, die Zukunft des öffentli-
chen Gesundheitswesens, die Bekämpfung der Armut sowie die Notwendigkeit einer 
gerechteren und solidarischeren Besteuerung. Sie plädierte für neue Finanzierungs-
quellen, die stärker auf hohe Einkommen und Vermögen ausgerichtet sind. 

Der Abend wurde mit Beiträgen des neuen Arbeitsministers Marc Spautz und 
anschließend von Claude Wiseler, dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer, fort-
gesetzt und endete in einer freundlichen Atmosphäre, die dem Austausch und dem 
Dialog förderlich war.

Die Produktivität 
Luxemburgs zählt 
zu den höchsten in 
Europa  
In einer Veröffentlichung von 
Dezember (Econews Nr. 12, Dezember 
2025) analysiert die Arbeitnehmer-
kammer die nominale Stundenproduk-
tivität in Luxemburg und zeigt, dass 
diese zu den höchsten in Europa zählt, 
entgegen den alarmierenden Stimmen, 
die von einem Rückgang sprechen. 
Der pro Arbeitsstunde geschaffene 
Wohlstand übertrifft den der Nach-
barländer und den Durchschnitt der 
Europäischen Union bei weitem, ein 
Wettbewerbsvorteil, der sich im Laufe 
der Zeit noch verstärkt hat.  

Die Studie betont, dass diese Leistung 
nicht nur den Finanzsektor betrifft: 
Eine Branchenanalyse zeigt nämlich 
eine allgemein hohe Exzellenz. Luxem-
burg rangiert somit in den meisten 
untersuchten Branchen auf dem euro-
päischen Podium. Insbesondere belegt 
es den ersten Platz im Handel sowie 
im Finanz- und Versicherungswesen, 
den zweiten Platz in der Beherber-
gungs- und Gastronomiebranche, im 
Informations und Kommunikations-
sektor sowie in den spezialisierten, 
wissenschaftlichen und technischen 
Tätigkeiten. Das Land positioniert sich 
auch im Baugewerbe, im Transport- 
und Logistikwesen sowie im Immobi-
lienbereich sehr hoch.  

Lediglich der Industriesektor weist eine 
eher moderate Leistung auf, obwohl 
das Land im ersten Drittel Europas 
und über dem Durchschnitt der Euro-
zone und der EU bleibt. Insgesamt 
bestätigen die Ergebnisse, dass die 
Produktivität Luxemburgs hoch und 
diversifiziert ist, was auf eine struktu-
relle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und nicht auf ein auf wenige Branchen 
beschränktes Phänomen hindeutet. 
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Eine alternative 
Lesart des 
Wachstums 
in Luxemburg 
In einem Mitte Januar auf der Plattform Improof 
veröffentlichten Artikel liefert Joe Mootz, Wirt-
schaftsberater der Arbeitnehmerkammer 
(CSL), eine kritische Betrachtung der Debatte 
über das „schleppende” Wirtschaftswachstum 
in Luxemburg. Er erinnert daran, dass der in 
den letzten Jahren zu beobachtende Verlang-
samung des BIP weder außergewöhnlich noch 
spezifisch für das Land ist, sondern Teil eines 
europäischen Kontexts, der durch ein schwä-
cheres Wachstum und die Auswirkungen der 
jüngsten Krisen gekennzeichnet ist. Wie er er-
klärt, führt eine ausschließliche Konzentration 
auf die kurzfristige Entwicklung des BIP daher 
zu einer verkürzten Sichtweise der wirtschaft-
lichen Realität. Und trotz dieses Rückgangs 
bleibt Luxemburg eines der reichsten Länder 
Europas mit einem sehr hohen Wohlstandsni-
veau pro Arbeitsplatz, was sich in hohen Durch-
schnittslöhnen widerspiegelt.  

Der Autor zeigt insbesondere, dass das derzeit 
schwache Wachstum weitgehend auf die res-
triktive Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank zurückzuführen ist, die zur Bekämpfung 
der Inflation eingeführt wurde. Die Verteue-
rung von Krediten bremst Investitionen und 
Wirtschaftstätigkeit, ohne jedoch die Funda-
mentaldaten der luxemburgischen Wirtschaft 
in Frage zu stellen. Er kritisiert auch die fast 
ausschließliche Verwendung des BIP als Leis-
tungsindikator und betont, dass dieser weder 
das Wohlbefinden noch die Lebensqualität 
oder die sozialen und ökologischen Kosten 
des Wachstums misst. 

Schließlich warnt der Artikel vor kurzfristigen 
Lösungen zur künstlichen Ankurbelung des 
BIP, wie beispielsweise einer Verlängerung der 
Arbeitszeit oder einer Ausweitung der Öff-
nungszeiten im Einzelhandel. Er plädiert viel-
mehr für eine Strategie, die auf Produktivitäts-
steigerung, Innovation und einer gerechteren 
Verteilung der wirtschaftlichen Gewinne basiert 
– wesentliche Voraussetzungen für ein nach-
haltiges und sozialverträgliches Wachstum. 

„Schwächelndes Wachstum, Wohlstand unge-
brochen? Eine kritische Betrachtung der luxem-
burgischen Wirtschaftsdebatte“ (Joe Mootz)

Artikel zu lesen auf: improof.lu

Besuchen Sie uns beim 43.  “Festival des Migrations, des 
Cultures et de la Citoyenneté”, das am 21. und 22. März in der 
Luxexpo The Box stattfindet. Wie jedes Jahr wird der OGBL mit 
einem Stand vertreten sein, an dem Sie nützliche Informationen 
und die Expertise unserer Berater zu allen Fragen rund um die 
Arbeitswelt und die Sozialversicherung erhalten. 
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Nora Back

Dieser Plan zeichnet sich zunächst durch 
einen eklatanten Mangel an strukturel-
len Maßnahmen in Bezug auf einen der 
entscheidenden Faktoren für Armut in 
Luxemburg aus, nämlich das Thema Woh-
nen. Wie kann man behaupten, wirksam 
gegen prekäre Lebensverhältnisse vorzu-
gehen, ohne ernsthaft gegen den unkont-
rollierten Anstieg der Mieten und Immobi-
lienpreise vorzugehen? Wie kann man die 
Kaufkraft einkommensschwacher Haus-
halte verbessern, wenn ein immer größe-
rer Teil ihres Einkommens für Wohnkosten 
aufgewendet wird? Das Fehlen konkre-
ter Antworten auf diese Fragen stellt die 
gesamte Strategie der Regierung in Frage. 

Die Wohnungsnot trifft insbesondere 
Haushalte mit geringem und mittlerem 
Einkommen voll und unmittelbar. Immer 
mehr Haushalte haben Schwierigkeiten, 
über die Runden zu kommen, selbst wenn 
sie Vollzeit arbeiten. 

Die Regierung hat kürzlich ihren 
Plan zur Bekämpfung der Armut 
vorgestellt, mit dem erklärten Ziel, 
die am stärksten benachteiligten 
Menschen besser zu schützen 
und die sozialen Ungleichheiten 
in unserem Land zu verringern. 
Als OGBL teilen wir natürlich das 
Ziel, Armut in all ihren Formen zu 
bekämpfen. Trotz aller Absichts-
erklärungen zeigt sich leider, dass 
dieser Plan eindeutig nicht den 
sozialen Realitäten entspricht, mit 
denen Tausende von Menschen in 
Luxemburg konfrontiert sind. 

Das Phänomen 
der Working Poor 
kann nicht ohne 
eine Erhöhung 
des gesetzlichen 
Mindestlohns 
bekämpft werden! 
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Vor diesem Hintergrund ist es umso 
besorgniserregender, dass die Regierung 
eine weitere offensichtliche und unver-
zichtbare Maßnahme außer Acht lässt: 
eine substanzielle Erhöhung des gesetz-
lichen Mindestlohns. Angesichts der Tat-
sache, dass Luxemburg traurigerweise 
Spitzenreiter bei den working poor ist, 
muss der Kampf gegen Armut vor allem 
sicherstellen, dass Arbeit ein Leben in 
Würde ermöglicht. 

Der OGBL sagt es schon seit langem: Der 
gesetzliche Mindestlohn ist zu niedrig. 
Zu niedrig, um die tatsächlichen Lebens-
haltungskosten zu decken. Zu niedrig, 
um die ständig steigenden Mieten, hohen 
Energiekosten und immer weiter steigen-
den Lebensmittelausgaben zu decken. Zu 
niedrig vor allem auch im Hinblick auf die 
europäischen Kriterien und internationa-
len Verpflichtungen, die Luxemburg selbst 
unterstützt hat. 

Auf europäischer Ebene ist mittlerweile 
klar festgelegt, dass ein angemessener 
Mindestlohn mindestens 60% des Medi-
anlohns oder 50% des Durchschnittslohns 
betragen sollte. Diese Richtwerte sind 
nicht ideologisch, sondern das Ergebnis 
wirtschaftlicher und sozialer Analysen, 
die darauf abzielen, den Arbeitnehmern 
einen angemessenen Lebensstandard zu 
garantieren. Der luxemburgische gesetz-
liche Mindestlohn liegt jedoch weiterhin 
unter diesen Schwellenwerten. Das ist 
eine Tatsache. Und diese Tatsache muss 
anerkannt und korrigiert werden. 

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindest-
lohns ist also keine abstrakte Forderung. 
Sie ist eine soziale, wirtschaftliche und 
moralische Notwendigkeit. Sie ist auch ein 
wirksames Mittel, um den Binnenkonsum 
zu unterstützen, die soziale Sicherheit zu 
stärken und die Abhängigkeit von zusätz-
lichen Sozialleistungen zu verringern.  

Und es muss betont werden, dass im 
Gegensatz zu einigen alarmistischen Äuße-
rungen, insbesondere seitens der Union 
des entreprises luxembourgeoises (UEL), 
eine Erhöhung des gesetzlichen Mindest-

lohns die Wirtschaft nicht gefährdet. Die 
Unternehmen verfügen über ausreichende 
Gewinnmargen, und viele Branchen weisen 
zudem hohe Gewinne aus. Die Produktivi-
tät ist im Laufe der Jahre gestiegen. Es ist 
daher legitim, dass die Löhne dieser Ent-
wicklung folgen und der erwirtschaftete 
Wohlstand besser verteilt wird.  

Als OGBL weisen auch darauf hin, dass der 
Mindestlohn nicht nur eine marginale Min-
derheit betrifft. Er betrifft Zehntausende 
von Menschen: junge Menschen, Frauen, 
Menschen, die in wichtigen Branchen wie 
Reinigung, Gastronomie oder Handel tätig 
sind. Dies sind Berufe, die für das reibungs-
lose Funktionieren unserer Gesellschaft 
unverzichtbar sind. Sie verdienen Aner-
kennung und Respekt, auch in Bezug auf 
ihre Löhne. 

Der OGBL fordert daher eine klare Neu-
ausrichtung der politischen Prioritäten. 
Der Kampf gegen Armut kann ohne eine 
ehrgeizige Lohnpolitik nicht glaubwürdig 
sein. Er kann ohne einen gesetzlichen Min-
destlohn, der sich an den europäischen 
Kriterien orientiert und der an die tatsächli-
chen Lebenshaltungskosten in Luxemburg 
angepasst ist, nicht glaubwürdig sein. Er 
kann ohne den politischen Willen, dafür zu 
sorgen, dass Arbeit tatsächlich vor Armut 
schützt, nicht glaubwürdig sein.  

Wir fordern die Regierung auf, ihren Ent-
wurf zu überarbeiten. Den betroffenen 
Menschen und ihren Gewerkschafts-
vertretern Gehör zu schenken. Die Logik 
der kleinen Schritte hinter sich zu lassen 
und Entscheidungen zu treffen, die den 
Herausforderungen gerecht werden. Die 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns 
muss zu einer klaren, starken und zentra-
len Botschaft jeder ernsthaften Politik zur 
Bekämpfung der Armut werden.  

Luxemburg hat die Mittel und vor allem die 
Verantwortung, es besser zu machen. Für 
die Würde der Arbeit und für die Zukunft 
unseres sozialen Zusammenhalts. 

Nora Back,  Präsidentin des OGBL

„Wir fordern die Regierung 
auf, ihren Entwurf zu über-
arbeiten. Den betroffenen 
Menschen und ihren 
Gewerkschaftsvertretern 
Gehör zu schenken. 

Die Logik der kleinen Schritte 
hinter sich zu lassen und 
Entscheidungen zu treffen, 
die den Herausforderungen 
gerecht werden.“
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Man kann sagen, dass der Sozialdialog in Luxem-
burg nach zwei Jahren, die von einem massiven 
Sozialkonflikt geprägt waren und von der Regie-
rung, vor allem dem Arbeitsminister, ausgelöst wur-
den, nachhaltig beschädigt wurde. Seine unbegrün-
deten Angriffe, insbesondere auf Kollektiverträge, 
das Verhandlungsrecht der Gewerkschaften und 
die gewerkschaftliche Repräsentativität, haben 
zweifellos tiefe Spuren hinterlassen. 

Der zunehmend in die Kritik geratene Arbeitsmi-
nister Georges Mischo musste schließlich am 8. 
Dezember zurücktreten. Die Ernennung von Marc 
Spautz zu seinem Nachfolger könnte in einem kons-
truktiven und optimistischen Szenario eine Chance 
für einen Neuanfang bieten. Aber das wird nur die 
Zukunft zeigen! 

In der Zwischenzeit hat die Gewerkschaftsunion 
OGBL-LCGB bereits im Januar mehrere Gespräche 
mit dem neuen Arbeitsminister geführt. Bei dem 
ersten Treffen, am 7. Januar, konnten zahlreiche 
wichtige Themen angesprochen werden, darunter 
insbesondere: 

	→ die Arbeitszeitorganisation;  

	→ die europäische Richtlinie über angemessene 
Mindestlöhne in der EU und den Aktionsplan zur 
Erreichung einer Kollektivvertragsabdeckung von 
mindestens 80% – ein Ziel, das die Gewerkschafts
union OGBL-LCGB als zentral für die Stärkung des 
Sozialmodells ansieht; 

	→ die Umsetzung der europäischen Richtlinie über 
Plattformarbeit, bei der Luxemburg einen besorg-
niserregenden Rückstand aufweist; 

	→ und die Notwendigkeit einer Reform der Gesetz-
gebung zu den Plänen zur Aufrechterhaltung der 
Beschäftigung und Sozialplänen, um die betroffe-
nen Arbeitnehmer besser zu schützen. 

Mehrere Unternehmensfälle, insbesondere der Fall 
ArcelorMittal Luxembourg und der Fall Liberty Steel, 
wurden ebenfalls angesprochen, ebenso wie der all-
gemeine Stand des Sozialdialogs, die Zukunft des 
Ständigen Ausschusses für Arbeit und Beschäfti-
gung (CPTE) sowie die Sozialwahlen. 

Im Anschluss an dieses erste Treffen wurde ein Zeit-
plan mit spezifischen Sitzungen zu jedem Thema 
festgelegt – Sitzungen, die zumindest zunächst 
weiterhin bilateral und nicht in Dreierkonstellation 
stattfinden werden. 

	  Kollektivverträge: Jetzt muss der 
Minister Farbe bekennen! 

In diesem Zusammenhang fand bereits eine erste Sit-
zung zum Aktionsplan statt, mit dem in Luxemburg 
eine Kollektivvertragsabdeckung von mindestens 
80% erreicht werden soll. Bei dieser Sitzung stellte 
die Gewerkschaftsunion OGBL-LCGB dem Minister 
vor allem ihre Vorschläge zu diesem Thema vor. 

Seit Jahren fordern die Gewerkschaften eine solche 
Gesetzesreform und haben eine ganze Reihe von 
Vorschlägen ausgearbeitet, die genau zu einer Erhö-
hung der Kollektivvertragsabdeckung führen wür-
den – Vorschläge, von denen der ehemalige Arbeits-
minister nie etwas wissen wollte! Dazu gehört 
insbesondere eine zentrale Forderung, die darauf 
abzielt, die Aushandlung von Branchenkollektiv-
verträgen zu erleichtern, indem für die betroffenen 
Arbeitgeberverbände eine Verhandlungspflicht ein-
geführt wird, wenn eine Gewerkschaft dies bean-
tragt, wie es bereits heute der Fall ist, allerdings nur 
auf Unternehmensebene. 

Ein weiterer von den Gewerkschaften entwickel-
ter Ansatz besteht in der Einführung von Anreizen, 
die Unternehmen zum Abschluss von Kollektiv-
verträgen ermutigen sollen. Der Staat könnte bei-
spielsweise die Vergabe öffentlicher Aufträge aus-
schließlich an Unternehmen knüpfen, die über einen 
Kollektivvertrag verfügen. Auch staatliche Beihilfen 
für Unternehmen könnten künftig an das Vorlie-
gen von Kollektivverträgen in den Unternehmen 
geknüpft werden, um nur einige der Vorschläge der 
Gewerkschaften zu nennen. 

Der neue Arbeitsminister zeigte sich sehr aufmerk-
sam gegenüber den Positionen der Gewerkschafts-
union, äußerte sich jedoch bislang nicht dazu und 
gab auch keinen Hinweis darauf, in welche Richtung 
sein künftiger Aktionsplan gehen wird. Der Minis-
ter soll den Gewerkschaften in Kürze einen ersten 
schriftlichen Vorschlag unterbreiten. Dann wird 

Nach der Ernennung des neuen Arbeitsministers 

Ein Neuanfang für den 
Sozialdialog in Luxemburg? 
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die Stunde der Wahrheit für den Arbeitsminister 
schlagen, der in dieser entscheidenden Frage unter 
genauer Beobachtung steht. 

	  Plattformarbeit: für eine Vermu-
tung der Arbeitnehmerstellung und 
eine Einschränkung der algorithmi-
schen Steuerung 

Ein weiteres Thema, das bereits im Januar Gegen-
stand eines Treffens mit dem neuen Mieter des „Rou-
segäertchen” war, ist die Umsetzung der europäi-
schen Richtlinie über Plattformarbeit (Wolt, Wedely 
usw.), die bis zum 2. Dezember 2026 in Kraft treten 
muss. Hier geht es darum, endlich einen rechtlichen 
Rahmen zum Schutz der rund 2.000 betroffenen 
Arbeitnehmer in Luxemburg zu schaffen, die derzeit 
keinerlei Rechte haben: keinen gesetzlichen Min-
destlohn, keine geregelte Arbeitszeit, keinen bezahl-
ten Urlaub, keine Sozialversicherung usw. 

Auch hier haben die Gewerkschaften dem Minis-
ter ihre Vorschläge unterbreitet, die alle in einem 
bereits 2023 von der Arbeitnehmerkammer vor-
gelegten Gesetzesvorschlag enthalten sind. Zu den 
wichtigsten Maßnahmen, die die Gewerkschaften 
vorschlagen, gehören insbesondere die Einführung 
eines Grundsatzes der „Vermutung des Arbeitneh-
merstatus”, der nach bestimmten Kriterien für die 
betroffenen Arbeitnehmer gilt, sowie eine strenge 
Beschränkung ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen der algorithmischen Verwaltung durch die 
Plattformen. Für die Gewerkschaften geht diese 
Forderung weit über den Bereich der Plattformen 
hinaus und sollte für alle Arbeitnehmer in einer Wirt-
schaft gelten, die zunehmend der Automatisierung 
von Prozessen unterliegt. 

Erneut zeigte sich der neue Arbeitsminister sehr 
aufmerksam gegenüber den Positionen der Gewerk-
schaftsunion, aber erneut ... ließ er nichts über seine 
Absichten in dieser Angelegenheit durchblicken.   

Die ersten Entscheidungen und Handlungen des 
Ministers werden genauestens beobachtet werden.

Öffentlicher Dienst 
OGBL und LCGB müssen an den 
Verhandlungen über den Kollek-
tivvertrag teilnehmen können 
Bei ihrem ersten Treffen mit dem neuen Arbeitsminister 
am 7. Januar sprach die Gewerkschaftsunion die Frage der 
Beteiligung des OGBL und des LCGB – als repräsentative 
Gewerkschaften auf nationaler Ebene – an den wichtigen 
Verhandlungen im öffentlichen Dienst und insbeson-
dere an den Verhandlungen über den Kollektivvertrag im 
öffentlichen Dienst an. Der OGBL und der LCGB sind der-
zeit von diesen Verhandlungen ausgeschlossen, obwohl 
diese Verhandlungen erhebliche Auswirkungen auf ganze 
Sektoren haben, in denen der OGBL und der LCGB die 
Mehrheit stellen. Es handelt sich hierbei um eine legitime 
und seit langem bestehende Forderung des OGBL, die 
dem Anliegen der Gleichbehandlung der Gewerkschaften, 
aber auch der Transparenz vollkommen entspricht. Die 
Gewerkschaftsunion hat außerdem bekanntgegeben, 
dass, sollte ihr Antrag abgelehnt werden, die Beteiligung 
der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (CGFP) 
am Ständigen Ausschuss für Arbeit und Beschäftigung 
(CPTE), wie sie derzeit der Fall ist, ebenfalls in Frage 
gestellt werden müsse. 



12
 Fo

ku
s 

/ N
at

io
na

l

Eine gescheiterte Reform, die 
dringend überarbeitet werden 
muss! 

Rentenreform 

anticipée) um acht Monate von 2026 bis 2030 
ist zu unklar, um eine eindeutige Anwendung zu 
ermöglichen; 

	→ Die progressive Rente kann hingegen nicht wie 
im Text vorgesehen, über den in der Abgeordne-
tenkammer abgestimmt wird, umgesetzt werden. 

Diese Probleme wurden sowohl in der Stellung-
nahme der Arbeitnehmerkammer (CSL) als auch 
in einem Schreiben des Verwaltungsrats der CNAP 
an die Ministerin angesprochen. Ihre Antwort war 
ebenso lapidar wie die Art und Weise, in der die 
Reform von Anfang bis Ende gehandhabt wurde. 
Die Ministerin beschränkte sich darauf, dem Ver-
waltungsrat der CNAP für sein Engagement zu 
danken, ignorierte jedoch die ihm übermittelten 
Informationen. Die heikle Aufgabe, die Mängel die-
ses gescheiterten politischen Projekts zu korrigie-
ren, wird somit an die Sozialpartner weitergereicht. 

Was die schrittweise Erhöhung der Erwerbsdauer 
betrifft, sieht der Reformtext keine gemeinsamen 
Bedingungen für eine 480-monatige Berufslauf-
bahn mit beitragspflichtigen und ergänzenden 
Zeiten und das Erreichen des 60. Lebensjahres vor. 
So sollte eine Person, die bis zum Alter von 25 Jah-
ren studiert hat, 7 Studienjahre geltend machen 
können und hätte somit im Alter von 58 Jahren 
die erforderlichen 480 Monate erreicht. Rechtlich 
gesehen könnte sie jedoch erst ab dem Alter von 
60 Jahren eine vorzeitige Rente beantragen. Daraus 
könnte man schließen, dass ein solcher Versicher-
ter bereits 24 zusätzliche Beitragsmonate geleis-
tet hätte. Für die Gewerkschaftsunion OGBL-LCGB 
sollte daher keine zusätzliche Verlängerung der 
Beitragszeiten für diesen Versicherten gelten. 

Bei der progressiven Rente handelt es sich nicht 
um eine Rente im Sinne des Sozialgesetzbuchs, 
sondern um eine Entschädigung, die mit der im 
Arbeitsgesetzbuch im Rahmen der Altersteilzeit 
(préretraite progressive) vorgesehenen Entschä-
digung vergleichbar ist. Dadurch ist die CNAP nun 
mit arbeitsrechtlichen Zuständigkeiten betraut 
und ist technisch nicht in der Lage, die ordnungs-
gemäße Auszahlung dieser Entschädigung gemäß 
der Reform zu gewährleisten. Daher sollten die 
Ausgaben vom Staat getragen werden und nicht zu 

Das von der Regierung vorgelegte Rentenreformpro-
jekt wurde schließlich am 18. Dezember vom Parla-
ment verabschiedet, wobei nur die Abgeordneten der 
CSV-DP-Mehrheit dafür stimmten. Zwar haben der 
konsequente Widerstand des OGBL und des LCGB 
sowie die Großdemonstration vom 28. Juni die Regie-
rung dazu gezwungen, in vielen Punkten zurückzu-
rudern, doch bleibt die Reform gleichbedeutend mit 
Verschlechterungen, mit denen die Gewerkschaften 
natürlich nicht zufrieden sein können.    

Am Tag der Abstimmung, dem 18. Dezember, wurde 
auch die Schlampigkeit dieser Reform deutlich, da 
sie zahlreiche Probleme bei der praktischen Umset-
zung auf Ebene der Nationalen Pensionskasse 
(CNAP) mit sich bringt. 

Zur Erinnerung: Die Gewerkschaften hatten von 
Anfang an den Konsultationsprozess „Schwätz 
mat!“ als Farce bezeichnet. Obwohl sich alle Betei-
ligten gegen eine erzwungene Verlängerung des 
Erwerbslebens ausgesprochen hatten, widersprach 
der Premierminister seiner Ministerin für Gesund-
heit und Soziales in seiner Rede zur Lage der Nation 
und kündigte eine schrittweise Anhebung des Vor-
ruhestandsalters um bis zu fünf Jahre an. Am 28. 
Juni dieses Jahres gingen auf Aufruf der Gewerk-
schaften mehr als 25.000 Menschen in Luxemburg 
auf die Straße, um gegen diesen Alleingang des Pre-
mierministers zu demonstrieren. Und während der 
Sozialrunden im Juli und September 2025, bei denen 
unter anderem ein Kompromiss über den Inhalt der 
Rentenreform gefunden werden sollte, hielt es der 
Premierminister für angebracht, die Gespräche zu 
unterbrechen, um die einseitigen Schlussfolgerun-
gen der Regierung vorzustellen. 

Das Ergebnis all dieser politischen Manöver bestä-
tigt sich nun: eine unüberlegte, schlampige Reform, 
die vor allem ohne echten Sozialdialog mit den 
Sozialpartnern und ohne direkte Einbeziehung der 
Verwaltung ausgearbeitet wurde, die sie eigentlich 
umsetzen soll, nämlich die CNAP.  

Zwei Maßnahmen der Reform bereiten nun enorme 
Probleme bei der administrativen Umsetzung: 

	→ Die Regelung zur schrittweisen Verlängerung der 
vorgezogenen Altersrente (pension de vieillesse 
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anderen ähnlichen Ausgaben hinzukommen, die 
der CNAP auferlegt werden. 

Die zuständige Ministerin ist sich dessen durchaus 
bewusst, ignoriert diese Probleme aber lieber, um 
die Illusion beizubehalten, dass die Regierung diese 
Reform erfolgreich durchgeführt hat. 

Für die Gewerkschaftsunion OGBL-LCGB ist all 
dies inakzeptabel! Dieser Reformentwurf stellt von 
Anfang bis Ende eine Missachtung des Sozialdia-
logs im Tripartiteformat und des Tripartite-Verwal-
tungsmodells der CNAP dar. Darüber hinaus zeigt 
die Ministerin einen Mangel an Respekt gegenüber 
der Verwaltung der CNAP, ihren Verwaltungsrats-
mitgliedern und den Sozialpartnern. 

Die Gewerkschaftsunion OGBL-LCGB fordert die 
Ministerin auf, ihre Verantwortung zu übernehmen, 
und verlangt von der Regierung, die erforderlichen 
Gesetzesänderungen unverzüglich vorzunehmen.

Zwei Maßnahmen der Reform bereiten nun
enorme Probleme bei der administrativen
Umsetzung: 

	→ Die Regelung zur schrittweisen
Verlängerung der vorgezogenen Alters-
rente (pension de vieillesse anticipée) um 
acht Monate von 2026 bis 2030 ist zu 
unklar, um eine eindeutige Anwendung zu
ermöglichen; 

	→ Die progressive Rente kann hingegen nicht
wie im Text vorgesehen, über den in der 
Abgeordnetenkammer abgestimmt wird, 
umgesetzt werden. 
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Lohntransparenz
Was sich für Arbeitnehmer in Luxemburg 
wirklich ändern wird 

fertigte Situationen verglichen, verstanden 
oder hinterfragt werden? 

Die europäische Richtlinie basiert auf 
einem einfachen, aber wirkungsvollen 
Grundsatz: Jeder Arbeitnehmer muss ver-
stehen können, wie sein Gehalt festgelegt 
wird, und seine Situation fair mit der von 
Kollegen in vergleichbaren Positionen ver-
gleichen können. 

	  Ein klares Ziel: Lohnun-
gleichheiten verringern 

Das Hauptziel der Richtlinie ist es, das 
Lohngefälle zwischen Frauen und Män-
nern für gleiche oder gleichwertige Arbeit 
zu verringern. Um dies fertigzubringen, 
möchte die Europäische Union den Arbeit-
nehmern mehr Transparenz hinsicht-
lich der Vergütungsregeln bieten und den 
Arbeitgebern strengere Nachweis- und 
Überwachungspflichten auferlegen. 

Ziel ist es nicht, gleiche Löhne für alle vor-
zuschreiben, sondern es gilt sicherzustel-
len, dass Lohnunterschiede auf objektiven, 
messbaren und nichtdiskriminierenden 
Kriterien beruhen. 

	  Mehr Transparenz schon 
bei der Einstellung 

Die Richtlinie betrifft nicht nur bereits 
beschäftigte Arbeitnehmer. Sie gilt bereits 
ab der Einstellungsphase. Konkret heißt das: 

	→ Die Bewerber haben das Recht, vor dem 
Vorstellungsgespräch oder in der Stel-
lenanzeige das Einstiegsgehalt oder eine 
Gehaltsspanne zu erfahren. 
	→ Arbeitgeber dürfen Bewerber nicht 
mehr nach ihrem bisherigen Gehaltsver-
lauf (aktuelles oder vorheriges Gehalt) 
fragen. 
	→ Die Stellenbezeichnungen und Stellen-
angebote müssen geschlechtsneutral, 
allgemein neutral und nicht-diskriminie-
rend formuliert sein. 

Diese Regeln zielen darauf ab, Verhandlun-
gen ausgewogener zu gestalten und unge-

Ab 2026 wird die Lohntransparenz in 
Luxemburg Realität. Diese Entwicklung 
ergibt sich aus der im Mai 2023 ver-
abschiedeten europäischen Richtlinie 
2023/970, die die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, die Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Bereich der Entlohnung 
zu stärken. Luxemburg muss diese Richt-
linie spätestens bis zum 7. Juni 2026 in 
nationales Recht umsetzen. 

Aber was wird sich hinter diesen recht-
lichen Verpflichtungen für die Arbeitneh-
mer tatsächlich ändern? Welche konkre-
ten Auswirkungen werden im beruflichen 
Alltag zu bemerken sein? 

	  Warum diese Richtlinie? 
Eine nach wie vor besorgnis-
erregende Feststellung 

Trotz existierender gesetzlicher Rahmen-
bedingungen bestehen in Europa weiter-
hin Lohnunterschiede. Laut Eurostat-Zah-
len verdienen Frauen in der Europäischen 
Union immer noch durchschnittlich um 
die 12 % weniger pro Stunde als Männer. 
Dieser Unterschied hat nachhaltige Folgen: 
Er trägt insbesondere zu einer Rentenlücke 
von etwa 26 % bei. 

Eines der größten Hindernisse ist die man-
gelnde Transparenz der Vergütungssys-
teme, die es schwierig macht, Diskriminie-
rungen aufzudecken und anzufechten. 

Wie sollen ohne Transparenz ungerecht-

rechtfertigte Lohnunterschiede bereits bei 
der Einstellung zu begrenzen. 

	  Neue Arbeitnehmerrechte 

Für bereits beschäftigte Arbeitnehmer führt 
die Richtlinie mehrere neue Rechte ein: 

	→ Das Recht auf Auskunft über ihr individu-
elles Gehaltsniveau und die durchschnitt-
liche Vergütung für gleichwertige Positio-
nen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht. 
	→ Das Recht, die angewandten Kriterien für 
Gehaltserhöhungen, Prämien und Beför-
derungen zu erfahren. 

Diese Kriterien müssen objektiv, trans-
parent und zugänglich sein, damit jeder 
nachvollziehen kann, wie seine Vergütung 
festgelegt wird und wie sie sich entwickelt. 

Ein wichtiger Punkt: Klauseln, die Gesprä-
che über das Gehalt verbieten, werden 
unwirksam. Die Arbeitnehmer können sich 
zum Zweck der Gleichstellung frei über 
ihre Vergütung austauschen, ohne Sankti-
onen befürchten zu müssen, wodurch die 
Kultur der Transparenz gestärkt wird. Die 
Richtlinie erkennt dieses Recht ausdrück-
lich an. 

	  Erhöhte Verpflichtungen 
für Unternehmen 

Unternehmen müssen Lohndaten erheben 
und an die zuständigen Behörden übermit-
teln, damit Lohnunterschiede zwischen 
Frauen und Männern überwacht werden 
können. Wenn ein ungerechtfertigter 
Lohnunterschied von mindestens 5 % fest-
gestellt wird: 

	→ muss der Arbeitgeber gemeinsam mit 
den Personalvertretern eine Bewertung 
der Vergütungen vornehmen; 
	→ müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen 
werden, sofern keine objektive Begrün-
dung vorliegt und innerhalb von sechs 
Monaten keine Korrektur erfolgt ist. 

Auch Gewerbeinspektion und Gleichstel-
lungsbehörden können tätig werden und 
Erklärungen verlangen. 

↑ Angélique Lazzara
Zentralsekretärin
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Wie die CSL in ihrer Mitteilung von April 
2021 zum Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Lohntransparenz betont, können Arbeits-
aufsichts- und Gleichstellungsbehörden 
tätig werden, um Erklärungen zu verlangen 
und sicherzustellen, dass das Unterneh-
men seinen Verpflichtungen nachkommt. 
Die CSL betont, dass die Beschränkung 
dieser Verpflichtungen auf große Unter-
nehmen einen Teil der Arbeitnehmer unge-
schützt lässt: Um echte Gleichstellung zu 
gewährleisten, sollten alle Unternehmen 
betroffen sein. 

	  Eine besondere Heraus-
forderung für Luxemburg und 
Grenzgänger 

In einem Land, in dem fast die Hälfte der 
Arbeitskräfte Grenzgänger sind, ist diese 
Richtlinie ein bedeutender kultureller 
Wandel. Unterschiede in der Vergütung 
je nach Dienstalter, seltenen Fähigkeiten, 
Erfahrung oder Marktpraktiken zwischen 
Gebietsansässigen und Grenzgängern sind 
nicht verboten, müssen jedoch klar und 
objektiv erklärt und begründet werden. 

Diese Transparenz ermöglicht es den 
Arbeitnehmern zu verstehen, warum 
bestimmte Unterschiede bestehen, und 
zu überprüfen, ob diese nicht auf diskrimi-
nierenden Kriterien beruhen. 

	  Ein progressiver Zeitplan 
entsprechend der Größe des 
Unternehmens 

Die Meldepflichten werden schrittweise 
eingeführt: 

	→ 250 Beschäftigte und mehr: jährliche 
Übermittlung der Daten ab Juni 2027; 
	→ 150 bis 249 Beschäftigte: Übermittlung 
alle drei Jahre ab Juni 2027; 
	→ 100 bis 149 Beschäftigte: Übermittlung 
alle drei Jahre ab 2031; 
	→ weniger als 100 Beschäftigte: Verpflich-
tung grundsätzlich freiwillig (vorbehalt-
lich einer abweichenden nationalen Ent-
scheidung). 

	  Rechtsmittel, 
 Entschädigung und Schutz 
der Arbeitnehmer 

Die Richtlinie verbessert den Schutz der 
Arbeitnehmer: Erleichterter Zugang zu 
Gerichtsverfahren, auch nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. Möglichkeit 
von Sammelklagen zur Bekämpfung von 
Ungleichheiten auf Gruppen- oder Bran-

chenebene und Anspruch auf vollständige 
Entschädigung bei nachgewiesener Diskri-
minierung. 

Die Umkehr der Beweislast stellt einen wich-
tigen Fortschritt dar: Wenn der Arbeitneh-
mer Anhaltspunkte für eine Diskriminierung 
vorlegt, muss der Arbeitgeber nachweisen, 
dass keine Diskriminierung stattgefunden 
hat. Die Arbeitnehmer können auch die 
Gerichts- und Sachverständigenkosten er
stattet bekommen, wodurch ein erhebli-
ches finanzielles Hindernis für die Einleitung 
rechtlicher Schritte beseitigt wird. 

	  Ein kultureller und recht-
licher Wandel 

Lohntransparenz bedeutet nicht, dass 
alle Gehälter gleich sein müssen. Sie 
soll sicherstellen, dass Unterschiede auf 
objektiven und nachvollziehbaren Kriterien 
beruhen und nicht auf dem Geschlecht 
oder anderen Diskriminierungsmerkma-
len. Für luxemburgische Arbeitnehmer ist 
dies ein neuartiges Instrument des Dialogs, 
das Fairness, Vertrauen und Verständnis 
für die Lohnpolitik in einem zunehmend 
wettbewerbsorientierten und internatio-
nalen Arbeitsmarkt fördert. 

	  Eine wichtige Entwicklung 
im luxemburgischen 
Sozialrecht 

Obwohl es in Luxemburg schon Vorschrif-
ten gibt, die Lohndiskriminierungen ver-
bieten, stellt die europäische Richtlinie 
mit der Einführung konkreter Transparenz- 
und Rechtfertigungspflichten einen wich-
tigen Wendepunkt dar. 

Für Arbeitnehmer ist es vor allem ein neues 
Instrument zum Verständnis und Dialog 
über die Vergütung in einem zunehmend 

Was sich nicht ändert 
Wichtig ist hervorzuheben, dass: 

	→ Die Richtlinie keine absolute 
Lohngleichheit zwischen allen 
Arbeitnehmern vorschreibt; 

	→ Lohnunterschiede weiterhin 
möglich bleiben, wenn sie auf 
legitimen Kriterien beruhen 
(Erfahrung, Verantwortlichkeiten, 
Leistung, spezifische Kompe-
tenzen usw.); 

	→ Die Transparenz in erster Linie 
dazu dient, Vertrauen, Fairness 
und Verständnis für die Vergü-
tungsregeln zu stärken.

Fazit
	→ Die Richtlinie soll Transparenz 
einführen, nicht die Vereinheitli-
chung der Gehälter. 

	→ Die Arbeitnehmer bekom-
men neue Informations- und 
Beschwerderechte. 

	→ Die Arbeitgeber müssen ihre 
Lohnpolitik dokumentieren und 
begründen. 

	→ Luxemburg ist verpflichtet seine 
Gesetzgebung bis Juni 2026 
anzupassen. 

internationalisierten und wettbewerbs-
orientierten Arbeitsmarkt. 

Diese Richtlinie stößt jedoch bei den 
Arbeitgebern auf gemischte Reaktionen. 
Viele von ihnen äußern Bedenken wegen 
des administrativen und finanziellen Auf-
wands, den die Umsetzung der neuen Ver-
pflichtungen zur Transparenz der Vergü-
tung mit sich bringen könnte.
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KI am Arbeitsplatz
Die Kommission muss nun 

verbindliche Regeln vorschlagen

und aufzuheben; 
	→ Transparenz und Erklärbarkeit, ein-
schließlich klarer Informationen über die 
Verwendung, die Logik und die Auswir-
kungen von KI-Systemen sowie Zugang 
zu relevanten Daten für Arbeitnehmer-
vertreter; 
	→ Stärkere kollektive Rechte, mit obligato-
rischer Einbeziehung der Gewerkschaf-
ten und Anwendung der Rechte auf 
Information, Konsultation, Mitwirkung 
und Weiterbildung; 
	→ Das Verbot von Eingriffen in die Privat-
sphäre, wie die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen oder psychologischen 
Daten, die nicht im Zusammenhang mit 
der Arbeit stehen; 
	→ Der Schutz von Gesundheit und Sicher-
heit, mit verpflichtenden Risikobewer-
tungen vor dem Einsatz und der Pflicht, 
über durch KI-Systeme verursachte 
Schäden Rechenschaft abzulegen; 
	→ Maßnahmen zur Verhinderung von 
Marktkonzentrationen, einschließlich 
der Durchsetzung von Wettbewerbsre-
geln und der Förderung der technologi-
schen Souveränität Europas. 

Esther Lynch, Generalsekretärin des EGB, 
erklärte: „Die Notwendigkeit, verbindliche 
Vorschriften für KI am Arbeitsplatz in den 
Quality Jobs Act aufzunehmen, könnte 
nicht deutlicher sein. Das Europäische 
Parlament hat eine politische Botschaft 
gesendet, nämlich, dass unregulierte KI am 

Arbeitsplatz nicht akzeptabel ist, und die 
Kommission muss nun diese Vorschriften 
im Rahmen des Gesetzes über die Qualität 
der Arbeitsplätze vorschlagen.  

Da KI den Arbeitsplatz verändert, dürfen 
hochwertige Arbeitsplätze nicht dem Zufall 
überlassen werden. Starke kollektive Ver-
handlungen sind unerlässlich, um sicher-
zustellen, dass die digitale Transformation 
zu besserer Bezahlung, sicheren Arbeits-
plätzen und fairen Arbeitsbedingungen 
führt und nicht zu verstärkter Überwa-
chung, intensiverer Arbeit oder unsicheren 
Arbeitsplätzen. 

Isabelle Schömann, stellvertretende Gene-
ralsekretärin des EGB, erklärte: „Ein europäi-
scher Rechtsrahmen muss sicherstellen, 
dass KI allen zugutekommt, wobei Trans-
parenz, Verantwortlichkeit und Arbeitneh-
merrechte im Mittelpunkt stehen müssen, 
insbesondere um Diskriminierung und Vor-
urteile, unzulässige Überwachung und Bio-
metrie, um nur einige Beispiele zu nennen, 
zu verhindern. Die Arbeitnehmervertreter 
müssen informiert und konsultiert wer-
den, und die Gewerkschaften müssen die 
Möglichkeit haben, durch Sozialdialog und 
Kollektivvertragsverhandlungen die Einfüh-
rung von KI am Arbeitsplatz, einschließlich 
in der Wertschöpfungskette, mitzugestal-
ten und an Strategien für deren Einsatz zu 
arbeiten, um die Qualität der Arbeitsplätze 
zu gewährleisten.“ .

Die rezente Abstimmung im Europäischen 
Parlament zugunsten einer EU-Maßnahme 
zu Digitalisierung, künstlicher Intelligenz 
und algorithmischem Management am 
Arbeitsplatz sendet ein klares und dringen-
des Signal an die Europäische Kommission: 
Es ist an der Zeit zu handeln. Der Europäi-
sche Gewerkschaftsbund (EGB) fordert die 
Kommission auf, mit verbindlichen Rechts-
vorschriften zu KI am Arbeitsplatz im Rah-
men des kommenden Gesetzes über hoch-
wertige Arbeitsplätze zu reagieren. 

In ganz Europa sind Arbeitnehmer bereits 
mit den Folgen des raschen und unregu-
lierten Einsatzes künstlicher Intelligenz am 
Arbeitsplatz konfrontiert. Die Gewerkschaf-
ten berichten von ungerechtfertigten und 
automatisierten Entlassungen, invasiven 
Formen der Überwachung, undurchsichti-
gen algorithmischen Entscheidungen und 
einer durch digitale Managementsysteme 
verursachten Arbeitsintensivierung. Ohne 
klare und durchsetzbare Regeln besteht die 
Gefahr, dass KI die Qualität der Arbeitsplätze, 
die Rechte der Arbeitnehmer und das Ver-
trauen am Arbeitsplatz weiter beeinträchtigt. 

Die Annahme des Initiativberichts des 
Europäischen Parlaments über Digitalisie-
rung, künstliche Intelligenz und algorith-
mische Steuerung am Arbeitsplatz mit 
großer Mehrheit verdeutlicht eine erheb-
liche Lücke im derzeitigen EU-Rahmen. 
Er unterstreicht die Notwendigkeit eines 
europäischen Rechtsrahmens, der Rechts-
sicherheit und Vorhersehbarkeit bietet und 
gleichzeitig gewährleistet, dass Innovatio-
nen die Grundrechte und das europäische 
Sozialmodell achten.  

Um sicherzustellen, dass das Gesetz über 
hochwertige Arbeitsplätze den Bedürfnis-
sen der Arbeitnehmer gerecht wird, fordert 
der EGB, dass es eine spezifische europäi-
sche Richtlinie über KI und algorithmische 
Systeme am Arbeitsplatz enthält, die ins-
besondere folgende Elemente umfasst: 

	→ Der Mensch hat die Kontrolle, einschließ-
lich des Rechts der Arbeitnehmer, auto-
matisierte Entscheidungen anzufechten 
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Freizeit
Die Geschichte der 
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• �Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts arbeitete die Mehrheit der luxembur-
gischen Bevölkerung in der Landwirtschaft. Die ersten Industriezweige 
und der Bergbau entwickelten sich Ende des 19. Jahrhunderts.

• �Die Arbeitstage sind lang (oft mehr als 12 Stunden) und es gibt keine 
Arbeitszeitregelung.

• �Freizeit gibt es so gut wie keine, abgesehen von saisonalen Schwankun-
gen und religiösen Feiertagen.

• �Die ersten Gewerkschaften, vor allem in spezialisierten Handwerks-
berufen, entstanden ab den 1860er-Jahren.

• �Der bezahlte Urlaub wurde durch das Gesetz vom 6. Dezember 
1926 eingeführt. Er variiert je nach Betriebszugehörigkeit des Ar-
beitnehmers zwischen 4 und 12 Tagen pro Jahr.

• �Nach der großen Gewerkschaftsdemonstration vom 12. Januar 
1936 werden die Gewerkschaften als Sozialpartner anerkannt. 
Die ersten Kollektivverträge werden in der Industrie eingeführt 
und regeln die Arbeitszeit.

• �Sport, Cafés, Kino und Vereine werden zu wichtigen Orten der 
Freizeitgestaltung.

• �Mit der Industrialisierung mobilisieren sich die Arbeiter für bes-
sere Arbeitsbedingungen, und die ersten Massengewerkschaften 
in der Industrie entstehen (BHAV und LMAV im Jahr 1916).

• �Im Jahr 1913 wurde der Sonntag als Ruhetag gesetzlich verankert.

• �Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages für Arbeiter (großherzo-
glicher Erlass vom 14. Dezember 1918): dies ist der erste große 
Erfolg der Gewerkschaftsbewegung.

• �Die Freizeit bleibt begrenzt, aber es entstehen die ersten Sportve-
reine, Blaskapellen und Kulturvereine.

Es herrscht Laissez-faire

Anerkennung der Gewerkschaften als 
Sozialpartner

Erste soziale Rechte

	  Vor dem 20. Jahrhundert 

	  1920er–1930er-Jahre

	  Anfang des 20. Jahrhunderts
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• �1965 wird das Gesetz über Kollektivverträge eingeführt. Arbeitszeit, 
Überstunden, Sonntags- und Nachtarbeit sowie Urlaub werden zu 
obligatorischen Themen im Rahmen von Kollektivvertragsverhan-
dlungen. 

• �1975: Einführung der fünften gesetzlichen Woche bezahlten Urlaubs. 

• �Am 1. Januar 1975 wird im Großherzogtum Luxemburg die Fünf-
Tage-Woche mit einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden allgemein 
eingeführt. 

• �Die Freizeitgestaltung wird vielfältiger: Reisen, Kultur, Sport, digi-
tale Aktivitäten. 

• �Die Gleitzeitregelung, die ursprünglich im Rahmen des Banken-
kollektivvertrags eingeführt wurde, verbreitet sich. 

• �Einführung des Elternurlaubs und des Urlaubs aus familiären 
Gründen im Jahr 1999. 

• �Die Bestrebungen der Arbeitgeber, die Arbeitszeitregelungen ein-
seitig zu flexibilisieren, scheitern 2016 dank des Widerstands der 
Gewerkschaften. 

• �In Europa werden immer mehr Forderungen nach einer 35-Stun-
den-Woche und anschließend einer 4-Tage-Woche laut. Luxem-
burg hinkt den Beispielen anderer europäischer Länder hinterher  
laut. Luxemburg zögert, den Beispielen anderer europäischer Län-
der zu folgen.

• �1953: Erfolgreicher Streik in der Stahlindustrie für die Verkü-
rzung der Wochenarbeitszeit von 56 auf 48 Stunden ohne 
Lohnverlust in Unternehmen mit Dauerbetrieb.

• �1955: Streik der Bergarbeiter für eine Verkürzung der Ar-
beitszeit und einen garantierten Wochenlohn. Er führt ab 
1956 zur 44-Stunden-Woche

• �Die Arbeitszeitverkürzung gewinnt dank der Gewerkschaften 
zunehmend an Bedeutung.

Es herrscht Laissez-faire

Bedeutende soziale 
Fortschritte

Die Frage der Work-Life-Balance

Dank gewerkschaftlicher Kämpfe  
Sukzessive Verkürzung 
der Arbeitszeit

	  1960er–1980er-Jahre

	  1990er-Jahre bis heute

	  1950er- bis 1970er-Jahre



• �Die Geschichte der Freizeit ist die Geschichte eines ständigen 
Kampfes. Jeder Fortschritt war das Ergebnis einer kollektiven Mo-
bilisierung.  

• �Heute versuchen die Arbeitgeber, alle unsere Errungenschaften 
in Frage zu stellen, indem sie versuchen, mehr Flexibilität nach 
ihrem Belieben, mehr Arbeitsstunden, weniger Ruhezeiten und 
weniger Privatleben durchzusetzen.

Ein nach wie vor 
aktuelles Thema

	  Freizeit heute

Getreu unserer Geschichte lehnen 
wir jede Flexibilisierung, die den Inte-
ressen der Arbeitnehmer zuwiderläuft, 
entschieden ab und schlagen statt-
dessen eine Reihe von Maßnahmen 
vor, die darauf abzielen, unsere Ar-
beitszeitbedingungen zu modernisie-
ren und wirklich zu verbessern.

ZEIT FÜR UNSER LEBEN, 
NICHT FÜR IHRE PROFITE!
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Laden Sie den digitalen Katalog herunter

Unser neuer Katalog für gewerkschaftliche Bildung ist da!
Unsere Schulungen zielen darauf ab, alle unsere Delegierten bestmöglich
auszubilden und ihnen so zu ermöglichen, all die Kompetenzen zu erwerben,
die sie für ihre Gewerkschaftsarbeit brauchen.

Neuer Katalog

Gewerkschaftliche Bildung
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Ob Waschmaschine, Mikrowelle oder Spielkon-
sole; in vielen Haushalten reichen die vorhandenen 
Steckdosen oft nicht aus, um die Vielzahl an elektri-
schen Geräten, die wir täglich nutzen, zu versorgen. 
Häufig wird dann mit Mehrfachsteckerleisten nach-
gerüstet und manchmal sogar weitere Mehrfach-
stecker hintereinander gesteckt.  

Doch VORSICHT: Werden zu viele Geräte oder sogar 
weitere Mehrfachstecker an eine Steckdosenleiste 
angeschlossen, droht Überlastung und Brandgefahr! 

Unsere Sicherheitstipps: 

1 Überlastet die Steckdosenleiste nicht! Die meis-
ten Leisten sind nur für max. 2300 Watt ausgelegt 
– z.B. ein Wasserkocher (mit ca. 2000W) oder ein 
Toaster (mit ca. 1000W) bringen sie aber oft schon 
an ihre Grenzen. 

2 Keine „Stecker-Türmchen“ bauen. Ineinander 
gesteckte Mehrfachstecker erhöhen die Brandge-
fahr deutlich. 

3 Grosse Geräte (Waschmaschine, Trockner, Spül-
maschine) müssen immer direkt an eine separate 
Steckdose angeschlossen werden und benötigen 
sogar eine eigene Absicherung im Elektroverteiler – 
nie über Steckdosenleisten versorgen! 

Schützt eure Wohnung und die Sicherheit der 
Bewohner mit Rauchwarnmeldern, falls es doch 
einmal zu einem Missgeschick kommt.   

In Luxemburg ist dies Pflicht; in allen Schlafräumen 
und in den Fluchtwegen und Fluren.

Sicherheitstipp in Zusammenarbeit mit ISTA 

Mehrfachsteckdosen:  
Die unterschätzte Barndgefahr! 
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kollektiv verträge
CASINO 2000
115 Arbeitnehmer 

Syndikat Handel 
(OGBL-Delegierte: 4/5) 
Laufzeit des Kollektivvertrags:  01.01.2026 - 31.12.2028 

Gehälter: garantierte und dauerhafte Gehaltserhöhungen (+100 
Euro brutto pro Monat im Jahr 2026, +100 Euro brutto pro Monat 
im Jahr 2027, +1 % des Bruttomonatsgehalts im Jahr 2028) 

Sonstiges: Einführung einer neuen, gerechteren und transparen-
teren Lohntabelle / Aufnahme neuer Sonderurlaubstage, wodurch 
die sozialen Rechte der Arbeitnehmer gestärkt werden

PreZero Lamesch
680 Arbeitnehmer

Syndikat Private Reinigungsdienste 
(OGBL-Delegierte: 3/10)
Laufzeit des Kollektivvertrags: 01.04.2025 – 31.03.2028

Gehälter: Lohnerhöhung von +0,6% für alle Arbeitnehmer im Jahr 
2026 und +1,2% für technische Fachkräfte im Jahr 2026

Prämie: Auszahlung einer einmaligen Prämie im Jahr 2025 / 
Erhöhung der Teamleiterprämie / Umwandlung der Prämie für 
Sonderarbeiten in eine zusätzliche Stundenvergütung

Essensschecks: Aufwertung des Nennwerts der Essensschecks 
auf 15 Euro für Verwaltungsangestellte im Jahr 2026

Urlaub: Anpassung des Urlaubs entsprechend der Betriebs-
zugehörigkeit

©
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kollektiv verträge
Luxlait Association 
Agricole / Luxlait 
Expansion
+/- 350 Arbeitnehmer 

Syndikat Industrie 
(OGBL-Delegierte: 5/7)   
Laufzeit des Kollektivvertrags: 01.01.2026 – 31.12.2028 

Prämien: Verbesserung der Vielseitigkeitszulage, der Zulage für 
beschwerliche Arbeit, der Bereitschaftszulagen und der Anwe-
senheitsprämie 

Sonstiges: bessere Regelungen für Arztbesuche 

 

ArcelorMittal Centre 
Logistique Européen
120 Arbeitnehmer

Syndikat Hüttenindustrie und Bergbau 
(OGBL-Delegierte: 2/5) 
Laufzeit des Kollektivvertrags: 01.10.2025 au 30.09.2028�

Gehälter: Einführung einer neuen Lohntabelle, die die Kompe-
tenzen der Mitarbeiter wertschätzt 

Essensschecks: Verbesserung der Bedingungen für 
Essensschecks 
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kollektiv verträge
Kuehne+Nagel
650 Arbeitnehmer

Syndikat Straßentransport & Schifffahrt  
(OGBL-Delegierte: 4/11) 
Laufzeit des Kollektivvertrags: 01.01.2025 – 31.12.2027 

Prämie: Verbesserung der Dienstalterszulage 

Urlaub:  Erhöhung der Anzahl zusätzlicher Urlaubstage ents-
prechend der Betriebszugehörigkeit 

Weitere: Verpflichtung der Geschäftsleitung, bei der Ausschrei-
bung von unbefristeten oder befristeten Stellen vorrangig die im 
Unternehmen beschäftigten Zeitarbeitskräfte einzustellen. 

Groupe CFL multimodal
CFL multimodal, CFL Logistics, CFL Terminals,  
CFL Sites services & CFL Intermodal

350 Arbeitnehmer 

Syndikat Eisenbahnen / FNCTTFEL-Landesverband 
(OGBL-Delegierte: 12/27) 
Laufzeit des Kollektivvertrags: 01.01.2025 – 31.12.2027

Prämien: schrittweise Einführung einer Jahresendzulage, die 
das Jahreseinkommen direkt verbessert / Aufwertung und 
Indexierung der Prämie für Arbeiten bei Minustemperaturen 

Urlaub: Gewährung zusätzlicher Urlaubstage 

Weitere: Einführung der Altersteilzeit (préretraite progressive) / 
Verbesserungen und Klarstellungen verschiedener Paragrafen, 
wodurch die Rechtssicherheit und die Verständlichkeit der 
Arbeitsbedingungen gestärkt werden 
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kollektiv verträge

Wir 
unter-
schreiben 
Zukunft 

Vertrag für Vertrag.

SSP*
100 Arbeitnehmer 

Syndikat Handel 
(OGBL-Delegierte: 5/5) 
Laufzeit des Kollektivvertrags: 01.01.2025 - 31.12.2027

Prämien: stufenweise Einführung einer Jahresendprämie (35% eines Bruttomo-
natsgehalts im Jahr 2025, 65% eines Bruttomonatsgehalts im Jahr 2026 und 100% 
eines Bruttomonatsgehalts im Jahr 2027) / Indexierung der Prämien für stellvertre-
tende Assistenten und Assistenzmanager 

Essensschecks: Einführung von Essensschecks im Wert von 11 Euro pro Arbeitstag 

Arbeitszeit:  fünf Minuten zusätzliche Pause für Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz 
weit vom Pausenraum entfernt ist 

Vorteil: Rabatte von bis zu 50% auf Produkte, die in SSP-Filialen verkauft werden 

Weitere: Einführung eines Sozialurlaubs von 8 Stunden pro Jahr / Verlängerung des 
Arbeitsorganisationsplans (POT) von 2 auf 6 Monate. 

* SSP verwaltet die Restaurants und Gastronomiebetriebe am Flughafen 
Luxemburg (Oberweis, Comptoir du Bon Pays, Starbucks und die Verkaufsstellen 
im Terminal) sowie alle Starbucks-Filialen auf luxemburgischem Gebiet. 
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Die Geschäftsleitung von Amazon Luxemburg und 
die Personalvertretung des Unternehmens haben 
am 12. Dezember einen Sozialplan unterzeichnet, 
durch den die Zahl der geplanten Entlassungen von 
470 auf 370 Arbeitnehmer reduziert wird. Auch 
wenn diese Reduzierung zu begrüßen ist, möchte 
der OGBL daran erinnern, dass diese Massenent-
lassungen dennoch inakzeptabel sind und einmal 
mehr die pure finanzielle Gier dieses Tech-Giganten 
verdeutlichen, der Gewinne auf Kosten der Arbeit-
nehmer und ihrer Familien priorisiert. 

Amazon kann sich nicht hinter einer angeblichen 
„strategischen Neuausrichtung” verstecken, um 
Massenentlassungen zu rechtfertigen. Dieser Stel-
lenabbau, von dem 10 % der Belegschaft in Luxem-
burg betroffen sind, ist umso beschämender, als er 
zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem das Unterneh-
men eine florierende Finanzlage aufweist. 

Der OGBL kritisiert auch die mangelnde Bereitschaft 
der Amazon-Geschäftsleitung, Alternativen zu Ent-
lassungen zu prüfen, die durch die Aushandlung 
eines Plans zur Aufrechterhaltung der Beschäfti-

Sozialplan bei Amazon Luxemburg

Die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer 
konnte reduziert werden, doch die 
Entlassungen bleiben inakzeptabel

↑ Isabel Scott
Zentralsekretärin

gung möglich gewesen wären. Die Geschäftsleitung 
hat es somit vorgezogen, eine kurzfristige Gewinn-
logik durchzusetzen, ohne die dramatischen Folgen 
für die betroffenen Arbeitnehmer zu berücksich-
tigen, von denen einige ihr Heimatland verlassen 
haben, um bei Amazon in Luxemburg zu arbeiten. 
Für die betroffenen Personen aus Drittländern, die 
Inhaber einer europäischen Blue Card sind, bedeu-
tet der Verlust ihres Arbeitsplatzes ein zusätzliches 
Risiko von Prekarität und Unsicherheit. 

Der OGBL bekräftigt seine uneingeschränkte Solida-
rität mit allen Arbeitnehmern von Amazon Luxem-
burg und verpflichtet sich, die 370 von den Entlas-
sungen betroffenen Arbeitnehmer bestmöglich zu 
unterstützen. 

Dieser Sozialplan bei Amazon unterstreicht einmal 
mehr die Notwendigkeit, den Schutz der Arbeitneh-
mer vor Missbrauch durch multinationale Unterneh-
men zu verstärken. Der OGBL wird sich weiterhin 
dafür einsetzen, dass die Rechte der Arbeitnehmer 
Vorrang vor finanziellen Interessen haben, bei Ama-
zon wie auch anderswo.
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Seit der Insolvenz des Unternehmens Liberty Steel 
im November 2024 haben OGBL und LCGB immer 
wieder auf die unzumutbare Situation der ehe-
maligen Beschäftigten des Unternehmens und die 
anhaltende Unsicherheit hingewiesen, die aufgrund 
fehlender konkreter Entscheidungen der zuständi-
gen Behörden weiterhin besteht. 

Seitdem begleiten Arbeitsplatzverlust, fehlende 
berufliche Perspektiven und Ängste um ihre Zukunft 
die Beschäftigten. 

Zunächst waren sie Opfer der Machenschaften ihres 
ehemaligen Arbeitgebers, der sie lange Zeit in Unsi-
cherheit gelassen hatte, dann hatten sie konkrete 
Hoffnung auf eine Übernahme des Unternehmens, 
die sich jedoch mit dem Rückzug des potenziellen 
Käufers zerschlug. 

Seit vielen Monaten gibt es nun keine Fortschritte 
für die betroffenen Arbeitnehmer – trotz intensi-
ver gemeinsamer Bemühungen der Ministerien, 
Gewerkschaften und des Insolvenzverwalters. Dabei 
war eine Lösung gefunden worden: die Gewährung 
des Anspruchs auf Vorruhestand für Arbeitnehmer, 
die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, und 
Versuche, den Opfern dieser unerträglichen Situa-
tion einen neuen Arbeitsplatz zu vermitteln. 

Bei einem Treffen mit Wirtschaftsminister Lex Del-
les und dem ehemaligen Arbeitsminister Georges 
Mischo wurde bestätigt, dass einige betroffene 
Arbeitnehmer für diese Maßnahme in Frage kom-
men könnten und dass eine Vereinbarung zwischen 
dem zuständigen Ministerium und dem Insolvenz-
verwalter rechtlich möglich sei. Dieser Weg war 
übrigens Gegenstand mehrmonatiger Beratungen 
und einer Grundsatzvereinbarung gewesen – beide 
Minister hatten sich dazu verpflichtet. 

Der OGBL und der LCGB verurteilen in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich die plötzliche 
Kehrtwende der beiden Politiker und ihrer Ministe-
rialberater, die sich nun auf angebliche rechtliche 
Hindernisse berufen und damit die seit Wochen 
von den Arbeitnehmern erwartete und langwierig 
ausgearbeitete Lösung brutal in Frage stellen. Vor 
allem verurteilen sie die Kehrtwende des ehemali-
gen Arbeitsministers, kaum zwei Wochen nachdem 

Liberty Düdelingen

Ein skandalöser Fall, 
der in jeder Hinsicht inakzeptabel ist! 

er sich verpflichtet hatte, Vorruhestandsregelungen 
einzuführen. 

Für den OGBL und den LCGB ist es inakzeptabel, 
dass diese Möglichkeit nun verworfen wird, obwohl 
klare öffentliche und politische Verpflichtungen 
gegenüber den betroffenen Arbeitnehmern einge-
gangen wurden. 

Hinter diesen Fällen stehen heute Frauen und Män-
ner in großer Unsicherheit, für die der Vorruhestand 
oft der einzige würdige Ausweg ist – Arbeitnehmer, 
die heute trotz ihrer großen Berufserfahrung und 
des Arbeitskräftemangels in verschiedenen Berei-
chen der luxemburgischen Industrie und Wirtschaft 
im Allgemeinen große Schwierigkeiten haben, einen 
neuen Arbeitsplatz zu finden. 

In einer am Tag der Vereidigung des neuen Arbeits-
ministers veröffentlichten Mitteilung forderten 
OGBL und LCGB die Regierung und insbesondere 
den neuen Minister auf, ein starkes politisches Signal 
zu setzen, indem sie die eingegangenen Verpflich-
tungen einhalten und diese Situation unverzüglich 
lösen, um die Würde und die Existenzsicherheit der 
betroffenen Arbeitnehmer zu gewährleisten. 

Wenn diese Fälle endlich im Interesse der Arbeit-
nehmer gelöst sind, müssen nach Ansicht von OGBL 
und LCGB mehrere gesetzliche Bestimmungen in 
Bezug auf Insolvenz, Begleitung von Arbeitnehmern 
und Vorruhestand überarbeitet werden, um zu ver-
hindern, dass sich solche dramatischen Situationen 
in Zukunft wiederholen.  

↑ Jean-Luc De Matteis 
Mitglied des geschäfts
führenden Vorstands
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Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr 

Das Mobilitätsministerium muss 
unverzüglich handeln  

regelmäßige Bewertung der Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen. 

Diese Probleme beschränken sich jedoch nicht nur 
auf den Straßenverkehr. Auch das Personal der Bahn, 
d. h. der CFL und der Luxtram, ist mit einer Zunahme 
von Risikosituationen konfrontiert, insbesondere 
abends, nachts oder auf bestimmten sensiblen 
Strecken, ohne immer über eine ausreichende 
Sicherheitsüberwachung zu verfügen – obwohl Lux-
tram bereits Maßnahmen ergriffen hat und Sicher-
heitspersonal eingestellt hat, um zur Sicherheit in 
den Straßenbahnen beizutragen. 

Der OGBL ist über diese Entwicklung sehr besorgt 
und wendet sich direkt an das Ministerium für Mobi-
lität. Die Sicherheit des Personals und der Nutzer 
darf nicht länger als Nebensache behandelt oder auf 
langfristige Projekte verschoben werden. 

Angesichts dieser Situation fordert der OGBL insbe-
sondere: 

	→ die allgemeine Einführung sicherer und angepass-
ter Fahrerkabinen im gesamten RGTR-Fuhrpark; 
	→ die Einführung klarer Kriterien für die zu installie-
renden Kabinen; 

	→ eine seriöse und transparente Analyse der bestehen-
den Sicherheitsvorkehrungen in allen Netzwerken; 
	→ eine sofortige und sichtbare Verstärkung der Prä-
senz von Sicherheitspersonal sowohl in Bussen 
als auch in Zügen und Straßenbahnen; 
	→ verstärkte Zusammenarbeit mit den Ordnungs-
kräften, einschließlich gezielter Patrouillen; 
	→ eine klare, öffentliche und regelmäßige Überwa-
chung von Übergriffen und Vorfällen, um wirklich 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen. 

Der OGBL erinnert daran, dass Sicherheit eine 
wesentliche Voraussetzung für menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen und einen hochwertigen 
öffentlichen Dienst ist. Die Beschäftigten im öffent-
lichen Nahverkehr können nicht weiterhin allein die 
Folgen fehlender Mittel und politischer Entschei-
dungen tragen. 

Das Ministerium für Mobilität steht heute vor sei-
ner Verantwortung. Der OGBL erwartet konkrete, 
schnelle und messbare Maßnahmen, die den 
menschlichen und sozialen Herausforderungen 
gerecht werden, die die Sicherheit im öffentlichen 
Verkehr mit sich bringt.

Die Zunahme von Übergriffen und Gewalttaten im 
öffentlichen Nahverkehr in Luxemburg ist heute 
eine Realität, die sowohl durch offizielle Zahlen als 
auch durch aktuelle Presseartikel bestätigt wird. 
Die Antworten der Regierung auf parlamentarische 
Anfragen sowie die in der Presse veröffentlich-
ten Analysen zeigen einen besorgniserregenden 
Anstieg von Vorfällen, von denen sowohl Fahrgäste 
als auch Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs 
betroffen sind. 

Der OGBL möchte daran erinnern, dass diese Situ-
ation alle öffentlichen Verkehrsnetze betrifft, sei 
es den Straßenverkehr (RGTR, AVL, TICE) oder den 
Schienenverkehr (CFL und Luxtram). Die in diesen 
Bereichen tätigen Fahrerinnen und Fahrer sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich ordnungs-
widrigem Verhalten, Drohungen und körperlichen 
Übergriffen ausgesetzt, während sie ihre Aufgaben 
im öffentlichen Dienst erfüllen. 

Das Ministerium für Mobilität und die Betreiber 
sprechen zwar von verschiedenen Maßnahmen – 
Sicherheitsplänen, Zusammenarbeit mit den Ord-
nungskräften oder Überlegungen zu gesetzlichen 
Regelungen –, doch der OGBL stellt vor Ort fest, 
dass diese Ankündigungen nicht ausreichen, um die 
zunehmende Gewalt einzudämmen. 

Insbesondere im RGTR-Netz bestehen weiterhin 
mehrere schwerwiegende Funktionsstörungen: 

	→ Nicht alle Busse verfügen über gesicherte Fahrer-
kabinen; 
	→ Einige bestehende Kabinen sind schlecht konzi-
piert und bieten keinen wirksamen Schutz; 
	→ Es gibt keine strukturierte Prüfung und keine 

↑ Sveinn Graas
Zentralsekretär
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unvermeidlichen Faktor Wohnen und die 
Auswirkungen der Armut auf die Gesund-
heit bis hin zu der  versteckten Armut, die in 
den offiziellen Statistiken keine Erwähnung 
findet..

Schließlich schlagen wir auch einen eige-
nen Aktionsplan mit gezielten, konkreten 
Maßnahmen vor, mit denen Armut wirk-
sam bekämpft werden könnte: durch eine 
strukturelle Aufwertung des gesetzlichen 
Mindestlohns, eine Erhöhung der Mindest-
rente, eine regelmäßige Anpassung des 
REVIS und des Einkommens für schwer-
behinderte Menschen, eine automatische 
Anpassung der Teuerungszulage an die 
Lebenshaltungskosten, die Einführung 
eines universellen Zugangs zu Gesund-
heitsleistungen und die Umsetzung wirk-
samer Maßnahmen gegen prekäre Wohn-
verhältnisse.

Kurzum, ein umfassendes Programm!

Am 8. Dezember letzten Jahres haben die 
Minister Hahn, Deprez und Meisch endlich 
den lang erwarteten Plan der Regierung 
zur Bekämpfung der Armut vorgestellt. 
Dieser Plan, der von Premierminister Frie-
den bei seinem Amtsantritt im Jahr 2023 
als „oberste Priorität” angekündigt worden 
war, sollte einen Wendepunkt im Kampf 
gegen die Armut in Luxemburg darstellen. 
„Sollte!” Denn wie wir inzwischen wissen, 
wird dem nicht so sein. Geplante Maßnah-
men sind zwar vorgesehen – insgesamt 
106 an der Zahl. Aber die Quantität kann 
hier leider den gravierenden Mangel an 
Substanz nicht ausgleichen.

Zugegeben: Es wäre nicht ganz ehrlich, 
hier und da nicht einige interessante Vor-
schläge der Regierung anzuerkennen. Im 
Wesentlichen handelt es sich jedoch vor 
allem um administrative Vereinfachungen 
für die Antragsteller hinsichtlich der zu 
erledigenden Formalitäten. Abgesehen von 
einer Erhöhung des Kindergeldes, die ab … 
2027 (!) vorgesehen ist, sind wir weit ent-
fernt von den Maßnahmen, die angesichts 
der zunehmenden Armut in unserem so 
reichen Land dringend erforderlich wären.

Die Bilanz ist in der Tat erschütternd: 
17% der Bevölkerung leben unterhalb der 
Armutsgrenze, Luxemburg hat außerdem 
die höchste Quote an Working Poor in der 
Europäischen Union, und Alleinerziehende, 
junge Menschen und ältere Menschen sind 
zunehmend von Prekarität bedroht.

In diesem Dossier wollten wir zunächst 
ein Bild der Armut in Luxemburg zeichnen, 
um deren Ausmaß zu verdeutlichen: von 
der anhaltenden Tendenz des Phänomens 
über den Skandal der Working Poor, den 
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misst. In Luxemburg ist dieser Koeffizient 
seit Beginn der 2000er-Jahre strukturell 
gestiegen, mit Spitzenwerten in den Jahren 
2019 und 2024. Obwohl er 2021 und 2022 
leicht zurückgegangen ist, stieg er 2023 
und 2024 wieder an, wodurch Luxem-
burg über dem Durchschnitt der Eurozone 
liegt. Das  der CSL hebt hervor, dass dieser 
Anstieg der Ungleichheiten bei Menschen 
im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) 
besonders ausgeprägt ist.

Einkommensunterschiede sind auch je 
nach Haushaltszusammensetzung zu 
beobachten. Alleinerziehende und kinder-
reiche Familien (mit drei oder mehr Kin-
dern) haben ein Einkommen, das 20 bis 
30% unter dem nationalen Durchschnitt 
liegt, und Alleinstehende, insbesondere 
ältere Frauen, sind ebenfalls besonders von 
prekären Lebensverhältnissen betroffen.

	  Vermögens- und 
Steuerungleichheiten, die die 
Unterschiede verschärfen

Vermögensungleichheiten sind eine wei-
tere Form der Ungleichheit, die oft weniger 
sichtbar, aber ebenso besorgniserregend 
ist. So beziehen in Luxemburg nur 35% der 
Haushalte Einkünfte aus ihrem Vermögen 
(Mieten, Dividenden, Zinsen), während die 
restlichen 65% davon ausgeschlossen sind. 
Unter den Haushalten, die über ein rendite-
starkes Vermögen verfügen, erzielen die 
reichsten 20% 20% ihres Einkommens aus 
ihrem Vermögen, die wohlhabendsten 10% 
24% ihres Einkommens und die obersten 
1% mehr als 50% ihres Einkommens. 

Diese Konzentration des Reichtums ist eine 
der stärksten in Europa und hat sich seit 
den 2000er-Jahren noch verstärkt.

Obwohl Luxemburg das weltweit höchste 
Pro-Kopf-BIP aufweist, über einen relativ 
dynamischen Arbeitsmarkt verfügt und 
eine beneidenswerte Lebensqualität bie-
tet, sind dort dennoch eine zunehmende 
Ungleichheit und eine stetig wachsende 
Armut zu beobachten. Wie das von der 
Arbeitnehmerkammer (CSL) jährlich veröf-
fentlichte Sozialpanorama zeigt, nehmen 
die Unterschiede in Bezug auf Einkommen, 
Vermögen und Zugang zu Ressourcen 
weiter zu, und Tausende von Einwohnern 
haben Mühe, einen angemessenen Lebens-
standard aufrechtzuerhalten.

Die Einkommensunterschiede in Luxem-
burg nehmen in der Tat stetig zu. Die 
reichsten 20% der Bevölkerung verfügen 
derzeit über ein Einkommen, das 4,7-mal 
höher ist als das der ärmsten 20%. Dieses 
Verhältnis, das als S80/S20 bezeichnet 
wird, ist ein wichtiger Indikator für Einkom-
mensunterschiede. Obwohl es 2024 im 
Vergleich zu 2023 leicht zurückgegangen 
ist, bleibt der langfristige Trend steigend, 
was eine strukturelle Vergrößerung der Ein-
kommensunterschiede bestätigt.

Im Jahr 2019 verzeichnete Luxemburg 
übrigens das höchste S80/S20-Verhält-
nis seiner Geschichte (5,34) und gehörte 
damit zu den Ländern mit der größten 
Ungleichheit in der Eurozone. Und obwohl 
es seitdem leicht zurückgegangen ist, 
schneidet das Land im Vergleich zu seinen 
direkten Nachbarn Belgien, Deutschland 
oder Frankreich, wo die Einkommensun-
terschiede weniger ausgeprägt sind, wei-
terhin schlecht ab.

Dieser Trend wird auch durch den Gini-
Koeffizienten bestätigt, der den Grad der 
Ungleichheit in der Einkommensverteilung 

Die Vermögensungleichheiten werden 
auch durch ein für Kapitalbesitzer vorteil-
haftes Steuersystem verstärkt. So werden 
durchschnittliche Dividendeneinkünfte mit 
4,3% besteuert, während durchschnittliche 
Arbeitseinkünfte mit 31,4% besteuert wer-
den. Luxemburg ist nach Chile das OECD-
Land mit der zweitgrößten Steuerlücke 
zwischen Arbeitseinkommen und Kapital-
einkommen. Diese steuerliche Verzerrung 
begünstigt die Anhäufung von Vermögen 
durch die wohlhabendsten Haushalte und 
erhöht gleichzeitig die Steuerbelastung für 
Arbeitseinkommen, von der vor allem die 
Mittel- und Unterschicht betroffen ist.

Die Ungleichheiten zeigen sich auch in der 
Sparfähigkeit. Die 20% der wohlhabends-
ten Haushalte haben eine mittlere Spar-
quote von fast 50% ihres verfügbaren Ein-
kommens. Die 20% der Haushalte mit dem 
geringsten Einkommen weisen hingegen 
eine negative Sparquote (-4,5%) auf, was 
bedeutet, dass sie mehr ausgeben, als sie 
verdienen, und sich verschulden, um ihre 
Grundbedürfnisse zu decken. Von diesem 
„Entsparen” sind fast 27% der luxemburgi-
schen Haushalte betroffen, eine Zahl, die 

Ungleichheit 
und Armut 
in Luxemburg
Ein anhaltender Trend
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nahe am europäischen Durchschnitt liegt, 
aber eine sehr reale finanzielle Unsicher-
heit für einen bedeutenden Teil der Bevöl-
kerung offenbart.

	  Ein besorgniserregender 
Anstieg der Armut

Trotz seines Reichtums ist Luxemburg von 
Armut keineswegs verschont geblieben. Im 
Jahr 2024 waren 17% der Bevölkerung von 
Armut bedroht, eine Zahl, die seit Beginn 
der 2000er-Jahre stetig gestiegen ist. Damit 
liegt Luxemburg über dem Durchschnitt 
der Eurozone und weit entfernt von seinen 
Nachbarn wie Belgien oder Frankreich, wo 
das Armutsrisiko geringer ist. Das  hebt 
auch hervor, dass dieser Anstieg beson-
ders ausgeprägt bei Familien mit Kindern, 
Jugendlichen und alleinlebenden älteren 
Menschen ist.

Zu den am stärksten betroffenen Gruppen 
zählen Alleinerziehende mit einer Armuts-
gefährdungsquote von 31,8%, kinderreiche 
Familien (mit drei oder mehr Kindern), bei 
denen die Armutsgefährdungsquote 38,5% 
erreicht, und junge Menschen unter 30 

Armutsgrenze bleiben. Diese Zahl zeigt, 
dass für Tausende von Einwohnern Pre-
karität eine dauerhafte Realität und nicht 
nur eine vorübergehende Situation ist. Am 
stärksten von dieser anhaltenden Armut 
betroffen sind Langzeitarbeitslose, Allein-
erziehende und alleinstehende ältere Men-
schen.

Schließlich ist anzumerken, dass Ungleich-
heiten nicht alle Altersgruppen gleicher-
maßen betreffen. Junge Menschen (18-29 
Jahre) sind aufgrund prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse, niedriger Löhne und 
Schwierigkeiten beim Zugang zu eigen-
ständigem Wohnraum einem höheren 
Armutsrisiko ausgesetzt als der nationale 
Durchschnitt. Auch die Situation von Men-
schen über 65 Jahren verschlechtert sich, 
insbesondere von denen, die allein leben 
oder nur über eine geringe Rente verfügen 
– ihr Armutsrisiko ist seit 2010 deutlich 
gestiegen.

Jahren, von denen fast 20% unterhalb der 
Armutsgrenze leben.

Historisch gesehen haben Sozialtrans-
fers (Familienzulagen, Renten, verschie-
dene Beihilfen) eine Schlüsselrolle bei der 
Armutsbekämpfung in Luxemburg gespielt. 
Seit einigen Jahren nimmt ihre Wirksam-
keit jedoch ab. Während Sozialtransfers 
und Renten im Jahr 2020 noch zu einer 
Senkung der Armutsgefährdungsquote um 
30 Punkte führten, betrug diese Senkung 
im Jahr 2024 nur noch 22,4 Punkte. Die-
ser Rückgang ist einer der stärksten in der 
Eurozone und lässt Luxemburg in Bezug 
auf die Wirksamkeit seines Umverteilungs-
systems auf den letzten Platz zurückfal-
len. Das  stellt fest, dass dieser Rückgang 
besonders besorgniserregend ist, da er 
bedeutet, dass die nationalen Solidaritäts-
mechanismen immer weniger zum Schutz 
der Schwächsten beitragen.

Armut ist für die Betroffenen auch nicht 
immer nur ein vorübergehendes Phäno-
men. In Luxemburg leben 6,1% der Bevöl-
kerung in anhaltender Armut, da sie min-
destens zwei von drei Jahren unterhalb der 
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Als Working Poor bezeichnet man Perso-
nen, die trotz einer Beschäftigung ein Ein-
kommen erzielen, das nicht ausreicht, um 
dem Armutsrisiko zu entgehen. In Luxem-
burg sind mittlerweile 14% der Arbeitneh-
mer von diesem Phänomen betroffen. Dies 
ist die höchste Quote in der Eurozone, weit 
vor Ländern wie Spanien oder Italien.

Die Working Poor bilden jedoch keine 
homogene Gruppe. Man unterscheidet ver-
schiedene Profile:

	→ 	Teilzeitbeschäftigte, häufig Frauen oder 
junge Menschen, deren Einkommen 
nicht ausreicht, um ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten.
	→ 	Arbeitnehmer, die den sozialen Mindest-
lohn (SSM) erhalten und deren Nettoein-
kommen unterhalb der Armutsgefähr-
dungsschwelle für Alleinstehende liegt.
	→ 	Prekär beschäftigte Arbeitnehmer mit 
befristeten Verträgen oder Leiharbeits-
verträgen, die unter chronischer finan-
zieller Instabilität leiden.
	→ 	Beschäftigte in schlecht bezahlten Bran-
chen wie dem Gastgewerbe, dem Han-
del oder der Landwirtschaft, in denen die 
Löhne strukturell niedrig sind.

Seit 2010 ist die Armutsgefährdungsquote 
unter Erwerbstätigen in Luxemburg um 
durchschnittlich 1,7% pro Jahr gestiegen, 
was einen der höchsten Anstiege in der 
Eurozone darstellt. Im Gegensatz dazu ist 
es Ländern wie Belgien oder Deutschland 
gelungen, diese Quote zu stabilisieren oder 
sogar zu senken.

Nach Angaben der Arbeitnehmerkammer 
lässt sich dieser Trend in Luxemburg haupt-
sächlich durch drei Faktoren erklären:

	→ 	Stagnierende Löhne für gering qualifi-
zierte Arbeitsplätze bei gleichzeitig stei-

genden Lebenshaltungskosten – trotz 
des Lohnindexierungssystems.
	→ 	Die Prekarisierung der Arbeitsverträge 
mit einer Zunahme atypischer Beschäf-
tigungsverhältnisse (unfreiwillige Teil-
zeitarbeit, Leiharbeit, befristete Arbeits-
verträge).

	→ 	Die Unangemessenheit des gesetz-
lichen Mindestlohns, dessen Nettoge-
halt weiterhin unterhalb der Armuts- 
grenze liegt.

	  Der gesetzliche Mindest-
lohn: Ein unzuverlässiges 
Sicherheitsnetz

Im Jahr 2024 verfügte ein Arbeitnehmer, 
der nach dem Mindestlohn bezahlt wurde, 
Vollzeit arbeitete und allein lebte, über 
ein Nettoeinkommen, das 11,2% unter 
der Armutsgefährdungsschwelle lag. Mit 
anderen Worten: Selbst mit einer Vollzeit-
stelle verdienten diese Arbeitnehmer nicht 
genug, um der Prekarität zu entkommen.

Das  hebt hervor, dass der SSM im Laufe 
der Jahre an Kaufkraft verloren hat. Zwi-
schen 2010 und 2023 stieg die Kaufkraft 
der Niedrigverdiener (S20) nur um 10,8%, 
gegenüber 11,8% bei den Spitzenverdie-
nern (S95). Diese Diskrepanz vertieft die 
Ungleichheiten und verschärft die Situ-
ation der am schlechtesten bezahlten 
Arbeitnehmer.

In bestimmten Branchen ist ein großer Teil 
der Arbeitnehmer von Armut betroffen:

	→ 	Das Gastgewerbe, wo 50,6% der 
Beschäftigten in der Nähe des Mindest-
lohns bezahlt werden.

	→ 	Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei mit 41,7% der betroffenen 
Arbeitnehmer.
	→ 	Der Handel, wo 29,4% der Beschäftigten 

einen Lohn nahe dem gesetzlichen Min-
destlohn erhalten.

Diese Zahlen zeigen eine duale Wirtschaft, 
in der bestimmte Sektoren florieren, wäh-
rend andere ihre Beschäftigten in prekären 
Verhältnissen halten.

	  Teilzeit und prekäre 
Arbeitsverhältnisse

Es überrascht nicht, dass Teilzeitbeschäf-
tigte unter den Working Poor überreprä-
sentiert sind. Ihr Einkommen, das oft durch 
Sozialleistungen ergänzt wird, reicht den-
noch nicht aus, um ein menschenwürdi-
ges Leben zu führen. Das  zeigt, dass diese 
Arbeitnehmer dreimal häufiger von Armut 
bedroht sind als Vollzeitbeschäftigte.

Teilzeitarbeit wird oft erzwungen, insbe-
sondere bei Frauen und jungen Menschen. 
So arbeiteten im Jahr 2024 in Luxemburg 
35,4% der Frauen zwischen 25 und 54 Jah-
ren mit Kindern in Teilzeit, gegenüber nur 
5% der Männer. Frauen sind daher die ers-
ten Opfer von Teilzeitarbeit und prekären 
Beschäftigungsverhältnissen.

Luxemburg verzeichnet auch einen Anstieg 
prekärer Arbeitsverträge. So machen zeit-
lich befristete Arbeitsplätze einen wach-
senden Anteil des Arbeitsmarktes aus. 
Gleichzeitig nimmt Leiharbeit auch zu, 
und es gibt immer mehr Arbeitnehmer, die 
mehrere Jobs haben, um über die Runden 
zu kommen.

Diese prekären Arbeitsplätze gehen oft 
mit schwierigen Arbeitsbedingungen ein-
her, darunter: unregelmäßige Arbeitszeiten 
(Nachtarbeit, Wochenendarbeit), die das 
Familien- und Sozialleben beeinträchti-
gen; mangelnde Arbeitsplatzsicherheit 
mit befristeten Verträgen, die beliebig oft 

Der Skandal der Working Poor

Arbeit schützt nicht 
mehr vor Armut
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verlängert werden können, und fehlender 
sozialer Absicherung, insbesondere im 
Falle von Krankheit oder Arbeitslosigkeit.

Die Unsicherheit der Verträge erhöht natür-
lich das Risiko, in Armut zu geraten. Arbeit-
nehmer mit befristeten Verträgen oder 
Leiharbeiter haben weniger Zugang zu 
Fortbildungen und beruflichen Aufstiegs-
möglichkeiten. Ihr unregelmäßiges Ein-
kommen hindert sie daran, zu sparen oder 
in ihre Zukunft zu investieren. Außerdem 
sind sie stärker von Langzeitarbeitslosig-
keit bedroht, was ihre finanzielle Situation 
noch verschlimmert.

Die prekäre Lage der Arbeitnehmer ver-
schärft natürlich die Ungleichheiten in 
Luxemburg und schwächt den sozialen 
Zusammenhalt im Land. Es ist auch anzu-
merken, dass das immer stärker werdende 
Phänomen der Working Poor natürlich 
auch die nationale Wirtschaft belastet und 
somit das Wachstum einschränkt, da die 
begrenzte Kaufkraft die Konsumfähigkeit 
der Working Poor verringert.

Luxemburg zieht zwar dank seiner hohen 
Löhne viele ausländische Arbeitnehmer 
an, aber wenn ein wachsender Teil der 
Erwerbsbevölkerung in prekären Verhält-
nissen lebt, könnte die Attraktivität des 
Landes langfristig darunter leiden.

Die Armut unter
Rentnern hat sich
innerhalb von zehn
Jahren mehr als 
verdoppelt
Die Armutsgefährdungsquote unter 
Rentnern hat sich in Luxemburg seit 
Anfang 2010 mehr als verdoppelt, von 
3,9% im Jahr 2011 auf 10,7% im Jahr 
2023. Zwar ist der Anstieg der Armuts-
quote unter Rentnern kein Phänomen, 
das nur in Luxemburg auftritt, doch ist es 
alarmierend, dass der Anstieg in Luxem-
burg stärker war als in den Nachbarlän-
dern, aber auch als im Durchschnitt der 
Eurozone und der Europäischen Union.
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Luxemburg zeichnet sich durch einen 
angespannten Immobilienmarkt aus, auf 
dem die Preise für Wohnraum – sowohl 
für Kauf als auch für Miete – in den letzten 
zwei Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen 
sind. Diese Dynamik hat in Verbindung 
mit stagnierenden Einkommen für einen 
Teil der Bevölkerung dazu geführt, dass 
Wohnraum zu einem wichtigen Faktor für 
Ungleichheiten geworden ist.

Im Jahr 2024 gaben 8% der luxemburgi-
schen Haushalte mehr als 40% ihres ver-
fügbaren Einkommens für Wohnraum 
aus – ein Wert, mit dem Luxemburg über 
dem europäischen Durchschnitt liegt. Hin-
ter dieser Zahl verbirgt sich jedoch eine 
weitaus alarmierendere Realität: 30% der 
ärmsten Haushalte sind von dieser Über-
lastung betroffen, also fast ein Drittel der 
Haushalte mit dem geringsten Einkom-
men. Dieser Anteil ist einer der höchsten 
in der Eurozone und offenbart eine soziale 
Kluft zwischen denen, die sich eine ange-
messene Wohnung leisten können, und 
denen, die Schwierigkeiten haben, über 
die Runden zu kommen. Mieter sind hier 
besonders gefährdet. Im Jahr 2024 gaben 
sie durchschnittlich 27% ihres verfügbaren 
Einkommens für die Zahlung ihrer Miete 
aus – ein Wert, der weit über dem europäi-
schen Durchschnitt liegt.

Dieser finanzielle Druck hat direkte Aus-
wirkungen auf den Lebensstandard der 
einkommensschwächsten Haushalte. Wie 
im  hervorgehoben wird, „schränkt die 
Belastung durch Wohnkosten im Budget 
einkommensschwacher Haushalte deren 
Fähigkeit ein, andere Grundbedürfnisse 
wie Ernährung, Gesundheit oder Bildung 
zu decken“. Diese Situation verschärft 

die prekäre Lage und verringert den Spiel-
raum, um unvorhergesehene Ereignisse zu 
bewältigen.

	  Eine Ausgabe, die für 
Haushalte stark ins Gewicht 
fällt

Der Zusammenhang zwischen Wohnkos-
ten und Armut ist eindeutig und gut doku-
mentiert. In Luxemburg ist das Armutsrisiko 
bei Mietern deutlich höher als bei Eigentü-
mern. Im Jahr 2024 waren 29,7% der Mieter 
diesem Risiko ausgesetzt, gegenüber nur 
10,3% der Eigentümer.

Mieterhaushalte, oft junge Menschen oder 
Menschen mit Migrationshintergrund, sind 
daher unter den von Armut bedrohten 
Bevölkerungsgruppen überrepräsentiert. Ihr 
ohnehin schon geringes verfügbares Ein-
kommen wird durch hohe Mieten weiter 
geschmälert, wodurch sie in eine Situation 
erhöhter Gefährdung geraten. Wohnen ist 
zu einem so hohen Ausgabenposten gewor-
den, dass es die Fähigkeit der Haushalte ein-
schränkt, zu sparen oder in ihre Zukunft zu 
investieren. Diese prekäre Mietlage ist umso 
problematischer, als der Bestand an Sozial-
wohnungen zwar vorhanden ist, aber nicht 
ausreicht, um die Nachfrage zu decken. Die 
Wartelisten für Sozialwohnungen werden 
immer länger, sodass viele Haushalte keine 
bezahlbare Lösung finden.

Familien mit Kindern, insbesondere Allein-
erziehende, sind davon besonders betrof-
fen. Im Jahr 2024 lebten 31,8% der Allein-
erziehenden und 38,5% der kinderreichen 
Familien (mit drei oder mehr Kindern) 
unterhalb der Armutsgrenze. Für diese 
Haushalte stellte die Wohnung oft die 

größte Ausgabe dar, wodurch ihr Zugang zu 
anderen wichtigen Gütern und Dienstleis-
tungen eingeschränkt war.

Das  betont, dass „die Anwesenheit von 
Kindern die finanzielle Gefährdung von 
Haushalten verschärft, insbesondere auf-
grund der Wohnkosten”. 

Familien müssen oft zwischen einer 
angemessenen Wohnung und anderen 
unvermeidbaren Ausgaben wie Kinder-
betreuungskosten oder außerschulischen 
Aktivitäten wählen.

	  Ein unterschiedlicher 
Trend in Europa

Während in den meisten europäischen 
Ländern der Anteil der Haushalte, die mehr 

Wohnen: 
Ein entscheidender Faktor für 
Prekarität 
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als 40% ihres Einkommens für Wohn-
kosten aufwenden, zurückgeht, bildet 
Luxemburg eine Ausnahme. Seit 2010 ist 
dieser Anteil kontinuierlich gestiegen und 
erreichte 2023 einen Höchststand, bevor 
er 2024 leicht zurückging. Diese Entwick-
lung steht im Gegensatz zu der seiner 
Nachbarländer wie Frankreich oder Belgien, 
wo Mietregulierungspolitik und Wohnbei-
hilfen dazu beigetragen haben, den Druck 
auf die Haushalte zu begrenzen.

Luxemburg gehört übrigens zu den Län-
dern, in denen die Wohnkosten das Haus-
haltsbudget am stärksten belasten, ins-
besondere für Haushalte mit geringem 
Einkommen.

Diese Situation hat Auswirkungen, die weit 
über das reine Haushaltsbudget hinausge-

hen. Sie verschärft Ungleichheiten, schränkt 
die soziale Mobilität ein und kann sogar die 
Attraktivität des Landes für weniger qualifi-
zierte Arbeitnehmer beeinträchtigen.

	  Eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit

Die Feststellung ist eindeutig: In Luxem-
burg ist Wohnen zu einem wichtigen Faktor 
für Armut und Ausgrenzung geworden, und 
ein wachsender Teil der Bevölkerung hat 
Schwierigkeiten, eine angemessene Woh-
nung zu finden.

Die Daten des Sozialpanoramas 2025 sollten 
als Alarmsignal dienen. Wohnen ist ein unver-
meidbarer Ausgabenposten, der Ungleich-

heiten verdeutlicht und sichtbar macht.

In einer Zeit, in der Luxemburg weiterhin 
Arbeitnehmer und Investoren anzieht, wird 
die Frage des bezahlbaren Wohnraums zu 
einer strategischen Herausforderung. Ohne 
eine entschlossene Politik zur Begrenzung 
der Spekulation, zum Ausbau des sozialen 
Wohnungsbestands und zum Schutz der 
Mieter besteht die große Gefahr, dass sich 
die sozialen Gräben weiter vertiefen.

Die Wohnkosten in Luxemburg verschärfen 
die Armut, und Armut schränkt den Zugang 
zu angemessenem Wohnraum ein. Ein 
Teufelskreis, der dringend durchbrochen 
werden muss.
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Armut hat tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Gesundheit Tausender Einwohner. Sozi-
ale Ungleichheiten wirken sich nämlich 
auf den Gesundheitszustand, den Zugang 
zu medizinischer Versorgung und sogar 
auf die Lebenserwartung aus. Menschen 
in prekären Lebensverhältnissen geben 
häufiger einen schlechten Gesundheitszu-
stand an, verzichten aus finanziellen Grün-
den häufiger auf medizinische Versorgung 
und leben weniger lange bei guter Gesund-
heit als der Rest der Bevölkerung.

Die Daten des Sozialpanoramas 2025 der 
CSL zeigen zunächst einmal eine auffäl-
lige Diskrepanz in der Wahrnehmung des 
Gesundheitszustands je nach sozioökono-
mischem Status. Im Jahr 2024 gaben 6,2% 
der luxemburgischen Bevölkerung an, sich 
in einem schlechten oder sehr schlechten 
Gesundheitszustand zu befinden. Hinter 
diesem Durchschnittswert verbergen sich 
jedoch tiefgreifende Unterschiede:

	→ Arbeitslose geben dreimal häufiger (18%) 
einen schlechten Gesundheitszustand an 
als Erwerbstätige (4,5%).
	→ Rentner und Nichterwerbstätige (Arbeits-
lose ausgenommen) weisen ebenfalls 
hohe Quoten von rund 10% auf.

	→ Menschen unterhalb der Armutsgrenze 
sind überproportional stark unter denen 
vertreten, die ihren Gesundheitszustand als 
mittelmäßig oder schlecht einschätzen.

Diese Zahlen zeigen, dass wirtschaftliche 
Unsicherheit auch zu gesundheitlicher 
Unsicherheit führt. Mehrere Faktoren erklä-
ren diesen Zusammenhang:

	→ Chronischer finanzieller Stress, der mit 
der Schwierigkeit verbunden ist, über die 
Runden zu kommen, hat direkte Auswir-

Der Preis sozialer 
Ungleichheit: 
die Gesundheit
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kungen auf die geistige und körperliche 
Gesundheit.
	→ Schwierige Lebensbedingungen (unhygi-
enische Wohnverhältnisse, unausgewo-
gene Ernährung, fehlende Heizung) ver-
schlimmern Gesundheitsprobleme.
	→ Der eingeschränkte Zugang zu Vorsor-
gemaßnahmen (Vorsorgeuntersuchun-
gen, medizinische Nachsorge) führt zu 
einer schnelleren Verschlechterung des 
Gesundheitszustands.
	→ Menschen in prekären Lebensverhältnis-
sen sind stärker von Krankheiten betrof-
fen, die mit Risikoverhalten (Rauchen, 
schlechte Ernährung, Bewegungsman-
gel) zusammenhängen.

Das  betont insbesondere, dass Ungleich-
heiten im Gesundheitsbereich kein unab-
wendbares Schicksal sind, sondern das 
Ergebnis sozialer Determinanten, die die 
Schwächsten belasten.

	  Zugang zu Gesundheits-
versorgung: Ein theoretisches 
Recht, eine ungleiche Realität

Im Jahr 2024 gaben 3% der luxemburgi-
schen Bevölkerung an, dass ihre medi-
zinischen Bedürfnisse nicht erfüllt sind. 
Diese Zahl mag gering erscheinen, verbirgt 
jedoch erneut eine für Haushalte mit gerin-
gem Einkommen weitaus besorgniserre-
gendere Realität.

So sind Arbeitslose doppelt so häufig 
betroffen (6%) wie der Durchschnitt, Men-
schen unterhalb der Armutsgrenze ver-
zichten häufiger aus finanziellen Gründen 
auf medizinische Versorgung, und Rentner 
sowie Nichterwerbstätige sind überpropor-
tional stark unter denen vertreten, die Arzt-
termine verschieben oder absagen.

Die Kosten für die medizinische Versor-
gung werden als Hauptgrund für den Ver-
zicht genannt, insbesondere bei Arbeitslo-
sen und Rentnern.

Das  stellt außerdem fest, dass „Zeiten der 
Wirtschafts- oder Gesundheitskrise diese 
Ungleichheiten verstärken und sich stär-
ker auf die schwächsten Bevölkerungs-
gruppen auswirken”.

Der Zugang zu zahnärztlicher Versorgung 

ist besonders ungleich: 41,4% der Allein-
erziehenden geben an, dass sie unerwar-
tete Zahnarztkosten nicht bezahlen kön-
nen, und Arbeitslose verzichten dreimal 
häufiger als Erwerbstätige aus finanziellen 
Gründen auf zahnärztliche Behandlungen.

	  Gesunde Lebenserwartung 
und psychische Gesundheit

Im Jahr 2023 lag die gesunde Lebens-
erwartung bei Geburt in Luxemburg bei 
60 Jahren. Damit lag das Land unter dem 
europäischen Durchschnitt (63 Jahre) und 
weit hinter seinen Nachbarn zurück: 64 
Jahre in Belgien und Frankreich, 62,5 Jahre 
in Deutschland.

Europäische Daten zeigen, dass Menschen 
in prekären Lebensverhältnissen weniger 
lange und weniger gesund leben. Dieser 
Zusammenhang lässt sich auch in Luxem-
burg beobachten:

	→ Arbeitnehmer in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen (14% der Beschäftig-
ten) haben eine unterdurchschnittliche 
Lebenserwartung bei guter Gesundheit.
	→ Langzeitarbeitslose leiden unter einer 
überdurchschnittlich schnellen Ver-
schlechterung ihres Gesundheitszu-
stands.
	→ Alleinerziehende Familien, die häufig 
von Armut betroffen sind, sind mit einer 
Vielzahl von Risikofaktoren konfron-
tiert (Stress, Zeitmangel, Verzicht auf 
Gesundheitsversorgung)

Das  zeigt zudem erhebliche Unterschiede 
im Bereich der psychischen Gesundheit 
auf:

	→ Arbeitnehmer in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen (Leiharbeitskräfte, 
befristete Arbeitsverträge, unfreiwillige 
Teilzeitarbeit) geben an, aufgrund ihrer 
beruflichen Situation unter mehr Stress 
und Ängsten zu leiden.
	→ Arbeitslose leiden häufiger unter Depres-
sionen und Angststörungen als Erwerbs-
tätige.

Frauen sind aufgrund der doppelten Belas-
tung durch Familie und Beruf stärker von 
psychischen Problemen betroffen.

Es besteht auch ein Zusammenhang zwi-
schen prekären Lebensverhältnissen und 
dem Konsum von Tabak, Alkohol oder 
anderen Substanzen:

	→ Raucher sind unter den erwerbstätigen 
Armen und Arbeitslosen überrepräsen-
tiert.
	→ Der Alkoholkonsum ist bei Männern in 
prekären Lebensverhältnissen höher.

Menschen mit niedrigem Einkommen sind 
häufiger von substanzbezogenen Störun-
gen betroffen. Diese Verhaltensweisen, die 
oft mit Stress und Ängsten zusammen-
hängen, verschlimmern Gesundheitsprob-
leme und führen zu einem Teufelskreis, der 
nur schwer zu durchbrechen ist.

Luxemburg verfügt zwar über eines der 
leistungsfähigsten Gesundheitssysteme 
Europas mit einer universellen Versorgung 
und hohen Erstattungen. Dennoch beste-
hen weiterhin Ungleichheiten beim Zugang 
zur Gesundheitsversorgung.

Zum Vergleich: Die CSL stellt fest, dass es 
Frankreich und Belgien besser gelingt, die 
Gesundheitsunterschiede zwischen Arm 
und Reich zu verringern, dass Deutschland 
eine höhere Lebenserwartung bei guter 
Gesundheit aufweist und dass die nordi-
schen Länder (Schweden, Dänemark) zei-
gen, dass eine größere soziale Gleichheit 
zu einer besseren Gesundheit für alle führt.

Es scheint also, dass Armut mit Lebens-
jahren und Leiden bezahlt wird. Soziale 
Ungleichheiten beschränken sich nicht nur 
auf Einkommen oder Beschäftigung – sie 
wirken sich direkt auf die Gesundheit aus 
und vertiefen die Kluft zwischen denen, die 
sich medizinisch versorgen lassen können, 
und denen, die darauf verzichten müssen.

In einem so reichen Land wie Luxemburg 
sollte niemand zwischen medizinischer 
Versorgung und der Bezahlung seiner 
Miete, zwischen dem Kauf von Medika-
menten und der Ernährung seiner Fami-
lie wählen müssen. Dennoch sind heute 
Tausende von Einwohnern mit diesem 
Dilemma konfrontiert.
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Laut dem Sozialpanorama 2025 der 
Arbeitnehmerkammer leben Tausende 
Menschen in Luxemburg in unsichtbarer 
Armut, die in den offiziellen Statistiken 
nicht erfasst wird und in der öffentlichen 
Debatte oft ignoriert wird.

Versteckte Armut bezeichnet Situationen 
der Prekarität, die sich den traditionellen 
Indikatoren wie der Armutsgefährdungs-
quote oder dem Medianeinkommen ent-
ziehen. Sie betrifft Menschen, die zwar 
offiziell nicht unterhalb der Armutsgrenze 
Armutsgefährdungsschwelle“ leben, aber 
täglich darum kämpfen, ihre grundle-
gendsten Bedürfnisse zu decken. Diese 
Menschen und Familien werden in den 
offiziellen Zahlen nicht erfasst, aber ihre 
Realität ist sehr greifbar: Sie sind auf Sozial
läden angewiesen, abhängig von Soforthil-
fen und kämpfen täglich ums Überleben.

Das Sozialpanorama 2025 betont, dass 
diese versteckte Armut unterschätzt wird, 
da sie nicht immer sichtbar ist. Sie betrifft 
insbesondere:

	→ 	Obdachlose, die oft aus statistischen 
Erhebungen ausgeschlossen werden.
	→ 	Alleinerziehende oder kinderreiche 
Familien, die Schwierigkeiten haben, 
über die Runden zu kommen.
	→ 	Isolierte ältere Menschen, deren Renten 
nicht ausreichen, um die Inflation und 
unvorhergesehene Ausgaben zu bewäl-
tigen.
	→ 	Jugendliche, die aus familiären oder schu-
lischen Verhältnissen ausbrechen und 
dank informeller Netzwerke überleben.

Mehrere Faktoren erklären die Unsichtbar-
keit dieser prekären Lage. Erstens erfassen 

Umfragen wie SILC (Statistics on Income 
and Living Conditions) nicht immer die 
prekärsten Situationen, insbesondere die 
von Obdachlosen oder Menschen ohne 
Aufenthaltsgenehmigung. Zweitens ver-
meiden es viele Menschen in versteckter 
Armut, sich zu offenbaren, aus Angst vor 
Vorurteilen oder dem Verlust ihrer Würde. 
Schließlich werden bestimmte Formen 
der Prekarität, wie schlechte Wohnverhält-
nisse oder chronische Verschuldung, nicht 
systematisch gemessen.

Das Sozialpanorama 2025 stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass „versteckte 
Armut eine vielschichtige Realität ist, die 
sich je nach Person und Kontext unter-
schiedlich manifestiert, aber immer den-
selben gemeinsamen Nenner hat: den 
täglichen Kampf ums Überleben in einer 
Umgebung, in der alles zugänglich scheint 
... außer für sie.“

	  Die Gesichter der 
versteckten Armut

Obdachlose gehören zu den unsichtbars-
ten Menschen. Das Sozialpanorama 2025 
zeigt, dass Notunterkünfte und Obdach-
losenheime insbesondere in den Winter-
monaten zunehmend frequentiert wer-
den. Die „Wanteraktioun” beispielsweise, 
die Obdachlosen Unterkunft und warme 
Mahlzeiten bietet, verzeichnete 2023-
2024 einen Besucherrekord. Allerdings 
spiegeln diese Zahlen wiederum nur einen 
Teil der Realität wider, da viele Obdachlose 
aus Unkenntnis, Misstrauen oder weil sie 
lieber auf der Straße leben, gar nicht erst 
zu den Hilfseinrichtungen kommen. Dann 
sind da noch die Familien, insbesondere 
Alleinerziehende und kinderreiche Fami-

lien. So ist beispielsweise bekannt, dass 
31,8% der Alleinerziehenden unterhalb der 
Armutsgrenze leben. Weniger bekannt ist 
jedoch, dass die Sozialläden, die Produkte 
zu reduzierten Preisen anbieten, einen 
explosionsartigen Anstieg ihrer Besucher-
zahlen verzeichnen.

Die von den Sozialämtern verteilten 
Lebensmittelhilfen machen 85% der 
gesamten Haushaltshilfen aus, ein Zei-
chen dafür, dass viele Familien Schwierig-
keiten haben, sich ausreichend zu ernäh-
ren. Diese Zahlen zeigen eine strukturelle 
Prekarität, von der insbesondere Kinder 
betroffen sind, denen ausgewogene Mahl-
zeiten, neue Kleidung oder außerschuli-
sche Aktivitäten vorenthalten bleiben.

Senioren, insbesondere Alleinstehende, 
sind eine weitere Gruppe, die von ver-
steckter Armut betroffen ist. Ihre Renten 
liegen zwar oft über der Armutsgrenze, 
reichen jedoch nicht immer aus, um ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten, insbeson-
dere wenn unerwartete medizinische Aus-
gaben anfallen. Viele von ihnen verzichten 
aus Geldmangel darauf, ihre Wohnungen 
ausreichend zu heizen, sich medizinisch 
versorgen zu lassen oder am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen.

Schließlich sind auch junge Menschen,  in 
familiären oder schulischen Krisensitua-
tionen von versteckter Armut betroffen. 
Ohne finanzielle oder soziale Unterstüt-
zung überleben sie oft dank informeller 
Netzwerke oder punktueller Hilfen. Ihre 
Situation ist umso besorgniserregender, 
als sie dadurch einem erhöhten Risiko der 
Marginalisierung oder sozialen Ausgren-
zung ausgesetzt sein können.

Versteckte Armut in 
Luxemburg
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	  Überlebensmechanismen

Menschen, die in versteckter Armut leben, 
sind oft auf informelle Hilfsnetzwerke oder 
Wohltätigkeitsorganisationen angewiesen. 
Im Jahr 2024 haben die 30 Sozialämter 
nicht rückzahlbare Beihilfen in ständig stei-
gender Höhe ausgezahlt. Zwischen 2023 
und 2024 stiegen diese Hilfen um 13% 
und deckten Grundbedürfnisse wie Strom, 
Wasser, Lebensmittel oder medizinische 
Kosten. Die Zunahme von Sozialläden seit 
2009 zeugt ebenfalls von einem wachsen-
den Bedarf. Diese ermöglichen Tausenden 
von Menschen den Zugang zu Grundnah-
rungsmitteln zu reduzierten Preisen. Die 
ganzjährig geöffneten Notunterkünfte, die 
Menschen in Not aufnehmen, verzeichne-
ten 2024 eine durchschnittliche Auslas-
tung von über 80%. Auch die Aufenthalts-
dauer verlängerte sich.

Um zu überleben, sind Menschen in ver-
steckter Armut oft gezwungen, auf grund-
legende Ausgaben zu verzichten: Sie ver-
zichten auf Heizung, um Energiekosten 
zu sparen, sie verschieben oder stornieren 
Arzttermine aus Geldmangel, sie kaufen 
minderwertige Lebensmittel, die zwar bil-
liger, aber auch weniger nahrhaft sind, und 
sie verzichten auf Freizeitaktivitäten, Kul-
tur oder Ausflüge, was ihre soziale Isolation 
noch verstärkt.

Versteckte Armut geht oft mit einem 
Gefühl der Scham und der Angst vor Verur-
teilung einher. Viele Betroffene vermeiden 
es, Hilfe zu suchen, aus Angst, ihre Würde 
zu verlieren oder stigmatisiert zu werden. 
Diese Scham treibt sie dazu, sich zu ver-
stecken, ihre Schwierigkeiten herunterzu-
spielen und in Isolation zu leben, was ihre 
Situation noch verschlimmert.

 	  Das Ausmaß des 
Phänomens

Die vom Sozialpanorama 2025 veröffent-
lichten Zahlen zeigen das Ausmaß des 
Phänomens:

	→ 	Die Höhe der von den Sozialämtern 
gezahlten nicht rückzahlbaren Beihilfen 
stieg zwischen 2022 und 2023 um 7% 
und zwischen 2023 und 2024 um 13%.
	→ 	Die Besucherzahlen der Sozialläden 

haben sich seit ihrer Gründung mehr als 
verdoppelt, von 4.182 Begünstigten auf 
fast 11.000 im Jahr 2024.
	→ 	Die „Wanteraktioun“ verzeichnete 2023-
2024 eine Rekordzahl von 1.890 Perso-
nen, die in ihren Einrichtungen Zuflucht 
gefunden haben.

Das Sozialpanorama 2025 betont auch, 
dass versteckte Armut kein vorübergehen-
des Phänomen ist, sondern eine Realität, 
die sich etabliert:

	→ 	Die Aufenthalte in Notunterkünften haben 
sich von 5,5 Wochen im Jahr 2010 auf 
über 15 Wochen im Jahr 2024 verlängert.
	→ 	Die Inanspruchnahme von Lebensmit-
telhilfe ist für viele Familien, die langfris-
tig davon abhängig sind, zu einer struktu-

rellen Notwendigkeit geworden.
	→ 	Die Situation isolierter älterer Menschen 
hat sich mit zunehmendem Alter ver-
schlechtert, ohne dass eine Besserung 
in Sicht wäre.

Diese Daten zeigen eine auffällige Diskre-
panz zwischen dem Bild eines reichen und 
prosperierenden Luxemburgs und der Rea-
lität, die ein Teil seiner Bevölkerung erlebt.

Die versteckte Armut in Luxemburg ist 
eine unsichtbare, aber sehr reale Tatsa-
che. Sie betrifft Tausende von Menschen 
– Obdachlose, Alleinerziehende, isolierte 
ältere Menschen, Jugendliche in schwie-
rigen Lebenssituationen –, die jeden Tag 
ums Überleben kämpfen.
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Die Schlussfolgerung dieses Dossiers ist 
eindeutig: Die im nationalen Aktionsplan 
der Regierung zur Bekämpfung der Armut 
vorgesehenen Maßnahmen reichen nicht 
aus, um die zunehmende Armut und sozi-
ale Notlage, von der ein wachsender Teil 
der Bevölkerung betroffen ist, wirksam zu 
bekämpfen. Angesichts dieser Situation 
formuliert der OGBL mehrere vorrangige 
Forderungen, die dringend umgesetzt 
werden müssen, um die Armut nachhaltig 
zu bekämpfen.

	  Für eine strukturelle 
Aufwertung des gesetzlichen 
Mindestlohns

Der gesetzliche Mindestlohn ist ein grund-
legender Pfeiler des luxemburgischen Sozi-
almodells. Er legt das obligatorische Min-
destlohnniveau fest und spielt eine zentrale 
Rolle im Kampf gegen Sozialdumping und 
unlauteren Wettbewerb zwischen Unter-
nehmen. Die Statistiken zeigen jedoch 
deutlich, dass er heute nicht mehr aus-
reicht, um das Armutsrisiko zu verhindern.

Nach den neuesten Zahlen von Eurostat 
galten 2024 13,4% der Erwerbstätigen in 
Luxemburg als „Working Poor”, eine Quote, 
die deutlich über der der Nachbarländer 
Belgien (4,3%), Deutschland (6,5%) und 
Frankreich (8,3%) sowie über dem Durch-
schnitt der Eurozone (8,2%) liegt. Nach 
Ansicht des OGBL hält Luxemburg weder 
die europäische Säule sozialer Rechte 
noch die europäische Richtlinie über ange-
messene Mindestlöhne ein. Tatsächlich 
erreicht der luxemburgische Mindestlohn 
keinen der Referenzwerte: weder 50% des 
Durchschnittslohns, noch 60% des Medi-
anlohns, noch die Armutsgrenze, noch das 
vom Statec festgelegte Referenzbudget.

Der OGBL fordert daher eine sofortige 
strukturelle Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns um 10%, um sich diesen Kri-

terien anzunähern. Steuerliche Maßnah-
men, die ausschließlich auf eine Erhöhung 
des Nettoeinkommens abzielen, können 
eine strukturelle Aufwertung des Brutto-
mindestlohns nicht ersetzen.

	  Für eine Erhöhung der 
Mindestrente

Aktuelle Daten des Familienministeriums 
zeigen einen stetigen Anstieg der Zahl älte-
rer Menschen unter den Empfängern der 
Teuerungszulage und der Energieprämie.

Es wird immer deutlicher, dass eine Mindest-
rente selbst nach einer vollständigen Berufs-
laufbahn von 40 oder mehr Jahren einem 
Alleinstehenden kein menschenwürdiges 
Leben ermöglicht. Auch 40 Jahre Rentenver-
sicherung reichen nicht aus, um allen älteren 

Menschen ein Einkommen zu garantieren, 
das über der Armutsgrenze liegt.

Die Höhe der Mindestrente ist daher struktu-
rell zu niedrig und muss erheblich angehoben 
werden, um mittelfristig das Referenzbudget 
zu erreichen. Diese Notwendigkeit ist umso 
dringlicher, weil die Bruttomindestrente seit 
2006 um 2,6% hinter der Anpassung des 
Mindestlohns zurückbleibt. Eine struktu-
relle Erhöhung der Bruttomindestrente um 
10% würde nur einen Anstieg der gesamten 
Rentenausgaben um etwa 0,3% bedeuten, 
aber eine erhebliche Verbesserung für die 
am stärksten benachteiligten Rentner dar-
stellen. Eine solche Maßnahme würde auch 
dazu beitragen, die Ungleichheiten zwi-
schen männlichen und weiblichen Rentnern 
zu verringern, da letztere bei einer nicht-
migratorische Karriere im Durchschnitt eine 

Der Aktionsplan der 
Gewerkschaften gegen Armut
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um 43% niedrigere Rente erhalten („gender 
pension gap“). Vor diesem Hintergrund ver-
steht der OGBL nicht, warum die Regierung 
diese Ausrichtung im Rahmen der jüngsten 
Rentenreform nicht berücksichtigt hat.

	  Regelmäßige Anpassung 
des REVIS und des Einkom-
mens für schwerbehinderte 
Personen

Wie beim Mindestlohn und der Mindest-
rente reicht auch die derzeitige Höhe der 
REVIS nicht aus, um den Empfängern einen 
angemessenen Lebensstandard und eine 
echte soziale Eingliederung zu gewähr-
leisten. Noch besorgniserregender ist diese 
Situation für die Empfänger des Einkom-
mens für schwerbehinderte Menschen 
(RPGH), die aufgrund einer körperlichen, 

geistigen, sensorischen oder psychischen 
Behinderung dauerhaft vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen sind.

Die RPGH ist oft ihre einzige Einkommens-
quelle und bleibt im Hinblick auf das Refe-
renzbudget und die Armutsgefährdungs-
schwelle bei weitem unzureichend. Der 
OGBL fordert daher eine strukturelle Auf-
wertung des REVIS und des RPGH, mit einer 
automatischen Anpassung an den gesetz-
lichen Mindestlohn.

	  Automatische Anpassung 
der Teuerungszulage an die 
Lebenshaltungskosten

Die für 2026 geplante Anhebung der Teue-
rungszulage und der Energieprämie ist zwar 
zu begrüßen, doch das derzeitige System, 
das auf jährlichen Entscheidungen der 
Regierung basiert, kann nicht angemes-
sen auf den kontinuierlichen Anstieg der 
Lebenshaltungskosten reagieren.

Der OGBL plädiert für eine automatische 
gesetzliche Indexierung dieser Leistungen 
Darüber hinaus müssen die Einkommens-
obergrenzen, die einen Anspruch auf diese 
Beihilfen begründen, angehoben werden, 
um den Kreis der potenziellen Begünstigten 
zu erweitern.

	  Universeller Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen

Der OGBL lehnt jede Infragestellung des 
universellen Zugangs zur Gesundheits-
versorgung sowie jede Politik der Priva-
tisierung oder Kommerzialisierung der 
Gesundheitsdienste, die zu einer Zweiklas-
senmedizin führen würde, entschieden ab. 

Dies bedeutet die Beibehaltung der Kon-
ventionierung für niedergelassene Ärzte 
und die Zuweisung ausreichender Haus-
haltsmittel, um das Gesundheitssystem 
weiterzuentwickeln und an technologi-
sche und gesellschaftliche Veränderungen 
anzupassen. Um den Zugang zur Gesund-
heitsversorgung für die am stärksten 
benachteiligten Menschen zu gewährleis-
ten, unterstützt der OGBL auch die Ent-
wicklung der universellen Krankenversi-
cherung (CUSS), damit alle derzeit nicht 
versicherten Personen erfasst werden.

	  Wirksame Maßnahmen ge-
gen prekäre Wohnverhältnisse

Die Wohnungskrise ist einer der Haupt-
faktoren für das steigende Armutsrisiko in 
Luxemburg. Der Zugang zu bezahlbarem 
Wohnraum bleibt für einen Großteil der 
Bevölkerung äußerst schwierig, insbeson-
dere aufgrund der verschärften Bedingun-
gen für die Vergabe von Immobilienkredi-
ten, die vielen Haushalten den Zugang zu 
Wohneigentum verwehren. Diese Situation 
hat zu einem starken Druck auf den Miet-
markt geführt, ohne dass es ausreichende 
politische Maßnahmen gibt, um den 
Anstieg der Mieten einzudämmen.

Angesichts dieser Entwicklung kritisiert 
der OGBL die Unwirksamkeit des derzeiti-
gen Rechtsrahmens und fordert die rasche 
Einführung einer echten Mietobergrenze, 
die die Entwicklung der Einkommen und 
Preise berücksichtigt. Er fordert außerdem 
eine Reform der Mietkommissionen, ein-
schließlich ihrer Professionalisierung und 
einer verstärkten Kontrolle der Wohnbe-
dingungen, um gegen unzumutbare Wohn-
verhältnisse vorzugehen. Der OGBL betont 
darüber hinaus, dass die übermäßige Kon-
zentration von Grundbesitz die sozialen 
Ungleichheiten verschärft, und kritisiert 
eine Regierungspolitik, die sich zu sehr auf 
Steuervergünstigungen für private Bauun-
ternehmer konzentriert, zum Nachteil des 
Allgemeinwohls.

Um eine nachhaltige Antwort auf die Krise 
zu finden, empfiehlt der OGBL die Einfüh-
rung einer progressiven Grundsteuer für 
Großgrundbesitzer, wobei der Hauptwohn-
sitz davon ausgenommen bleibt, sowie die 
Einführung von Steuern auf Grundstücks-
hortung (Mobilisierungssteuer) und leer-
stehende Wohnungen. Schließlich betont 
er die Notwendigkeit, das Angebot an 
erschwinglichem Wohnraum durch öffent-
liche Investitionen, die gerecht auf alle 
Gemeinden verteilt sind, massiv zu erhö-
hen und die Hilfen für die Energiewende zu 
verstärken, insbesondere durch die Wie-
dereinführung von zinslosen Klimakredi-
ten und die Einführung von Mechanismen, 
die die Mietneutralität nach energetischen 
Sanierungen gewährleisten.
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Verlängerung der Öffnungszeiten im Handel

Eine verzerrte Wahrnehmung dessen, 
was die Moderne verlangt!

Verlust von Marktanteilen diktiert wird. Was das 
Argument angeht, dass diese Reform einer dringen-
den Nachfrage der Verbraucher entspricht, so steht 
auch dieses im Widerspruch zur Realität. Es gibt näm-
lich keine Anzeichen dafür, dass die Mehrheit der Ver-
braucher zu „extremen” Zeiten einkaufen möchte, 
geschweige denn, dass diese Praxis zur Norm werden 
sollte. Wenn man behauptet, dass die Gesellschaft 
Dienstleistungen fordert, die bis 21 Uhr verfügbar 
sind, wie lässt sich dann erklären, dass keine öffent-
liche Verwaltung aufgefordert wird, dieser Logik zu 
folgen? Diese Parallele reicht aus, um zu zeigen, dass 
das Argument nicht auf einer echten Bedarfsanalyse 
beruht, sondern auf einer verzerrten Wahrnehmung 
dessen, was die Moderne erfordern würde. 

Angesichts dieser Unklarheiten forderten OGBL und 
LCGB, dass vor einer endgültigen Entscheidung ein 
Moratorium verhängt wird. Eine unabhängige und 
seriöse Studie zu den sozialen Auswirkungen hätte 
jeder Reform mit so weitreichenden Folgen voraus-
gehen müssen. 

Hinter den Arbeitszeiten und Zahlen stehen echte 
Leben, Familien und Arbeitnehmer, die Besseres 
verdient hätten als eine im Eiltempo durchge-
führte Reform. Die Beschäftigten im Handel, die 
zu den am schlechtesten bezahlten des Landes 
gehören und ohnehin schon schwierige Arbeitszei-
ten haben, sind jedoch die ersten, die die Auswir-
kungen sowohl auf ihre Gesundheit als auch auf ihr 
Familienleben und ihr tägliches Gleichgewicht zu 
spüren bekommen werden. Der OGBL wird weiter-
hin an ihrer Seite kämpfen! 

Die Abgeordnetenkammer hat am 18. Dezember 
schlussendlich den Entwurf zur Verlängerung der 
Öffnungszeiten im Handel verabschiedet, gegen 
den sich OGBL und LCGB weiterhin aussprechen. 
Auch wenn die Regierung hier aufgrund des starken 
Widerstands der Gewerkschaften im letzten Jahr 
und der großen Demonstration am 28. Juni ihren 
Entwurf überarbeiten musste, stellen die durch 
diese Reform eingeführten Änderungen dennoch 
Verschlechterungen dar, mit denen die Gewerk-
schaften nicht zufrieden sein können. 

Am Tag der Abstimmung führten OGBL und LCGB 
erneut eine symbolische Aktion vor der Abgeordne-
tenkammer durch und forderten die Abgeordneten 
auf, sich der sozialen Folgen einer so tiefgreifenden 
Änderung der Arbeitsorganisation in einem bereits 
geschwächten Sektor bewusst zu werden. Die 
Gewerkschaften wiesen insbesondere darauf hin, 
dass im Vorfeld keine unabhängige Studie zur Fol-
genabschätzung durchgeführt worden war. 

Wie OGBL und LCGB jedoch erneut betonten, sehen 
selbst die Arbeitgeber keinen Sinn in dieser Reform. 
Die Verlängerung der Öffnungszeiten wird ihnen 
nämlich keinen greifbaren wirtschaftlichen Gewinn 
bringen. Die Kosten werden steigen, ebenso wie die 
organisatorischen Auflagen, während das Risiko 
einer Wettbewerbsspirale jedes Geschäft dazu 
zwingen wird, sich dem ersten anzupassen, das 
beschließt, länger zu öffnen. Mit anderen Worten: 
Diese Maßnahme wird zu einer für alle verlustrei-
chen Dynamik führen, die nicht durch einen tat-
sächlichen Bedarf, sondern durch die Angst vor dem 

↑ Pauline Meiresonne
Zentralsekretärin

↑ Chrystelle Brassinne
Zentralsekretärin

↑ José Gonçalves
Zentralsekretär

↑ Smail Suljic
Zentralsekretär
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Syndikat Eisenbahnen FNCTTFEL/Landesverband
Rückblick auf 2025 und Ausblick auf die 
Herausforderungen des kommenden Jahres

Direktionsgebäude der CFL, an der rund 500 Mit-
arbeitende teilnahmen, hat sich in das Gedächtnis 
eingebrannt.

Dank unseres Engagements erreichten wir bei den 
CFL die Einführung der BTS-Prämie, die Einführung 
des 6-9-9 Schichtplans im Tiercé sowie die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen im Bus-Betrieb, 
von denen insbesondere die Reservisten profitieren 
werden.

Bei den Filialen sticht die Unterzeichnung des ers-
ten Kollektivvertrags bei Lorry Rail besonders hervor. 
Ebenso wurde bei CFL multimodal ein neuer Kollek-
tivvertrag unterzeichnet. Anfang 2025 traten bei 
CFL Mobility neue Betriebsvorschriften in Kraft.

Einer der wichtigsten Schwerpunkte im Jahr 2026 
wird die paritätische Kommission sein, die sich mit 
der Umsetzung des Gesetzes vom 6. Juni 2025 zur 
Harmonisierung der unteren Laufbahnen von Beam-
ten und Angestellten des Staates bei den CFL befas-
sen wird.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Verantwortlichen 
der CFL sowie unsere zuständige Ministerin darüber 
im Klaren sind, dass das Ergebnis dieser Harmonisie-
rung keine Nullnummer sein wird - ihre Umsetzung 
im öffentlichen Dienst hatte ebenfalls ihren Preis.

Mitarbeiter, die für die CFL arbeiten, dürfen auf kei-
nen Fall verloren gehen, denn ohne sie würde der 
Bahn- und Straßenverkehr zum Erliegen kommen. 
Daher dürfen die Gehälter der CFL nicht unter denen 
des Staates liegen.

Am 16. Januar lud das Syndikat Eisenbahnen 
FNCTTFEL/Landesverband seine Mitglieder zum 
Neujahrsempfang in das Casino Syndical in 
Luxemburg ein.

Der Festsaal des Casinos war gut gefüllt, um dem 
Neujahrsempfang des Syndikats Eisenbahnen bei-
zuwohnen. Natürlich waren zahlreiche Gewerk-
schaftler anwesend, aber auch einige Persönlich-
keiten aus der Politik sowie aus der Zivilgesellschaft.

In ihrer Rede ging die Präsidentin des OGBL, Nora 
Back, primär auf die nationalen Themen des ver-
gangenen Jahres ein. Das Jahr 2025 war geprägt von 
Attacken auf die Rechte der Arbeiterschaft und der 
Gewerkschaften, aber auch auf das luxemburgische 
Sozialmodell. Im Juni waren rund 25.000 Menschen 
auf die Straße gegangen, um gegen die Politik der 
Regierung zu protestieren. Dank dieser Mobilisie-
rung behalten die national repräsentativen Gewerk-
schaften ihr Exklusivrecht bei den Kollektivvertrags-
verhandlungen. Kurz angesprochen wurde auch der 
Rücktritt des Arbeits- und Sportministers Georges 
Mischo. Die Wiederherstellung des Sozialdialogs 
wird jedoch keine leichte Aufgabe für den neuen 
Arbeitsminister Marc Spautz sein. 

In seiner Rede gab der Präsident des Syndikats 
Eisenbahnen, Georges Melchers, einen Rückblick auf 
das Jahr 2025 und warf einen Blick auf die Heraus-
forderungen, die 2026 zu bewältigen sind. Vor allem 
die Kundgebung vom 11. Juni letzten Jahres vor dem 

↑ Josy Bourggraff
Sekretär
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Sozialkonflikt im Apothekensektor   

Eine Grundsatzvereinbarung konnte endlich 
erzielt werden 

Im Rahmen der Verhandlungen zur Erneuerung des 
Kollektivvertrags im Apothekensektor konnte Mitte 
Dezember eine Grundsatzvereinbarung zwischen 
den OGBL, dem Verband der luxemburgischen Apo-
theker ohne eigene Apotheke (ALPSO) und dem 
Verband der Apothekenassistenten Luxemburgs 
(APPL), die gemeinsam die Arbeitnehmer des Sek-
tors vertreten, und der Vereinigung der luxemburgi-
schen Apotheker, die die Arbeitgeberseite vertritt, 
erzielt werden.  

Diese Grundsatzvereinbarung erforderte zehn 
Monate intensiver Verhandlungen, gefolgt von einer 
notwendigen Anhörung bei der Nationalen Schlich-
tungsstelle (ONC). Der neue Kollektivvertrag soll eine 
Laufzeit von drei Jahren haben. Hier sind die wich-
tigsten Verbesserungen, die in der Grundsatzverein-
barung festgelegt wurden: 

	→ Abschaffung der Laufbahn A und Integration der 
betroffenen Arbeitnehmer in die Laufbahn B. 
	→ Aufwertung der Laufbahnen B, C und D um +5 %: 
2,5 % im Jahr 2026 und 2,5 % im Jahr 2027. 
	→ Aufwertung der Laufbahn E um +3 %: 1,5 % im Jahr 

2026 und 1,5 % im Jahr 2027. 
	→ Erhöhung der Anzahl der jährlichen Urlaubstage, 
wodurch die Erholungsbedingungen deutlich 
verbessert werden: 26 gesetzliche Urlaubstage + 
4 zusätzliche Tage. 
	→ Neuorganisation der Bereitschaftsdienste: 

	→ eine geleistete Stunde = eine Arbeitsstunde 
	→ 25 % Zuschlag für Nachtstunden 

Diese Vereinbarung bildet die Grundlage für den 
endgültigen Abschluss der Verhandlungen, muss 
jedoch zuvor noch von den verschiedenen zustän-
digen Gremien auf beiden Seiten bestätigt werden. 

Diese Vereinbarung, die einen bedeutenden Fort-
schritt für die Beschäftigten des Sektors darstellt, 
beendete den Sozialkonflikt, der in diesem Sektor 
herrschte.  

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass diese 
Vereinbarung nur dank der starken Mobilisierung 
der Beschäftigten im Apothekensektor erzielt wer­
den konnte.

↑ Ben Soisson
Zentralsekretär

↑ Tom Mamer
Beigeordneter Zentral-
sekretär

Budgetdebatte in der Gemeinde Düdelingen    

OGBL kritisiert widersprüchliche CSV-Aussagen 
zu Personal und KI  
Der OGBL hat mit großer Besorgnis die Aussagen 
einer CSV-Gemeinderätin, letzten Dezember, im 
Rahmen der Budgetdebatte im Gemeinderat von 
Düdelingen, zur Kenntnis genommen. Dabei wur-
den steigende Personalkosten problematisiert und 
Künstliche Intelligenz (KI) als mögliches Instrument 
zur Einsparung von Personal genannt. 

Diese Aussagen stehen nicht nur im Widerspruch 
zur Realität der kommunalen Aufgaben, sondern 
auch zu den Positionen, die die CSV selbst in ihrem 
Wahlprogramm vertritt. Dort wird der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz ausdrücklich zur Verbes-
serung der Effizienz von Dienstleistungen und 
Verfahren genannt — nicht jedoch als Mittel zum 
Personalabbau oder zur Infragestellung des Perso-
nalbedarfs im öffentlichen Dienst. 

Der OGBL weist daher entschieden zurück, KI als 
Sparinstrument gegen Beschäftigte auszuspielen. 
Die Qualität des kommunalen öffentlichen Dienstes 

↑ Alain Rolling
Zentralsekretär

↑ Marvin Bormann
Beigeordneter Zentralsekretär

beruht auf qualifiziertem Personal, das täglich im 
direkten Dienst der Bevölkerung arbeitet. Künstliche 
Intelligenz kann Arbeitsprozesse unterstützen, sie 
kann jedoch keine Verantwortung übernehmen und 
keine menschliche Arbeit im öffentlichen Dienst 
ersetzen. 

Gemeindliche Aufgaben erfordern Fachkompetenz, 
Erfahrung und menschliches Urteilsvermögen. Der 
Einsatz von KI als Argument zur Begrenzung von 
Neueinstellungen oder zur Reduzierung des Per-
sonals ist realitätsfern und gefährdet die Qualität 
öffentlicher Dienstleistungen. 

Der OGBL betont zudem, dass Gemeinden wie 
Düdelingen mit wachsenden und zunehmend kom-
plexen Aufgaben konfrontiert sind. Investitionen 
in Personal sind daher keine „Schieflage“, sondern 
eine notwendige Voraussetzung für eine funktionie-
rende, bürgernahe und leistungsfähige Gemeinde.
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Eine Delegation der Abteilung Hochschulwesen und 
Forschung des SEW/OGBL traf sich im Januar mit 
der Ministerin für Forschung und Hochschulwesen, 
Stéphanie Obertin, zu einem Austausch über die 
Lage in diesem Sektor und die Aussichten für die 
kommenden Jahre. 

Nach einem ersten Treffen im Juni hatte die Abtei-
lung, der insbesondere alle Personalvertreter der 
Universität Luxemburg und der öffentlichen For-
schungszentren (CRP) angehören, dem Ministe-
rium einen Vorschlag mit acht Leistungsindikatoren 
unterbreitet, die in die nächsten Mehrjahresverein-
barungen für die Universität und die CRP für den 
Zeitraum 2026-2029 aufgenommen werden soll-
ten. Das SEW/OGBL schlug insbesondere vor, Indi-
katoren für das Wohlbefinden des Personals, die 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie 
die Attraktivität der Forschung vorzusehen. Diese 
qualitativen Indikatoren würden die rein quantitati-
ven Indikatoren ergänzen, die in den früheren Ver-
einbarungen vorgesehen waren (z. B. externe Finan-
zierungen, Anzahl der Veröffentlichungen usw.) 

Das Ministerium gab bekannt, dass es den Vor-
schlag des Syndikats zur Kenntnis genommen habe 
und dass die neuen Mehrjahresvereinbarungen, die 
in Kürze fertiggestellt werden, zwar keine solchen 
Indikatoren enthalten werden, aber das Wohlerge-
hen des Personals, die berufliche Entwicklung, die 
Qualität der Arbeit und ganz allgemein ökologische, 
soziale und Governance-Kriterien in die Ziele der 
Universität und der öffentlichen Forschungszentren 
aufnehmen werden. 

Die Gewerkschaftsdelegation begrüßte diese 
Ankündigung, und beide Seiten kamen überein, sich 
weiterhin regelmäßig auszutauschen, um diese ver-
schiedenen Ziele weiterzuentwickeln. 

Das SEW/OGBL und das Ministerium sind sich darü-
ber hinaus einig, dass eine stärkere Harmonisierung 
und eine engere Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen öffentlichen Einrichtungen ange-
strebt werden sollen. Die Gewerkschaftsdelegation 
bedauerte insbesondere, dass die Forschungszen-
tren und die Universität im Hinblick auf die Gewin-
nung von Doktoranden und jungen Forschern eher 
miteinander konkurrieren als zusammenarbeiten. 

Das Syndikat ist der Ansicht, dass mittelfristig eine 
Aufwärtsharmonisierung des Vergütungsrahmens 
angestrebt werden sollte, wobei das Ministerium 
eine gemeinsame Grundlage festlegen sollte. Diese 
Basis sollte in jedem Fall die allgemeine Lohnent-
wicklung berücksichtigen, da die derzeitige Situ-
ation auch darauf zurückzuführen ist, dass die 
Vergütung von Doktoranden seit 2008 nicht mehr 
angepasst wurde und sich daher immer mehr dem 
qualifizierten gesetzlichen Mindestlohn annähert. 

Das SEW/OGBL ist der Ansicht, dass auch die 
Zusammenarbeit bei der Betreuung und Beglei-
tung von Doktoranden und ganz allgemein von jun-
gen Forschern ausgebaut werden sollte. Probleme 
bestehen weiterhin insbesondere beim Zugang zu 
Wohnraum, vor allem für Forscher aus Drittländern, 
die nicht einmal die Möglichkeit haben, sich außer-
halb der Grenzen des Großherzogtums eine Unter-

Gespräch zwischen der Forschungsministerin 
& dem SEW/OGBL 

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die 
berufliche Weiterentwicklung als Ziele  

↑ Frédéric Krier
Mitglied des geschäftsfüh-
renden Vorstands

↑ Ben Muller
Beigeordneter Zentral-
sekretär
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kunft zu suchen. Das Angebot an Studentenwohnungen muss 
deutlich erhöht werden, und den betroffenen jungen Forschern 
müssen erschwingliche Wohnmöglichkeiten geboten werden. 

Das SEW/OGBL hat auch das wachsende Lohngefälle zum 
luxemburgischen öffentlichen Dienst und zum parastaatlichen 
Sektor angesprochen, das die Attraktivität des Sektors beein-
trächtigt. Das Syndikat reagierte darauf mit einer Anpassung 
ihrer Lohnforderungen nach oben im Rahmen der Kollektivver-
tragsverhandlungen. Ohne zusätzliche Haushaltsanstrengun-
gen werden diese Verhandlungen jedoch nur dazu führen, dass 
das schleichende Wachstum des Lohngefälles gebremst wird. 

 Aus diesem Grund fordert der OGBL, eine parallele Entwicklung 
zum Gehälterabkommen für den öffentlichen Dienst vorzuse-
hen und einen Rahmen für die Verteilung im Rahmen der Kol-
lektivvertragsverhandlungen festzulegen, der sich an ähnlichen 
Bestimmungen orientiert, wie sie in den Kollektivverträgen für 
Krankenhäuser (KV FHL), den sozialen und sozialpädagogi-
schen Bereich (KV SAS) und das Nationale Gesundheitslabor 
(Laboratoire national de Santé) vorgesehen sind. 

Schließlich hat das SEW/OGBL dem Ministerium seine Vor-
schläge für eine Überarbeitung des Gesetzes über die Universi-
tät Luxemburg übermittelt. Es fordert insbesondere die Aufhe-
bung der Begrenzung von 25 % für interne Beförderungen zum 
Zugang zur Professur, die derzeit die Karrieremöglichkeiten in 
Luxemburg stark einschränkt.
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Durch die Reformen des Bildungsministeriums

Mehrsprachigkeit in Luxemburg 
in akuter Gefahr 

Das SEW/OGBL sieht die Mehrsprachigkeit in 
Luxemburg in akuter Gefahr. Neben dem exzessi-
ven Bau von öffentlichen Europaschulen mit ihren 
jeweiligen Sprachsektionen droht auch die fran-
zösische Alphabetisierung der Mehrsprachigkeit 
weiter zuzusetzen. Des Weiteren wird auch das 
Pilotprojekt einer deutschsprachigen Sektion im 
klassischen Sekundarunterricht die Mehrsprachig-
keit negativ beeinflussen. 

Die Reformen, die derzeit vom Bildungsministe-
rium vorangetrieben werden, stellen aus Sicht des 
SEW/OGBL einen tiefgreifenden Eingriff in das tra-
ditionelle luxemburgische Bildungssystem dar und 
gefährden langfristig die sprachliche Kohäsion der 
Gesellschaft. Sowohl das Ministerium als auch die 
meisten Luxemburgischlehrerinnen und -lehrer 
an öffentlichen Europaschulen bestätigen bereits, 
dass das anvisierte Sprachniveau B1 im Luxembur-
gischen von vielen Schülerinnen und Schüler aktuell 
nicht erreicht wird.  Der Abbau der Mehrsprachigkeit 
bezieht sich aber nicht nur auf die Luxemburgisch-
kompetenzen, sondern zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Bildungsreformen von Claude Meisch. 

Als Lehrergewerkschaft warnen wir seit Jahren vor 
einer zunehmenden Fragmentierung des Schulwe-
sens. Die stetige Ausweitung von Europaschulen 
führt zu einer Parallelstruktur, die Schülerinnen und 
Schüler nach Sprachsektionen trennt und damit die 
gemeinsamen mehrsprachigen Lernräume immer 
weiter verkleinert. 

Gleiches gilt für die Alphabetisierung auf Franzö-
sisch: Zwar behauptet das Bildungsministerium, 
dass diese tiefgreifende Reform zu keinem Kompe-
tenzabbau im Deutschen führe, kann seine gewagte 
Behauptung aber auf keine empirische Grund-
lage stützen, da das Pilotprojekt Alpha noch nicht 
abgeschlossen ist und folglich noch nicht in seiner 
Gesamtheit evaluiert werden konnte. 

Es ist davon auszugehen, dass die Alphabetisierung 
auf Französisch weitreichende Konsequenzen auf 
den Sprachenunterricht an den Sekundarschulen 
haben wird. 

Mit Sorge betrachten wir zudem das neu einge-
führte Pilotprojekt einer deutschsprachigen Sektion 
im klassischen Sekundarunterricht. Auch wenn es 
vordergründig als Erweiterung des Angebots prä-

sentiert wird, verstärkt es die bereits bestehende 
Tendenz zu separaten sprachlichen Bildungswegen 
und zur Untergrabung von Sprachkompetenzen und 
steht damit — wie auch alle anderen hier erwähnte 
Reformen — im Widerspruch zu einem inklusiven, 
mehrsprachigen Schulsystem, das alle Kinder in 
gemeinsamen Strukturen zusammenführt. 

Luxemburgs Mehrsprachigkeit gilt national wie 
international als ein Alleinstellungsmerkmal. Sie ist 
ein sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Mehr-
wert, der aber nur dann bestehen kann, wenn er im 
öffentlichen Bildungssystem aktiv geschützt und 
gefördert wird. 

Die aktuellen Reformen drohen hingegen, diese 
Stärke zu untergraben, indem sie Sprachen nicht 
zusammenführen, sondern voneinander trennen. 

Das SEW/OGBL fordert der politischen Verantwort-
lichen daher auf, die Auswirkungen der Reformen 
kritisch zu evaluieren und den Dialog mit der Leh-
rerschaft zu suchen. Ziel muss es sein, die Mehr-
sprachigkeit als zentralen Wert unseres Landes 
zu bewahren und ein Schulmodell zu stärken, das 
gemeinsame Lernwege statt voneinander getrennte 
Bildungswege fördert.

↑ Vera Dockendorf
Sprecherin der Abteilung 
Secondaire des SEW

↑ Joëlle Damé
Präsidentin des SEW
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Grundschulen

2.589 mal fehlender Ersatz –  
Nichts geht mehr!  

In einer kürzlichen Antwort auf eine parlamen-
tarische Anfrage hat der Bildungsminister offen-
bart, dass im Schuljahr 2024/2025 kein Ersatz für 
einen abwesenden Lehrer an der Grundschule bei 
2.589 Gelegenheiten gefunden werden konnte. Ein 
besorgniserregender Rekord, der stetig zunimmt. 

Direkte Folge: Die betroffenen Kinder mussten in 
andere Klassen verteilt werden, wodurch die Arbeits-
belastung der Lehrkräfte erhöht wurde. 

Ein Mangel an Ersatzpersonal… und 
ein völliges Fehlen von Ersatz für an-
dere wichtige Akteure 

Diese Zahl, die an sich bereits alarmierend ist, spie-
gelt jedoch nur einen Teil des Problems wider. Tat-
sächlich können in der Grundschule nur die Lehrer 
ersetzt werden. Für alle anderen Beteiligten – sei es 
der zweite Lehrer im frühkindlichen Unterricht, der 
I-EBS (Lehrer für Schüler mit spezifischem Bildungs-
bedarf) oder die Erzieher der ESEB-Teams – ist kein 
Vertretungsmechanismus vorgesehen.  

Doch all diese Personen spielen eine unverzichtbare 
Rolle im täglichen Ablauf der Schule. Ihre Abwesen-
heit erhöht die Arbeitsbelastung der Teams und 
schwächt die pädagogische und sozio-edukative 
Betreuung der Kinder. 

Chronischer Personalmangel, ver-
stärkt durch strukturelle Entschei-
dungen 

Seit Jahren hat das Bildungsministerium Schwierig-
keiten, genügend Lehrer zu rekrutieren. In einem Ver-
such, dieses Problem zu beheben, wurde bereits ein 
Bachelor in pädagogischer Ausbildung eingeführt, 
wodurch der Lehrerberuf auch für andere Profile 
geöffnet wurde. Und dennoch werden gleichzeitig 
immer mehr Lehrer in Aufgaben eingesetzt, die weit 
vom direkten Unterricht entfernt sind, insbesondere 
in den Regionaldirektionen, deren Personal in den 
letzten Jahren stark zugenommen hat. 

Ersatzkräfte an vorderster Front… 
unter prekären Bedingungen 

Zu diesem strukturellen Mangel kommt ein weiteres 
Hauptproblem hinzu: die Arbeitsbedingungen der 
Vertreter selbst:  

↑ Gilles Bestgen
Beigeordneter Zentral-
sekretär

	→ aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge, 
ohne Limit sowohl in Bezug auf ihre Anzahl als 
auch auf ihre Dauer, aufgrund einer Ausnahme im 
Gesetz, die kein Minister beheben will; 

	→ wiederholte Verzögerungen bei der Zahlung der 
Gehälter — einige Vertretungslehrkräfte müssen 
mehrere Monate warten, bevor sie ihren Lohn 
erhalten; 

ein Mangel an Klarheit über ihre berufliche Zukunft 
– ein Lehrbeauftragter auf B1, selbst mit unbefriste-
tem Vertrag, kann unter den aktuellen Bedingungen 
nicht vom Beamtenstatus profitieren. 

Wie kann man unter diesen Bedingun-
gen motivierte Personen anziehen? 

Der SEW/OGBL fordert daher auf: 

	→ das Arbeitsgesetz zu ändern, um die derzeit 
wiederholte befristete Verträge aufzuheben, die 
wiederholten befristeten Verträge erlaubt; 

	→ eine Vertretungslösung für alle Beteiligten in der 
Grundschule einrichten; 

	→ Die Lehrer zurück in die Klassen bringen, dorthin, 
wo sie am dringendsten benötigt werden. 

Es ist an der Zeit, aufzuhören zu reden 
und anzufangen zu handeln! 

Die Grundschule leidet. Die Teams geraten an ihre 
Grenzen. Die Kinder zahlen den Preis dafür. Es han-
delt sich hier nicht mehr um ein einmaliges Prob-
lem: Es ist eine strukturelle Krise, der das Ministe-
rium hartnäckig keine Aufmerksamkeit schenkt. Der 
SEW/OGBL fordert sofortige Reformen. Die Schule 
kann nicht länger warten. 



Die Einschreibungen sind wieder geöffnet.
Melden Sie sich auf LLLC.lu an.

Entdecken Sie über 270 Abendkurse und Lehrgänge 
mit Abschluss. Offen für alle.
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Familienzulagen für Kinder von Grenzgängern 

Luxemburg erneut vom Europäischen 
Gerichtshof zurechtgewiesen 

eingetragenen Partners haben muss, sobald er für 
dessen Unterhalt aufkommt; 

Luxemburg hat sich bereiterklärt, dieser Entschei-
dung des EuGH nachzukommen, und zu diesem 
Zweck im Jahr 2022 eine Gesetzesänderung vorge-
nommen, mit der die Abstammungsvorausset-
zung abgeschafft und der Begriff der Unterhalts-
gewährung eingeführt wurde. 

Trotz dieses Urteils wurden jedoch weiterhin 
zahlreiche Anträge von Patchwork-Familien abge-
lehnt, da die CAE-Bewertungskriterien entwickelt 
hatte, die eine restriktive Auslegung der Rechts-
prechung des EuGH in dieser Angelegenheit 
widerspiegelten. 

Der wichtigste Beitrag des Urteils des EuGH vom 
18. Dezember besteht in der Einführung einer Ver-
mutung der Unterhaltsgewährung zugunsten des 
Grenzgängers, wenn er mit seinen Stiefkindern 
einen gemeinsamen Haushalt bildet. 

Der OGBL fordert daher eine Gesetzesreform, die 
den Anforderungen des EU-Rechts wirklich ents-
pricht, und kündigt an, die Maßnahmen zur Anpas-
sung, die die nationalen Behörden ergreifen müssen, 
mit größter Aufmerksamkeit zu verfolgen, obwohl 
die CAE bisher stets behauptet hat, dass das Vorlie-
gen eines gemeinsamen Wohnsitzes unmöglich zu 
überprüfen sei.

Der OGBL begrüßt das Urteil des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) vom 18. Dezember 
2025, das die Position bestätigt, die der OGBL seit 
vielen Jahren gegenüber den luxemburgischen 
Behörden vertritt. 

Seit langem bemüht sich die Zukunftskasse (Caisse 
pour l’avenir des enfants-CAE) darum, den Kreis 
der Empfänger von Familienzulagen für Grenzgän-
ger einzuschränken. Sie hält es nämlich für über-
trieben, dass 47,32 % der Familienleistungen ins 
Ausland exportiert werden, obwohl 2024 47 % 
der Arbeitnehmer auf luxemburgischem Gebiet 
Grenzgänger waren. 

Die Gesetzesreformen von 2016 und 2022 verdeut-
lichen übrigens die anhaltende Zurückhaltung der 
CAE, sich vollständig an die europäische Rechtspre-
chung zu Familienleistungen anzupassen: 

Die Reform der Familienzulagen von 2016 hatte 
den Anspruch auf luxemburgische Leistungen für 
Grenzgänger auf Kinder beschränkt, zu denen ein 
leibliches oder Adoptionsverhältnis bestand. Diese 
Bedingung schloss de facto die Kinder des Ehe-
partners oder eingetragenen Partners, die im Haushalt 
lebten, vom Bezug von Familienzulagen aus; 

Im Rahmen einer Vorabentscheidungsfrage verur-
teilte der EuGH diese Gesetzgebung im Jahr 2020 
mit der Begründung, dass ein Grenzgänger Anspruch 
auf Kindergeld für das Kind seines Ehepartners oder 

↑ Erwann Sevellec
Leiter der  
Rechtsabteilung
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↑ Christian Simon-Lacroix
Zentralsekretär

Französische Grenzgänger Opfer einer 
steuerlichen und sozialen Schikane 

Seit 2025 werden einige französische Grenzgän-
ger von der französischen Regierung in drei ver-
schiedenen Bereichen benachteiligt: in steuerlicher 
Hinsicht, in Bezug auf die Arbeitslosigkeit (Arbeits-
suche) und seit kurzem auch in Bezug auf die Sozi-
alabgaben, die Mehrfachrentner (mit Renten aus 
mehreren Ländern) zahlen müssen!  

Für französische Grenzgänger mit gemischten Ein-
künften (=Einkünfte sowohl aus Frankreich als auch 
aus Luxemburg), unabhängig davon, ob sie erwerbs-
tätig oder im Ruhestand sind, hat die Anwendung 
des neuen französisch-luxemburgischen Steuer-
abkommens seit 2025 (Steuerjahr 2024) zu einer 
erheblichen Erhöhung der Steuerbelastung geführt 
(in einigen Fällen von einigen hundert Euro bis zu 
mehreren tausend Euro).  

Seit dem Steuerjahr 2024 müssen französische 
Grenzgänger ihre luxemburgischen Einkünfte 
(Löhne und Renten) in Frankreich versteuern, wobei 
nur die gegebenenfalls an der Quelle entrichteten 
Sozialabgaben abgezogen werden können, nicht 
jedoch die in Luxemburg gezahlten Steuern. Diese 
Situation führt für viele von ihnen de facto zu einer 
Doppelbesteuerung, da dies einen Wechsel in eine 
höhere Steuerklasse bedeutet für (1) Grenzgän-
ger, die in Frankreich und Luxemburg tätig sind, (2) 
Steuerzahler (einschließlich Alleinstehende), die 
in Luxemburg arbeiten und Einkünfte (z. B. Miet-
einnahmen) aus Frankreich haben, (3) Ehepaare 
mit Einkünften aus Frankreich und Luxemburg und 
schließlich (4) Rentner, die sowohl eine Rente aus 
Frankreich als auch aus Luxemburg beziehen. Der 
OGBL, der 2025 vor Inkrafttreten des Abkommens 
eine Klage eingereicht hatte, wird seine Bemühun-
gen beim Finanzministerium fortsetzen, um auf 
die Folgen des Abkommens hinzuweisen. Trotz 
zahlreicher Interventionen auf politischer Ebene 
hat die französische Regierung bisher nicht auf die 
Beschwerden reagiert. 

Im März 2025 nahm die französische Regierung 
unter dem Vorwand von Haushaltseinsparungen 
auch französische Grenzgänger ins Visier, die ihren 
Arbeitsplatz in Luxemburg verloren hatten, indem 
sie die Regeln/Kriterien für das “angemessene Stel-

lenangebot (ORE)” änderte. Von nun an berück-
sichtigt Frankreich bei der Bewertung des „üblichen 
Gehalts” den geografischen Wohnort des Arbeits-
suchenden und nicht mehr Luxemburg. Auch wenn 
es den Betroffenen offiziell weiterhin freisteht, 
eine neue Stelle in Luxemburg zu suchen, müssen 
sie nun auf Stellenangebote mit dem in Frankreich 
üblichen Lohn reagieren und diese gegebenenfalls 
annehmen, da ihnen sonst Sanktionen hinsicht-
lich der Weiterzahlung des Arbeitslosengeldes 
drohen. Der OGBL hat mit Unterstützung der CGT 
und anderer Gewerkschaften (Belgien, Schweiz 
usw.) in Frankreich eine Klage beim Staatsrat (Con-
seil d’Etat) eingereicht. Wir haben außerdem von 
Arbeitslosen, die ihren Arbeitsplatz in Luxemburg 
verloren haben, erfahren, dass France Travail (die 
ehemalige Arbeitsagentur Pôle Emploi) zunehmend 
Druck auf sie ausübt. 

Schließlich hat Frankreich im Jahr 2025 nach einem 
Urteil des Staatsrats die Obergrenze für Sozialab-
gaben (CSG-CRDS-CASA: 9,1% zum Höchstsatz) 
auf die Höhe der französischen Rente für Rentner 
mit gemischten Renten abgeschafft. Die Beiträge 
werden nun vom Wohnsitzland auf der Grundlage 
des gesamten Renteneinkommens berechnet und 
erhoben. Diese Entscheidung vom 25. Oktober 2024 
führt zu einer erheblichen Überbesteuerung, auch in 
Bezug auf die Sozialabgaben. Der OGBL prüft derzeit 
mögliche Rechtsmittel und Maßnahmen, sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der europäischen Rechts-
vorschriften als auch unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung der verschiedenen Arten von 
Mehrfachrentnern mit Wohnsitz in Frankreich. 

In einem für französische Grenzgänger derart dis-
kriminierenden Umfeld sichert der OGBL den von 
den zahlreichen Angriffen der französischen Regie-
rung betroffenen französischen Grenzgängern 
seine Unterstützung und Solidarität zu und ver-
urteilt diese Maßnahmen, die sowohl dem Grund-
satz der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb 
der Europäischen Union als auch der Attraktivität 
Luxemburgs schaden, da sie zu einem Kaufkraftver-
lust für die betroffenen Personen führen, obwohl sie 
ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft und der 
Vitalität der Grenzgebiete sind.

ACHTUNG: SICA-Beratungen nur nach Terminvereinbarung 
Wir möchten die Mitglieder darauf hinweisen, dass Beratungen in den SICA-Agenturen des OGBL in Frankreich 
(Audun-le-Tiche, Thionville, Volmerange-les-Mines) ausschließlich nach Terminvereinbarung stattfinden! 
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↑ James Marsh
Zentralsekretär

Vorstand der Sektion Deutsche Grenzgänger beim 
Neujahrsempfang der SPD Prüm

Politische Kontakte für stärkere 
Interessenvertretung geknüpft 

Am Sonntag, den 11. Januar 
2026, nahm der Vorstand der 
Sektion Deutsche Grenzgänger 
des OGBL am Neujahrsempfang 
der SPD in Prüm teil. Die Veran-
staltung bot eine wertvolle Gele-
genheit, politische Kontakte zu 
pflegen und neue Gesprächska-
näle für die Anliegen der Grenz-
gänger zu eröffnen. 

Anwesend waren der rheinland-
pfälzische Ministerpräsident 
Alexander Schweitzer sowie 
der SPD-Landtagsabgeordnete 
Nico Steinbach, Vertreter im 
Landtag Rheinland-Pfalz für den 
Wahlkreis Bitburg-Prüm. Für die 
Sektion Deutsche Grenzgänger 
waren Präsident Guy Neumann, 
Präsidentin Anja Schnarrbach 
sowie Ehrenpräsident Wolfgang 
Schnarrbach vor Ort. 

Im Mittelpunkt der Gespräche 
stand die strategische Zielset-
zung der Sektion, über die SPD 
Rheinland-Pfalz den Zugang zur 
Bundesebene in Berlin zu erhal-
ten. Ziel ist es, Einfluss auf die 

dringend notwendige Harmonisierung bilateraler Abkommen, insbesondere des Doppel-
besteuerungsabkommens (DBA), zu nehmen. Gerade für Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger bestehen weiterhin strukturelle Benachteiligungen, die nur durch politische Initia-
tive auf Bundesebene gelöst werden können. 

Ministerpräsident Schweitzer äußerte sich inhaltlich zurückhaltend. Insbesondere zur 
aktuellen Diskussion um die Steuerbefreiung der Zuschläge von Überstunden in Deutsch-
land bezog er eine kritische Position mit Hinweis auf die staatliche Finanzierungsfrage. 
Gleichzeitig bat er ausdrücklich darum, Fragen und Anregungen 
schriftlich an sein Präsidium zu richten. Die Sektion wird versu-
chen diese Möglichkeit zu nutzen, um die Sicht der Grenzgänger 
klar und sachlich einzubringen. 

Ermutigend verlief das Gespräch mit Nico Steinbach. Er signali-
sierte Offenheit für einen vertieften Austausch und sagte zu, die 
Sektion zu informieren, sobald SPD-Bundesfinanzminister Lars 
Klingbeil in der Region an Veranstaltungen teilnimmt. Zudem ist 
ein gesondertes Treffen mit Herrn Steinbach geplant, um die kon-
kreten Herausforderungen der Grenzgänger und mögliche politi-
sche Lösungswege ausführlich zu besprechen.

Neues Büro in 
Bitburg und 

zusätzlicher 
Standort in Trier 

Der OGBL baut seine Beratungs­
angebote weiter aus und setzt 
konsequent auf Nähe zu seinen 
Mitgliedern. Das Beratungsbüro 
in Bitburg hat einen neuen Stand­
ort bezogen und ist ab sofort 
in der Johannes-Kepler-Straße 
7, D-54634 Bitburg, zu finden. 
Dadurch bleibt die persönliche 
Unterstützung für Grenzgänge­
rinnen und Grenzgänger in der 
Region weiterhin gewährleistet. 

Ergänzend dazu wurde ein wei­
terer Anlaufpunkt in Trier einge­
richtet. Die Beratung findet dort 
im Haus der Gewerkschaften in 
den Räumen der IG Metall Trier, 
Herzogenbuscher Straße 52, 
54292 Trier, statt. Mit diesem 
zusätzlichen Standort verbessert 
der OGBL die Erreichbarkeit und 
stärkt seine Präsenz im grenzna­
hen Raum. 

Sprechzeiten nach  
Voranmeldung 

Die Beratung erfolgt ausschließ­
lich nach vorheriger Termin­
vereinbarung. 

Montag: Trier 
Dienstag: Grevenmacher 
Mittwoch: Bitburg 
Donnerstag: Grevenmacher 
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Die Immigriertenabteilung des OGBL traf sich am 
8. Januar 2026 mit dem Honorarkonsul Brasiliens 
in Luxemburg, André Bezerril, der dieses Amt seit 
2014 innehat. 

Der OGBL wurde vertreten durch Carlos Pereira, 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, Sónia 
Neves und José Luís Correia, Zentralsekretäre der 
Immigriertenabteilung des OGBL, sowie Dores Aze-
redo und Pietro Monaco, Vorsitzende bzw. stellver-
tretender Vorsitzender der Immigriertenabteilung. 

Im Mittelpunkt der Gespräche standen mögliche 
Wege der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten, 
um enger zusammenzuarbeiten, insbesondere mit 
dem Ziel, unsere Bemühungen im Interesse der bra-
silianischen Gemeinschaft in Luxemburg zu bündeln.    

Der OGBL und der Honorarkonsul sprachen eine 
ganze Reihe von Themen an, darunter insbeson-
dere die Frage der Diskriminierung, Arbeitsgeneh-
migungen, Sozial- und Arbeitsrechte brasilianischer 
Staatsangehöriger sowie die Dienste des mobilen 
Konsulats Brasiliens im Großherzogtum. 

Eine der am schnellsten wachsenden 
Gemeinschaften 

Im Jahr 2024 lebten offiziell etwa 3.250 Brasilianer in 
Luxemburg (Quelle: Statec), aber hinter dieser Zahl 
verbirgt sich noch eine weitere: Die Tatsache, dass 
viele brasilianische Staatsangehörige einen europäi-

schen Pass besitzen, insbesondere einen portugie-
sischen, manchmal aber auch einen italienischen – 
Staatsangehörigkeiten, die sie als Nachkommen von 
Staatsangehörigen dieser Länder erworben haben. 
Konsul André Bezerril schätzt daher die Zahl der Brasi-
lianer in Luxemburg auf eher 7.000 Staatsangehörige.  

Aus dem gleichen Grund kommen auch immer 
mehr Brasilianer nach Luxemburg, die bereits einen 
luxemburgischen Pass besitzen. Im Jahr 2023 waren 
mehr als ein Drittel der neuen luxemburgischen 
Staatsbürger brasilianischer Herkunft, eine Zahl, die 
weiterhin stark ansteigt. Im Jahr 2024 standen die 
Brasilianer an vierter Stelle der Ausländer, die die 
luxemburgische Staatsangehörigkeit erhalten hat-
ten (13.741, d. h. 11,8 %), auch wenn es sich bei den 
meisten um Nicht-Einwohner handelt. Dem Konsul 
zufolge leben somit zwischen 33.000 und 35.000 
Brasilianer mit luxemburgischem Pass in Brasilien. 

Nach Angaben der Vereinigung der Luxemburger in 
Brasilien (ACLUX-Associação dos Cidadãos Luxem-
burgueses no Brasil), mit der die Immigriertenabtei-
lung 2025 Beziehungen aufgenommen hat, gilt eine 
ähnliche Zahl für die Vereinigten Staaten: Dort sollen 
etwa 30.000 Amerikaner ebenfalls einen luxembur-
gischen Pass besitzen. 

Im Jahr 2024 waren 2,1 % der Neuankömmlinge in 
Luxemburg Brasilianer, womit sie die drittgrößte 
Nicht-EU-27-Nationalität darstellen, die am häufigs-
ten ins Großherzogtum einwandert. 

Die Immigriertenabteilung setzt sich dafür ein, den 
Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht zu werden 

Brasilianische Gemeinschaft 
in Luxemburg

↑ José Luís Correia
Zentralsekretär

↑ Sonia Neves
Zentralsekretärin
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Der OGBL hat Kenntnis davon erhalten, 
dass die portugiesische Sozialversi-
cherung die Auszahlung von mehreren 
hundert Renten an bestimmte Rentner 
aus Portugal mit Wohnsitz in Luxem-
burg ausgesetzt hat. Diese Information 
wurde vom portugiesischen Konsulat 
in Luxemburg bestätigt, wonach ins-
gesamt 294 in Luxemburg ansässige 
Personen betroffen sein sollen. Grund 
dafür ist eine neue Regelung der portu-
giesischen Sozialversicherung, wonach 
Empfänger einer Rente aus Portugal bis 
zum 15. Dezember letzten Jahres einen 
„Lebensnachweis” vorlegen mussten, 
um weiterhin ihre Rente zu erhalten. 
Die betroffenen Personen hätten dies 
jedoch nicht getan. 

Der OGBL bedauert, dass die portu-
giesische Sozialversicherung keine 
umfassendere Informationskampagne 
zu dieser neuen Regelung durchgeführt 
hat, insbesondere für portugiesische 
Rentner, die nicht in Portugal leben. 

Deshalb rufen die Immigriertenabtei-
lung und Pensioniertenabteilung des 
OGBL alle portugiesischen Rentner, die 
eine Rente von der portugiesischen 
Sozialversicherung beziehen, dazu auf, 
so schnell wie möglich einen „Lebens-
nachweis” zu erbringen. Denn es ist 
noch nicht zu spät! 

Der „Lebensnachweis” kann schnell 
und einfach erbracht werden, indem 
man sich ohne Termin beim portugiesi-
schen Konsulat in Luxemburg, Route de 
Longwy 282, Luxemburg-Stadt (L-1940), 
bei Francisco Soromenho Marques, 
Attaché für Sozialversicherung (E-Mail: 
adido-ss-luxemburgo@seg-social.pt; 
Tel.: +352 46 61 90-1) meldet. 

Nach unseren Informationen wird jede 
ausgesetzte Rente der portugiesi-
schen Sozialversicherung sofort nach 
Erledigung dieser Formalitäten wieder 
vollständig und rückwirkend an den 
Begünstigten ausgezahlt .

Der OGBL fordert Rentner, die eine Rente aus 
Portugal beziehen, auf, einen „Lebensnachweis” 
zu erbringen.  

Portugal setzt die Zahlung von 
294 Renten in Luxemburg aus 

Matratzen 
für Kap Verde   
Der OGBL hat über seine Immigrier-
tenabteilung 20 Matratzen an die am 
stärksten betroffenen Familien in der 
Stadt Mindelo auf den Kapverden ges-
pendet, die kürzlich vom Tropensturm 
Erin heimgesucht wurden, der über 
den kapverdischen Archipel hinwe-
gfegte und neun Todesopfer sowie 
schwere Überschwemmungen for-
derte. Viele arme Familien verloren ihre 
Häuser, andere verloren ihr gesamtes 
Hab und Gut. 

Die Matratzen wurden vom OGBL über 
unsere Partnergewerkschaft auf den 
Kapverden, die UNTC-CS, gekauft, die 
den Kauf in einem lokalen Geschäft 
koordinierte und den Versand der 
Matratzen von der Insel Santiago 
zur Insel São Vicente organisierte. 
Die Verteilung der Matratzen wurde 
anschließend von der UNTC-CS und 
dem lokalen Verein Sokols2017 in 
einem der ärmsten Viertel der Haupts-
tadt der Insel São Vicente, Mindelo, 
koordiniert. Die Matratzen wurden an 
die vom Wirbelsturm am stärksten 
betroffenen Familien im Stadtteil Ilha 
de Madeira (Ribeira Bote) in Mindelo, 
aber auch in anderen Gebieten der 
Insel wie Monte Sossego, Bela Vista, 
Ribeira de Craquinha, Fernando de Pó 
und Salamansa verteilt.  

Es sei daran erinnert, dass der OGBL 
und die UNTC-CS seit 1992 ein Koope-
rationsabkommen unterhalten, das im 
Juli 2024 erneuert und verstärkt wurde. 
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Informations- und Beratungsdienst
Sie brauchen Unterstützung am Arbeitsplatz, haben Probleme mit der  
Sozialversicherung oder Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Steuererklärung?  
Wir sind da, um Ihnen zu helfen! 

+352 2 6543 777 contact.ogbl.lu

Jetzt Mitglied 
werden:  

hello.ogbl.lu
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Die schlechte Rentenreform 
bringt dennoch eine gute 
Nachricht für Arbeitnehmer mit 
Behinderung 

Die am 18. Dezember letzten Jahres im Parlament 
verabschiedete Rentenreform bringt wider Erwar-
ten eine Verbesserung für eine Reihe von Arbeit-
nehmern mit Behinderung. Tatsächlich werden nun 
auch die Beschäftigungszeiten, in denen behinderte 
Arbeitnehmer vor der Reform des Status behinder-
ter Arbeitnehmer von 2003 (in Kraft getreten 2004) 
in einer geschützten Werkstatt (atelier protégé) 
gearbeitet haben, bei der Berechnung der erforder-
lichen Dauer (480 Monate) für den Anspruch auf 
eine Mindestrente berücksichtigt. 

Damit wird endlich eine Ungerechtigkeit besei-
tigt, die die Abteilung für behinderte Arbeitnehmer 
(DTH) des OGBL natürlich nur begrüßen kann. Die 
DTH forderte diese Maßnahme seit 2023, als dieses 
Problem im Fall einer direkt betroffenen Frau auf-
kam und im Oktober 2023 zu einer eher spontanen 
Protestkundgebung vor der Abgeordnetenkammer 
führte. 

Bislang wurden den betroffenen Personen, d. h. 
behinderten Arbeitnehmern, die vor der Reform 
von 2003 in einer geschützten Werkstatt gearbeitet 
hatten, diese Beschäftigungszeiten bei der Berech-
nung ihres Rentenanspruchs nicht angerechnet. 
Der Grund dafür war, dass behinderte Arbeitnehmer 
vor der Reform von 2003 bei ihrer Tätigkeit in einer 
geschützten Werkstatt streng genommen keinen 
Lohn, sondern eine Entschädigung erhielten. 

Diese Gesetzesänderung bedeutet für viele behin-
derte Arbeitnehmer und ihr Umfeld eine große 
Erleichterung.

↑ Joël Delvaux 
Zentralsekretär
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5. März 2026 

Norma Rae 
1979 – Regie: Martin Ritt 

Norma Rae Webster, Arbeiterin in einer 
Textilfabrik im Süden der Vereinigten 
Staaten, entdeckt die Kraft der Solidari-
tät, als der New Yorker Gewerkschafter 
Reuben Warshovsky kommt, um die 
Beschäftigten zu organisieren. Trotz 
des Drucks ihrer Familie, ihrer Kollegen 
und der Geschäftsleitung engagiert sich 
Norma Rae mit Leib und Seele für bessere 
Arbeitsbedingungen. Ihr mutiger Kampf 
wird zum Auslöser für die Emanzipation 
der Arbeiterinnen und Arbeiter. 

Geschichte wird von denen 
geschrieben, die sich trauen 

FILMABEND

13. Mai 2026 

Bread and Roses
2000 – Regie: Ken Loach 

In Los Angeles schlägt sich Maya, eine 
junge Mexikanerin ohne Papiere, mit 
Nachtputzarbeiten durch. Als sie Sam 
Shapiro, einen idealistischen Gewerk-
schafter, kennenlernt, entdeckt sie die 
Bewegung für die Rechte prekär Beschäf-
tigter. Gemeinsam organisieren sie einen 
historischen Streik der Putzfrauen, um 
Würde und soziale Gerechtigkeit einzufor-
dern. Der Film hat seinen Titel von einem 
Gewerkschaftsslogan: „Brot und Rosen”, 
der den Kampf für ein menschenwürdi-
ges Leben und das Recht auf Schönheit 
symbolisiert. 

2. Juli 2026 

Pride
2014 – Regie: Matthew Warchus 

Inspiriert von einer wahren Begebenheit 
erzählt Pride von der unwahrscheinli-
chen Allianz zwischen einer Gruppe von 
LGBT+-Aktivisten aus London (Lesbians 
and Gays Support the Miners) und strei-
kenden Bergarbeitern in Wales im Jahr 
1984. Angesichts der Feindseligkeit der 
Thatcher-Regierung schließen sich diese 
beiden marginalisierten Gemeinschaften 
zusammen, um gegen die Ungerechtig-
keit zu kämpfen. Ein fröhlicher und enga-
gierter Film, der die Kraft der gegenseiti-
gen Hilfe und den gemeinsamen Kampf 
für soziale Rechte feiert. 

Die OGBL Equality, die Jugendabteilung des OGBL (OGJ) und die Sektion Esch des OGBL organisieren 
in Zusammenarbeit mit der Kulturfabrik drei Filmvorführungen zu aktuellen Themen. Alle Mitglieder 

des OGBL sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 

Einlass: 19 Uhr
Beginn: 19 Uhr 30

Gratis Eintritt

 Kulturfabrik
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MUSEL-SAUER: Die Sektion organisierte am 4. Dezember im Café „New Rive Gauche“ in Grevenmacher den „Feierowendpatt mam Kleeschen“.

MUSEL-SAUER: Die Jubilarenehrung der Sektion OGB-L Musel-Sauer fand am 15. November im Restaurant „Simon’s Plaza“ Potaschberg statt. Mitglieder 
wurden für 25, 40 und 50 Jahre Treue geehrt. Bei dieser Gelegenheit dankten wir auch Sylvie Schroeder, die seit 25 Jahren Sekretärin der Sektion ist.

VOLMERANGE-LES-MINES: Am 15. Dezember 2025 hatte die Sektion Volmerange-les-Mines anlässlich der Weihnachtsfeiertage die Freude, die Kinder ihrer 
Mitglieder zur Filmvorführung Mission Santa einzuladen.

lokalsektionen
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agendadatum uhr sektion event
20/02 18:30 DBRH Sektionstag  Festsaal (Salle Blouet), Roeser

21/02 11:00 Musel Sauer Sektionstag  Restaurant «Simon’s Plaza», Potaschberg 

26/02 18:30 Sektion Esch-Alzette Sektionstag  Maison du Peuple, Esch/Alzette

27/02  Dräilännereck Sektionstag & Jubilarenfest  CEFOS, Remich

28/02 19:00 Aischdall-Attert Sektionstag  Café-Restaurant «Ribatejo», Windhof

28/02 19:00 Uelzechtdall Sektionstag & Jubilarenehrung

25/03 18:00 Käldall Sektionstag & Jubilarenehrung  Kulturzentrum „A. Zirves“, Rümelingen

24/04 18:30 Volmerange-les-Mines Mitgliedertag  Festsaal  

25/04 10:30 Musel Sauer Arbeitergedenktag  Kreuzkapelle, Grevenmacher

25/04  Audun-le-Tiche - Villerupt - Pays Haut Konferenz französisches Steuerwesen  Metz

05/06  Audun-le-Tiche - Villerupt - Pays Haut Mitgliederversammlung & Jubilarenehrung

18/07 11:00 Musel Sauer Mitgliederversammlung  Restaurant «Simon’s Plaza», Potaschberg 

MUSEL-SAUER: Die Scheck-
überreichung der Sektion 

fand am 29. November im 
„Kulturhuefbistro“ in  
Grevenmacher statt.

Jeweils ein Scheck wurde an 
die „Fondation Wonschstär“ 

und an „EDS Lëtzebuerg 
a.s.b.l.“ überreicht.

VOLMERANGE-LES-MINES: Am 14. Januar 2026 begab sich eine Delegation der Sektion in die Räumlichkeiten der „Restos du Cœur“ in Ottange, 
um Süßigkeiten zugunsten benachteiligter Kinder zu überreichen. Eine Geste, die von der Organisation sehr geschätzt wurde. Ein schöner 
Moment der Solidarität und des Teilens.
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Austausch, Mitbestimmung  
& klare Positionen
Am Freitag, den 16. Januar 2026, fand in Trier die Mitglieder-
versammlung 2025 der OGBL‑Sektion Deutsche Grenzgänger 
statt, direkt im Anschluss folgte ein außerordentlicher Sekti-
onstag. Engagierte Mitglieder nutzten den Abend, um Bilanz zu 
ziehen und wichtige Weichen für die künftige Arbeit der Sek-
tion zu stellen. 

Die Sektion Deutsche Grenzgänger vertritt nahezu 8.000 Mit-
glieder. Umso deutlicher zeigte sich, dass die Beteiligung weit 
unter den Erwartungen blieb. Trotz frühzeitiger und umfassen-
der Einladung nahmen nur wenige Kolleginnen und Kollegen teil. 
Den Anwesenden gilt daher ein besonderer Dank, da sie durch 
ihre Präsenz einen sachlichen Austausch und konzentrierte 
inhaltliche Arbeit ermöglichten. 

Zentralsekretär James Marsh eröffnete die Versammlung mit 
einem kurzen Grußwort. Er unterstrich, dass gewerkschaftliche 
Stärke auf aktiver Mitwirkung beruht und betonte die Bedeu-
tung der persönlichen Betreuung der Mitglieder. Gerade für 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger seien die OGBL‑Büros vor 
Ort eine wichtige Anlaufstelle in einem zunehmend herausfor-
dernden politischen und sozialen Umfeld. 

Präsident Guy Neumann richtete anschließend Dankesworte 
an die Anwesenden und würdigte deren Engagement bei der 
Verteidigung gemeinsamer Interessen. Er verwies auf erreichte 

Fortschritte im vergangenen Jahr, machte jedoch auch deutlich, 
dass weiterhin große Herausforderungen bevorstehen. Diese 
erforderte Solidarität und bei Bedarf auch öffentlich sichtbaren 
Einsatz. Präsidentin Anja Schnarrbach stellte den Vorstand vor 
und gab einen Ausblick auf die künftige Arbeit. Ein Schwerpunkt 
soll auf schneller, verständlicher und direkter Information für 
die Mitglieder liegen. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wurde eine kurze 
Pause eingelegt. Bei Getränken und Canapés nutzten viele 
Anwesende die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und 
zur Vernetzung in entspannter Atmosphäre. 

Nach der Pause folgte der außerordentliche Sektionstag, der 
sich intensiv mit den geplanten Statutenänderungen befasste. 
Vorgestellt wurden sowohl die Vorschläge des geschäftsfüh-
renden Vorstands des OGBL als auch jene der Sektion Deutsche 
Grenzgänger. Die Anwesenden diskutierten die Inhalte enga-
giert, brachten Ergänzungen ein und wogen Argumente kritisch 
ab. Der offene Austausch zeigte, wie wichtig die Mitwirkung der 
Mitglieder für eine demokratische Weiterentwicklung der Orga-
nisation ist. 

Abschließend bestätigte die Versammlung die 11 Delegierten 
der Sektion. Zusätzlich wurde einstimmig ein Ersatzdelegierter 
für den Statutenkongress im Juli 2026 gewählt.

deutsche grenzgänger

ogbl.lu ogbl.luogbl_luxembourg OGBL OGBL

Verfolgen Sie die aktuellen Nachrichten des OGBL täglich in den sozialen
Netzwerken und entdecken Sie die Videos des OGBL auf seinem Youtube-Kanal.

Folgen Sie uns auf unseren
sozialen Netzwerken



ogbl.lu ogbl.luogbl_luxembourg OGBL OGBL

Verfolgen Sie die aktuellen Nachrichten des OGBL täglich in den sozialen
Netzwerken und entdecken Sie die Videos des OGBL auf seinem Youtube-Kanal.

Folgen Sie uns auf unseren
sozialen Netzwerken
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Für weitere Informationen oder zur Beantragung eines Termins in einem 
unserer Büros, zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen. Per Formular 

unter contact.ogbl.lu oder per Telefon: +352 2 6543 777.

Vorzugsbedingungen  

OGBL-Mitglieder können bei folgenden 
Angeboten von Vorzugsbedingungen 
profitieren:

 Luxembourg Air Rescue

  Bâloise Assurances

   Centre Médical Héliporté de Bra sur  
Lienne (CMH) für belgische 
Grenzgänger-innen

   DKV Luxemburg

   Groupe des Mutuelles Indépendantes 
(GMI) für französische Grenzgänger-
innen

Unterstützung  

Stipendien

Der OGBL bietet jährlich ein Stipendium, um 
die Hochschul ausbildung der Kinder seiner 
langjährigen Mitglieder zu subventionieren. 

Mitgliedschaft bei der OGBL-Sterbekasse

Der Mitgliedsbeitrag des OGBL umfasst  
auch die Mitgliedschaft bei der OGBL- 
Sterbekasse. Diese gewährt den anspruchs -
berechtigten Hinterbliebenen beim Tod eines 
Mitglieds finanzielle Unterstützung in Form 
eines Bestattungsgeldes. Die Mitgliedschaft 
bei der Sterbekasse ist steuerlich absetzbar.

Mitgliedschaft bei der Patiente Vertriedung

Als OGBL-Mitglied sind Sie ebenfalls 
automatisch und unentgeltlich Mitglied der 
Patiente Vertriedung asbl, einer Vereinigung 
zur Verteidigung der Patientenrechte.

Hilfe bei Stress oder Mobbing

Über die Stressberodung (Nationale 
Stressberatungsstelle) stellt der OGBL seinen 
Mitgliedern eine spezialisierte Psychologin 
zur Verfügung, die eine individuelle, auf die 
Bedürfnisse der betroffenen Arbeitnehmer-
innen zugeschnittene Beratung anbietet.

Kollektivdienstleistungen  

Verhandlung von Kollektivverträgen

Als Mehrheitsgewerkschaft in den meisten 
Sektoren verhandelt der OGBL in den 
verschiedenen Wirtschaftszweigen über 
230 Kollektivverträge auf Sektoren- oder 
Betriebsebene. 

Auf diese Weise garantiert er den 
Beschäftigten in den betroffenen Sektoren 
und Betrieben bessere Bedingungen als 
die vom Gesetz vorgesehenen Minima, 
insbesondere höhere Löhne als der 
Mindestlohn, sowie eine kontinuierliche 
und automatische Entwicklung dieser 
Löhne. Ein Kollektivvertrag bedeutet auch 
verbesserte Arbeitsbedingungen und eine 
bessere Abstimmung zwischen Berufs- 
und Familienleben.

Vertretung vor 
Sozialversicherungsorganen, Sozial- und 
Arbeitsgerichtsbarkeiten

Der OGBL verteidigt Ihre Rechte auf 
eine gute Sozialversicherung und 
eine angemessene Rente in den 
Führungsgremien der verschiedenen 
Sozialversicherungen: der Caisse Nationale 
de Santé, der Caisse Nationale d‘Assurance 
Pension, der Assurance Accident, dem 
Centre Commun de la Sécurité Sociale. 

Darüber hinaus verteidigt  der OGBL  
Sie vor den Arbeits- und Sozialver-
sicherungsgerichten und  sorgt auch für 
die Verteidigung der Beschäftigten auf der 
Ebene der Gemischten Kommission.

Unterstützung bei Massenentlassung 
oder Konkurs

In Situationen, in denen die 
Beschäftigung gefährdet ist oder bei 
Massenentlassungen, verhandelt der 
OGBL Pläne zum Beschäftigungserhalt 
oder Sozialpläne mit dem Ziel, die Zahl 
der Entlassungen zu verringern, deren 
Folgen zu vermeiden und eine finanzielle 
Entschädigung zu erhalten, die günstiger 
ist als gesetzlich vorgesehen. Bei einem 
Konkurs organisiert der OGBL Info-
Versammlungen damit Betroffene ihren 

Anspruch auf Konkursausgleich sowie 
etwaige Lohnrückstände und andere fällige 
Beträge erhalten.

Entschädigung für Streik

Wenn der OGBL, als letztes Mittel 
zwangsläufig, in einem Unternehmen oder 
in einem Sektor das Streikrecht nutzen 
muss, zahlt der OGBL seinen Mitgliedern 
ab dem 3. Streiktag eine diesbezügliche 
Entschädigung.

Interventionen auf nationalpolitischer 
Ebene

Neben all diesen Dienstleistungen darf 
nicht vergessen werden, dass der OGBL 
Ihre Interessen gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern auf nationaler 
Ebene verteidigt. Erreicht wurden 
dadurch erhebliche Verbesserungen 
bei der Aufrechterhaltung der Kaufkraft, 
bei der sozialen Absicherung, bei 
den Arbeitsbedingungen und der 
Lebensqualität. 

Nennen wir nur einige Beispiele aus 
jüngster Zeit:

   Beibehaltung der vollständigen 
Anpassung der Löhne und Renten an die  
Entwicklung der Lebenshaltungskosten  
(Index),

   Regelmäßige Anpassung des sozialen  
Mindestlohns und seine jüngste 
Erhöhung,

   Verbesserung der Gesetzgebung über 
die Organisation der Arbeitszeit (PAN- 
Gesetz),

   Einführung neuer Leistungen der  
Krankenversicherung,

   Einführung eines 26. gesetzlichen  
Urlaubstags und eines zusätzlichen  
gesetzlichen Feiertags.

Unsere 
Leistungen

Beistand  

Rechtsschutz

OGBL-Mitglieder haben Anspruch auf 
kostenlosen Rechtsbeistand, welcher u.a. 
anfallende Anwaltskosten sowie Rechts- 
und Verfahrenskosten deckt.

Wir verteidigen Ihre Rechte in Bezug 
auf das Arbeitsrecht (Probleme mit 
dem Arbeitgeber, Arbeitszeit, Urlaub, 
Lohn, Abmahnung, Entlassung...), 
das statutarische Dienstrecht im 
Öffentlichen Dienst und das Sozialrecht 
(Krankheit, Invalidität, Rente, Elternurlaub, 
unterschiedliche Sozialleistungen...). 
Um diese Dienstleistung in Anspruch 
nehmen zu können, ist es notwendig, für 
arbeitsrechtliche Fälle oder Fälle des Staats, 
beim OGBL mindestens seit 12 Monaten 
Mitglied zu sein. Es gibt keine Karenzzeit bei 
Fällen im Bereich des Sozialrechts.

Kostenlose Erstellung Ihrer  
Steuererklärung

Füllen Sie einfach die ersten vier Seiten mit 
Ihren persönlichen Daten aus, fügen Sie die 
Belege hinzu – den Rest erledigen wir.

Hilfe für Rentner-innen  
mit gemischten Karrieren

Viele Grenzgänger-innen oder ausländische 
Arbeitnehmer-innen haben in Luxemburg, 
aber auch in ihrem Wohn- oder Geburtsland 
gearbeitet, so dass sie gemischte Karrieren 
haben. Der OGBL steht Ihnen in diesem 
Falle bei allen Fragen zur Seite. 

Schutz  

Freizeit-Unfallversicherung

Der OGBL bietet Ihnen gratis eine 
Unfallversicherung der Bâloise Assurances, 
die Unfälle im Privatleben abdeckt. 
Sie deckt auch Unfälle ab, die Ihre 
unterhaltsberechtigte Kinder.

Berufshaftpflicht und/oder 
Rechtsschutzversicherung 

Berufskraftfahrer-innen können von einer 
kostengünstigen Rechtschutzversicherung 
profitieren. Lehrer-innen sowie alle anderen 
Angestellte im Bildungswesen und in der 
Forschung, Gesundheitsberufler-innen 
sowie Student-innen in diesem Bereich 
und angestellte Apotheker-innen ohne 
eigene Apotheke, Apothekenhelfer-innen, 
Hilfskräfte sowie Assistentinnen und 
Assistenten in der Ausbildung profitieren 
automatisch von einer kostenlosen 
Berufshaftpflicht.
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Für weitere Informationen oder zur Beantragung eines Termins in einem 
unserer Büros, zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen. Per Formular 

unter contact.ogbl.lu oder per Telefon: +352 2 6543 777.

Vorzugsbedingungen  

OGBL-Mitglieder können bei folgenden 
Angeboten von Vorzugsbedingungen 
profitieren:

 Luxembourg Air Rescue

  Bâloise Assurances

   Centre Médical Héliporté de Bra sur  
Lienne (CMH) für belgische 
Grenzgänger-innen

   DKV Luxemburg

   Groupe des Mutuelles Indépendantes 
(GMI) für französische Grenzgänger-
innen

Unterstützung  

Stipendien

Der OGBL bietet jährlich ein Stipendium, um 
die Hochschul ausbildung der Kinder seiner 
langjährigen Mitglieder zu subventionieren. 

Mitgliedschaft bei der OGBL-Sterbekasse

Der Mitgliedsbeitrag des OGBL umfasst  
auch die Mitgliedschaft bei der OGBL- 
Sterbekasse. Diese gewährt den anspruchs -
berechtigten Hinterbliebenen beim Tod eines 
Mitglieds finanzielle Unterstützung in Form 
eines Bestattungsgeldes. Die Mitgliedschaft 
bei der Sterbekasse ist steuerlich absetzbar.

Mitgliedschaft bei der Patiente Vertriedung

Als OGBL-Mitglied sind Sie ebenfalls 
automatisch und unentgeltlich Mitglied der 
Patiente Vertriedung asbl, einer Vereinigung 
zur Verteidigung der Patientenrechte.

Hilfe bei Stress oder Mobbing

Über die Stressberodung (Nationale 
Stressberatungsstelle) stellt der OGBL seinen 
Mitgliedern eine spezialisierte Psychologin 
zur Verfügung, die eine individuelle, auf die 
Bedürfnisse der betroffenen Arbeitnehmer-
innen zugeschnittene Beratung anbietet.

Kollektivdienstleistungen  

Verhandlung von Kollektivverträgen

Als Mehrheitsgewerkschaft in den meisten 
Sektoren verhandelt der OGBL in den 
verschiedenen Wirtschaftszweigen über 
230 Kollektivverträge auf Sektoren- oder 
Betriebsebene. 

Auf diese Weise garantiert er den 
Beschäftigten in den betroffenen Sektoren 
und Betrieben bessere Bedingungen als 
die vom Gesetz vorgesehenen Minima, 
insbesondere höhere Löhne als der 
Mindestlohn, sowie eine kontinuierliche 
und automatische Entwicklung dieser 
Löhne. Ein Kollektivvertrag bedeutet auch 
verbesserte Arbeitsbedingungen und eine 
bessere Abstimmung zwischen Berufs- 
und Familienleben.

Vertretung vor 
Sozialversicherungsorganen, Sozial- und 
Arbeitsgerichtsbarkeiten

Der OGBL verteidigt Ihre Rechte auf 
eine gute Sozialversicherung und 
eine angemessene Rente in den 
Führungsgremien der verschiedenen 
Sozialversicherungen: der Caisse Nationale 
de Santé, der Caisse Nationale d‘Assurance 
Pension, der Assurance Accident, dem 
Centre Commun de la Sécurité Sociale. 

Darüber hinaus verteidigt  der OGBL  
Sie vor den Arbeits- und Sozialver-
sicherungsgerichten und  sorgt auch für 
die Verteidigung der Beschäftigten auf der 
Ebene der Gemischten Kommission.

Unterstützung bei Massenentlassung 
oder Konkurs

In Situationen, in denen die 
Beschäftigung gefährdet ist oder bei 
Massenentlassungen, verhandelt der 
OGBL Pläne zum Beschäftigungserhalt 
oder Sozialpläne mit dem Ziel, die Zahl 
der Entlassungen zu verringern, deren 
Folgen zu vermeiden und eine finanzielle 
Entschädigung zu erhalten, die günstiger 
ist als gesetzlich vorgesehen. Bei einem 
Konkurs organisiert der OGBL Info-
Versammlungen damit Betroffene ihren 

Anspruch auf Konkursausgleich sowie 
etwaige Lohnrückstände und andere fällige 
Beträge erhalten.

Entschädigung für Streik

Wenn der OGBL, als letztes Mittel 
zwangsläufig, in einem Unternehmen oder 
in einem Sektor das Streikrecht nutzen 
muss, zahlt der OGBL seinen Mitgliedern 
ab dem 3. Streiktag eine diesbezügliche 
Entschädigung.

Interventionen auf nationalpolitischer 
Ebene

Neben all diesen Dienstleistungen darf 
nicht vergessen werden, dass der OGBL 
Ihre Interessen gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern auf nationaler 
Ebene verteidigt. Erreicht wurden 
dadurch erhebliche Verbesserungen 
bei der Aufrechterhaltung der Kaufkraft, 
bei der sozialen Absicherung, bei 
den Arbeitsbedingungen und der 
Lebensqualität. 

Nennen wir nur einige Beispiele aus 
jüngster Zeit:

   Beibehaltung der vollständigen 
Anpassung der Löhne und Renten an die  
Entwicklung der Lebenshaltungskosten  
(Index),

   Regelmäßige Anpassung des sozialen  
Mindestlohns und seine jüngste 
Erhöhung,

   Verbesserung der Gesetzgebung über 
die Organisation der Arbeitszeit (PAN- 
Gesetz),

   Einführung neuer Leistungen der  
Krankenversicherung,

   Einführung eines 26. gesetzlichen  
Urlaubstags und eines zusätzlichen  
gesetzlichen Feiertags.

Unsere 
Leistungen

Beistand  

Rechtsschutz

OGBL-Mitglieder haben Anspruch auf 
kostenlosen Rechtsbeistand, welcher u.a. 
anfallende Anwaltskosten sowie Rechts- 
und Verfahrenskosten deckt.

Wir verteidigen Ihre Rechte in Bezug 
auf das Arbeitsrecht (Probleme mit 
dem Arbeitgeber, Arbeitszeit, Urlaub, 
Lohn, Abmahnung, Entlassung...), 
das statutarische Dienstrecht im 
Öffentlichen Dienst und das Sozialrecht 
(Krankheit, Invalidität, Rente, Elternurlaub, 
unterschiedliche Sozialleistungen...). 
Um diese Dienstleistung in Anspruch 
nehmen zu können, ist es notwendig, für 
arbeitsrechtliche Fälle oder Fälle des Staats, 
beim OGBL mindestens seit 12 Monaten 
Mitglied zu sein. Es gibt keine Karenzzeit bei 
Fällen im Bereich des Sozialrechts.

Kostenlose Erstellung Ihrer  
Steuererklärung

Füllen Sie einfach die ersten vier Seiten mit 
Ihren persönlichen Daten aus, fügen Sie die 
Belege hinzu – den Rest erledigen wir.

Hilfe für Rentner-innen  
mit gemischten Karrieren

Viele Grenzgänger-innen oder ausländische 
Arbeitnehmer-innen haben in Luxemburg, 
aber auch in ihrem Wohn- oder Geburtsland 
gearbeitet, so dass sie gemischte Karrieren 
haben. Der OGBL steht Ihnen in diesem 
Falle bei allen Fragen zur Seite. 

Schutz  

Freizeit-Unfallversicherung

Der OGBL bietet Ihnen gratis eine 
Unfallversicherung der Bâloise Assurances, 
die Unfälle im Privatleben abdeckt. 
Sie deckt auch Unfälle ab, die Ihre 
unterhaltsberechtigte Kinder.

Berufshaftpflicht und/oder 
Rechtsschutzversicherung 

Berufskraftfahrer-innen können von einer 
kostengünstigen Rechtschutzversicherung 
profitieren. Lehrer-innen sowie alle anderen 
Angestellte im Bildungswesen und in der 
Forschung, Gesundheitsberufler-innen 
sowie Student-innen in diesem Bereich 
und angestellte Apotheker-innen ohne 
eigene Apotheke, Apothekenhelfer-innen, 
Hilfskräfte sowie Assistentinnen und 
Assistenten in der Ausbildung profitieren 
automatisch von einer kostenlosen 
Berufshaftpflicht.
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Die INCA-CGIL
„Ein nahezu einzigartiges System  
zur Unterstützung von Arbeitnehmern“ 

Die INCA-CGIL Luxemburg ist eine lokale Zweigstelle 
des Patronato INCA, dem Sozial- und Rechtsbera-
tungsdienst der italienischen Gewerkschaftsver-
einigung CGIL (Confederazione Generale Italiana 
del Lavoro), der größten und ältesten Gewerkschaft 
Italiens. Diese luxemburgische Zweigstelle mit Sitz 
in Esch/Alzette ist die älteste Einrichtung dieser Art 
weltweit. Ihre Aufgabe: italienische Arbeitnehmer 
und Rentner oder Arbeitnehmer und Rentner italie-
nischer Herkunft sowie deren Familien bei adminis-
trativen, sozialen und rechtlichen Angelegenheiten 
zu unterstützen. Die INCA Luxemburg feiert in die-
sem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen und hält zu die-
sem Anlass zahlreiche Neuheiten bereit. Interview 
mit ihrem neuen Präsidenten, Edoardo Pizzoli. 

Welcher Weg hat Sie zu dieser neuen Position 
geführt?    

Als ich 1996 meinen ersten Arbeitsvertrag bei einer 
öffentlichen Forschungseinrichtung unterschrieb, 
zögerte ich nicht, mich bei der Gewerkschaft CGIL 

in Italien anzumelden, und damit begann meine 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für eine freie 
und unabhängige wissenschaftliche Forschung. 
Als Gewerkschaftsvertreter der FLC-CGIL und 
Delegierter bei Kongressen habe ich mich stets 
für die Achtung der Arbeitnehmerrechte und die 
Annahme der Europäischen Charta für Forscher 
von 2005 durch Institute und Einrichtungen einge-
setzt. Letztere ist zu einer Referenz für die Bezie-
hungen zwischen Forschern, Arbeitgebern und 
Förderorganisationen geworden. Im Rahmen von 
EU-Projekten und wissenschaftlichen Kooperatio-
nen habe ich meine Berufserfahrung in Luxemburg 
geteilt, indem ich mich der Gewerkschaft OGBL, im 
Hochschulsektor, angeschlossen habe. Anlässlich 
der Umstrukturierung des historischen Büros der 
INCA-CGIL in Esch-Alzette wurde mir diese neue 
Stelle angeboten. Ein Werdegang, der stets von 
Begeisterung und Verantwortung gegenüber den 
Arbeitnehmern geprägt war. 

Das Patronato Inca wird oft fälschlicherweise 
als eine Einrichtung angesehen, die sich 
ausschließlich mit Rentenanträgen von in 
Luxemburg lebenden Italienern befasst. Es 
leistet jedoch viel mehr als das: Können Sie 
uns mehr darüber erzählen? 

 Ich muss zugeben, dass ich als junger Arbeitneh-
mer das Patronato Inca ebenfalls mit der Rente in 
Verbindung gebracht habe und mir das Potenzial 
dieser Einrichtung nicht bewusst war. Das Dienst-
leistungsangebot für Arbeitnehmer, die sich an das 
Patronato wenden, ist jedoch sehr umfangreich 
und größtenteils kostenlos. Paradoxerweise würde 
ich diese Sichtweise auf das Patronato umkehren 
und behaupten, dass es sich in erster Linie an junge 
Arbeitnehmer richtet, die oft unfreiwillig flexibel 
und mobil sind und Schwierigkeiten haben, sich auf 
dem modernen Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Die 
Sozialdienste im weitesten Sinne und die Karriere-
beratung richten sich an italienische Arbeitnehmer 
und ihre Familien. Sie ermöglichen es, die vom italie-
nischen System angebotenen Hilfen optimal zu nut-
zen, auch wenn man im Ausland arbeitet, sowie die 
Hilfen des Systems des Aufnahmelandes. Das Patro-
nato INCA begleitet Sie dank seiner lokalen Büros in 
Italien und weltweit überall dort, wo es bedeutende 
italienische Gemeinschaften gibt. Es handelt sich 

→ Von Maria Grazia Galati  
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„Ein nahezu einzigartiges System  
zur Unterstützung von Arbeitnehmern“ 

um ein nahezu einzigartiges System zur Unterstüt-
zung von Arbeitnehmern, das in der Verfassung der 
Republik von 1947 verankert ist und von seinem 
Gründer Giuseppe Di Vittorio, einem antifaschisti-
schen Aktivisten und Mitglied der Verfassungsge-
benden Versammlung nach dem Zweiten Weltkrieg, 
nachdrücklich gewünscht wurde. 

Seit 1993 hat die INCA-CGIL ein Kooperations
abkommen mit dem OGBL in Luxemburg 
geschlossen: Worin besteht dieses Abkom-
men? 

 Historisch gesehen haben die beiden Gewerkschaf-
ten CGIL in Italien und OGBL in Luxemburg zusam-
mengearbeitet, indem sie dieselben Ziele verfolgten 
und politische Gemeinsamkeiten sowie persönliche 
Kontakte pflegten. Man denke nur daran, dass der 
erste Präsident des OGBL von 1979 bis 2004 ein 
Arbeiter aus einer Familie italienischer Einwanderer 
war: John Castegnaro. In Luxemburg erfüllt der OGBL 
die typische Funktion einer Arbeitnehmergewerk-
schaft, während die INCA-CGIL Dienstleistungen für 
italienische Arbeitnehmer und ihre Familien im Aus-
land erbringt. Italienische Arbeitnehmer, die beim 
OGBL eingeschrieben sind, werden an die INCA ver-
wiesen, wenn sie Sozialleistungen benötigen, und 
umgekehrt an den OGBL, wenn sie gewerkschaft-
liche Unterstützung benötigen. Der OGBL stellt der 
INCA seine Infrastruktur kostenlos zur Verfügung. 
Das ganze Jahr über werden zahlreiche gemein-
same Veranstaltungen und Initiativen organisiert. 
Es werden gemeinsame Gewerkschaftsprojekte 
und -analysen durchgeführt. Zusammenfassend 
handelt es sich um eine herzliche und fruchtbare 
Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften 
zweier Länder der Europäischen Union, die von 
einem gesunden internationalistischen Geist der 
Arbeitnehmer geprägt ist, wie es sein sollte. Ohne 
Vorurteile aufgrund von Nationalität, Geschlecht, 
Alter, Kultur, Religion oder anderen Faktoren. 

Dieses Jahr feiert das Patronato INCA in 
Luxemburg sein 80-jähriges Bestehen. Wie 
wollen Sie dieses wichtige Ereignis feiern? 

Die Feierlichkeiten in diesem Jahr schließen sich an 
die Veranstaltungen an, die bereits im vergangenen 
Jahr in ganz Italien zum 80-jährigen Jubiläum der 
Gründung des Patronato organisiert wurden. Vor 
dem Sommer wird eine Jubiläumsfeier mit histo-
rischen Rückblicken auf die Tätigkeit des Büros in 
Luxemburg und der Herausgabe einer Sonderpubli-
kation stattfinden. Weitere Treffen und Debatten im 
Laufe des Jahres 2026 werden Gelegenheit bieten, 
spezifische Themen im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit des INCA im Ausland und den Auswirkun-
gen der „Moderne” auf die Arbeit in diesem neuen 
Jahrhundert zu behandeln: von der technologischen 
Revolution über die Globalisierung und die Krisen der 
Märkte bis hin zur Umwelt und Gesellschaft.

INCA Lussemburgo 

32, rue Dicks  
L-4081 Esch/Alzette 
T.: +352 54 06 78 

esch-sur-alzette.lussemburgo@inca.it 

Facebook: INCA Lussemburgo 
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Hierbei steht das Kürzel CP auf der Honorarabrech-
nung beim Arzt oder Zahnarzt für „convenance per-
sonnelle“. Diese CPs werden nicht von der Gesund-
heitskasse übernommen. In den meisten Fällen ist 
es bewusste Abzocke, die sich ähnlich wie die Heu-
schrecken zur Plage vermehrt! Hierzu will der Autor 
dieses Artikels anmerken, dass er keineswegs die 
gesamte Ärzteschaft unter Generalverdacht stel-
len möchte! 

Diese Plage tritt unverhofft ein, dann aber umso 
heftiger, da abgesprochen zwischen Teilen der 
Ärzteschaft. Eine Zeit lang waren es die Frauen-
ärzte und Kardiologen. Jetzt sind es die Zahnärzte 
und Zahnärztinnen, insbesondere die jüngeren, die 
behaupten, dass ihre Honorare, so wie sie in der 
Nomenklatur der CNS (Caisse nationale de la santé) 
vorgegeben sind, ungenügend sind. 

Ihnen wurde geraten (von wem?), ihre Honorare 
entsprechend ihrer Ausbildung und des Zeitaufwan-
des in Eigenverantwortung auf Kosten ihrer Patien-
ten nach oben anzupassen. „Dazu eigne sich der 
Zuschlag  CP 8  am besten!“ 

Diese spezielle CP wurde irgendwann den Zahn-
ärzten und Zahnärztinnen zugestanden („Ce code 
concerne les prestations et fournitures dentaires  
que j’ai acceptées, et qui dépassent les tarifs pris en 
charge par l’assurance maladie ou l’assurance con-
tre les accidents“). 

Einige von ihnen finden es sogar nicht in Ordnung, 
dass sie diese CPs in Rechnung stellen müssen, 
anstatt sie gleich „cash“ (also schwarz) beim Patien-
ten einzukassieren. Gemäß der zwischen der CNS 
und den Ärzten und Zahnärzten auf der Basis des 
Artikels 61 des Code des assurances sociales abge-
schlossenen Konvention sind sie nämlich laut Art. 24 
(1) angehalten, den Zuschlag für eine CP  gesondert  
auf ihrer Abrechnung aufzuführen („Les supplé-
ments pour convenance personnelle  non à charge 
de l’assurance maladie, facturés à titre accessoire 
ou complémentaire à des prestations susceptibles 
de prise en charge par l’asssurance maladie, doivent 
figurer avec ces prestations sur un même mémoire 
d‘honoraires“). 

Die Heuschreckenplage 
namens CP 

Anmerkungen zur „Convenance personnelle“ 

	  Verbindliche Konvention 

Juristisch ist besagte Konvention laut Art. 74. für alle 
Ärzte und Zahnärzte, die im Großherzogtum Luxem-
burg zugelassen sind und hier praktizieren, verbind-
lich und verpflichtend („Les médecins s’engagent au 
respect de la nomenclature des actes et services 
qui leur est applicable et au respect des tarifs con-
ventionnels“). 

Darüber hinaus ist im Art. 48. unter dem „Titre VIII – 
Convenance personnelle de la personne protégée“ 
nachzulesen, dass dieser Aufschlag zulasten des 
Patienten nur geschehen darf, wenn der Patient im 
Voraus informiert wurde („La mise en compte de 
suppléments d’honoraires pour convenance per-
sonnelle présuppose une information préalable 

→ Von Josy Kontz,  
ehemaliger Präsident 
des FNCTTFEL-
Landesverbands 
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en ce sens de la personne protégée“). Die entspre-
chende Behandlung darf dann auch erst nach der 
Zustimmung des Patienten beginnen („Le traite-
ment en question ne peut être commencé que lors-
que la personne protégée a donné son accord pour 
prendre le supplément d’honoraires à sa charge“). 

Bis vor kurzem wusste ich nichts von dieser Heu-
schreckenplage. Während mehr als 20 Jahre hat 
mein Zahnarzt in Wiltz mir nie eine CP in Rechnung 
gestellt. Nicht so meine „neue“ Zahnärztin, die gleich 
bei der ersten Behandlung mit dem dicken Hammer 
zuschlug. Dies habe ich aber erst bei der späteren 
Abrechnung („Détail du remboursement“) meiner 
„Entraide médicale“ festgestellt. 

Als Beispiel für die Problematik  CP  im Allgemei-

nen und  CP 8  im Speziellen zitiere ich hiernach die 
mir verrechneten Honorare für die Erneuerung der 
Füllung (Plombe) eines Backenzahns: „Obturation 
trois faces“ (70,10 €) und „CP 8 dreiflächige Füllung“ 
(96,50 €). 

Von einer Zustimmung meinerseits war nie die 
Rede! Auch bezweifele ich heute, ob die „alte“ 
Plombe unbedingt herausgebohrt werden musste, 
da die vor der Behandlung gemachten Röntgenauf-
nahmen nichts Negatives hergaben. Gleich zwei 
„Radiographies dentaires“ wurden mir in Rechnung 
gestellt. 

	  Total ausgeliefert 

In allen Fällen ist der Patient resp. die Patientin, so 
wie ich es erstmalig erleben musste, ihrem behan-
delnden Zahnarzt oder Zahnärztin total ausgelie-
fert. Weder die CNS, noch die drei Krankenkassen 
im öffentlichen Dienst, noch die CMCM (Caisse 
médico-complémentaire mutualiste) wollten hier 
einschreiten. Sie beharrten auf der strengen Einhal-
tung ihrer Satzungen und „wünschen“ sich, dass die 
hierzulande zugelassenen Ärzte und Zahnärzte  den 
Geist und den Buchstaben der zwischen ihnen und 
der CNS ausgehandelten Konvention respektieren. 

Nach ihrer Einschätzung wäre dies im Allgemeinen 
der Fall. „Schwarze Schafe gibt es es in allen Körper-
schaften, Vereinigungen und Gesellschaften …“ 

Der Geschädigte müsste schon persönlich und in 
Eigenverantwortung vor Gericht klagen. Hierbei wür-
den die Gewerkschaften die Kosten übernehmen 
und dem Kläger einen Verteidiger zur Seite stellen. 
In letzter Instanz entscheide dann der Richter beim 
„Conseil arbitral de la Sécurité sociale“ respektiv in 
zweiter Instanz beim „Conseil supérieur de la Sécu-
rité sociale“. 

Im Endresultat ist dann das Vertrauensverhältnis 
zwischen Patient und Arzt definitiv kaputt und der 
Patient muss sich einen anderen Arzt oder Zahnarzt 
aussuchen. So will es halt die freie Wahl des Arztes! 

Vielleicht könnte die Ärztekammer, denen die 
schwarzen Schafe nicht unbekannt sind, hier als 
„Autorität“ einmal beispielhaft eingreifen und letz-
teren einen „Rappel à l’ordre“ zustellen? 

Unsere Gewerkschaftsmandatäre in den zuständi-
gen Gremien der Sozialversicherung rufe ich auf, in 
dieser Sache mal kräftig auf den Putz zu hauen! 

Noch ist es nicht zu spät, diese Heuschreckenplage 
einzudämmen … zumindest sie an ihrer Vermehrung 
zu hindern! 

À bon entendeur, salut! 
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IM
 G E D E N K E N

Marie-Thérèse 
Sannipoli

Marie-Thérèse Sannipoli-Mehling, die langjährige 
Sekretärin von John Castegnaro und erste Frau 
im geschäftsführenden Vorstand des OGBL, hat 
uns am 20. Januar 2026 verlassen. Sie wurde 82 
Jahre alt. 

Marie-Thérèse war 1976 beim Lëtzebuerger 
Arbechter-Verband (LAV) eingestellt worden, 
nachdem der Hauptvorstand im Januar 1976 
eine Restrukturierung des Verbandssekretariats 
beschlossen hatte. Der bisherige Sekretär der 
Verbandsleitung und Protokollführer Johny Lahure 
sollte nunmehr als Abteilungsleiter „Sekretariat 
und Presse“ fungieren, und eine „experimentierte 
Sekretärin mit abgeschlossener Schulbildung“ zur 
Seite gestellt kriegen. 

Marie-Thérèse übernahm ab Juli 1976 diese 
Aufgabe. Sie redigierte auch die Protokolle der 
Gremien des LAV, wo sie meistens die einzige 
Frau im Saal war. 

Bei der Gründung des OGBL 1979 wurde sie die 
Verantwortliche des Sekretariats des geschäfts­
führenden Vorstands. In dieser Funktion koordi­
nierte sie über 20 Jahre lang die Verwaltung des 
Gewerkschaftsbundes und leitete das Sekretariat 
unter Präsident John Castegnaro. 

Ihre Aufgaben beschränkten sich nicht auf das 
rein Administrative, zum Beispiel redigierte sie 
eine Weile lang auch eine Modellfassung der Rede 
der Gewerkschaftssekretäre für die Generalver­

sammlungen der Lokalsektionen, zu einer Zeit als 
der OGBL noch 70-80 Sektionen umfasste. 

Im Juli 1999 wurde Marie-Thérèse, als erste Frau 
überhaupt in den geschäftsführenden Vorstand 
des OGBL gewählt, indem sie bis zu ihrem Eintritt 
in den Ruhestand 2004 blieb. Hier war sie zustän­
dig für die allgemeine Organisation des OGBL, für 
die Aktivitäten des OGBL im kulturellen Bereich, 
aber auch für die Politik des OGBL auf Ebene der 
Preisentwicklung und des Konsumentenschutzes. 

Noch 2008 wurde Marie-Thérèse in der 
Gruppe der Rentner in die neu geschaffene 
Arbeitnehmerkammer gewählt, nachdem 
sie zuvor bereits den OGBL in der Privat­
beamtenkammer und in der Privatbeamtenkran­
kenkasse vertreten hatte. Im Juli 2009 trat sie 
jedoch von diesem Mandat zurück, um sich for­
tan vor allem auf ihre Mandate auf Gemeindee­
bene in Monnerich zu konzentrieren. 

Hier gehörte sie von 2000 bis 2017 dem Gemein­
derat an, war Präsidentin des lokalen CIGL, 
des Office social sowie des interkommunalen 
Schwimmbads Pimodi. Das soziale Engagement, 
das sie beim OGBL gelebt hatte, führte sie auf 
diese Weise auf lokaler Ebene weiter. 

Unser tiefstes Mitgefühl an Familie und Freunde 
für ihren Verlust. Wir werden Marie-Thérèse nie 
vergessen.



CAFÉ

ËFFNUNGSZÄITEN 
Méindes - Freides / 16 - 23:00 

ADRESSE
62 bd JF Kennedy 
4170 Esch-sur-Alzette

MÉI EWÉI E CAFÉ!  
Méi ewéi e Café! Eng Plaz fir sech ze 
gesinn, ze schnëssen, ze diskutéieren, 
e Concert oder eng Konferenz ze 
erliewen, eng Ausstellung ze kucken 
a fir e Patt ze huelen. 

cafestreik@pt.lu                                +352 26 53 09 36                                FB /CafeStreik



Werde jetzt Mitglied 
auf ogbl.lu/welcome

Es ist mehr als nur eine Karte.

Es ist dein 
Schutzschild in der
Arbeitswelt!


